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A. Bekanntmachungen nach dem NHG 
 
Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlass vom 29.07.2020 (Az.: 25 – 72 102-4)  
gemäß § 69 Abs. 1 Satz 3 NHG die nachstehende geänderte Satzung des Studentenwerks Hannover genehmigt. Sie 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in 
Kraft. 

 

 

Satzung des Studentenwerks Hannover 

 

E r s t e r   A b s c h n i t t 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1  Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeit 

(1) Das Studentenwerk Hannover mit Sitz in Hannover ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Es verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. der steuerrechtlichen 
Vorschriften durch wirtschaftliche, gesundheitliche, soziale und kulturelle Förderung der Studierenden 
der 

1. Leibniz Universität Hannover, 

2. Medizinischen Hochschule Hannover, 

3. Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 

4. Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, 

5. Hochschule Hannover, 

6. Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover. 

(2) Diese Aufgaben werden als Selbstverwaltungsaufgaben wahrgenommen, soweit sie dem Studenten-
werk nicht auf Grund eines Gesetzes als Auftragsangelegenheit übertragen werden. Das Studenten-
werk kann durch Vertrag mit einer Hochschule weitere hochschulbezogene Aufgaben übernehmen. 

(3) Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch 

1. den Bau, die Verwaltung und Vermittlung von Wohnraum für Studierende, 

2. die Studienfinanzierungsberatung einschließlich der Gewährung und Verwaltung von Darlehen für 
Studierende, 

3. Maßnahmen der studentischen Gesundheits- und Sozialfürsorge, vorbehaltlich anderweitiger ge-
setzlicher Regelung, 

4. die Unterhaltung von Verpflegungsbetrieben und Studentenhäusern, 

5. die kulturelle Förderung der Studierenden 

6. die Förderung von Betreuungseinrichtungen für Kinder Studierender. 

(4) Dem Studentenwerk obliegt die Durchführung der staatlichen Ausbildungsförderung nach Maßgabe der 
landesrechtlichen Regelung über die Zuständigkeit. 

(5) Das Studentenwerk wirkt im Rahmen seiner Aufgaben bei der Fortentwicklung des Hochschulbereichs 
mit. 

(6) Das Studentenwerk ist berechtigt, personenbezogene Daten mit den Bestimmungen der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Niedersächsi-
schen Datenschutzgesetzes zu verarbeiten, soweit das für die Planung und Erfüllung der Aufgaben des 
Studentenwerks notwendig ist. 

(7) Das Studentenwerk unterrichtet die Öffentlichkeit über seine Arbeit. 

(8) Das Studentenwerk führt ein Dienstsiegel mit der Umschrift „Studentenwerk Hannover Anstalt des öf-
fentlichen Rechts“. 

(9) Die der Nutzung des Studentenwerks unterliegenden Einrichtungen können auch anderen Personen 
oder Institutionen zur Verfügung gestellt werden, soweit dies mit den Aufgaben des Studentenwerks 
vereinbar ist. 
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§ 2  Gemeinnützigkeit 

(1) Das Studentenwerk ist selbstlos tätig; es verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Die wirtschaftlichen Betriebe des Studentenwerks sind so einzurichten und zu führen, dass die Grunds-
ätze der Wirtschaftlichkeit beachtet werden. Derartige Betriebe sollen regelmäßig nur unterhalten wer-
den, wenn sie Zweckbetriebe (§§ 65 und 68 AO) oder Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (§ 66 AO) 
darstellen, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. 

(3) Mittel des Studentenwerks dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Studentenwerks fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(4) Die gemeinnützigkeitsrechtlichen Zweckbindungen für die einzelnen Betriebe gewerblicher Art sind in 
den Richtlinien für die Geschäftsführung festzulegen. Soweit Einrichtungen der Wohlfahrtspflege beste-
hen (§ 66 AO), müssen mildtätige Zwecke unter Beachtung von § 53 AO verfolgt werden. 

 

Z w e i t e r   A b s c h n i t t 

Finanzierung und Wirtschaftsführung 

 

§ 3  Finanzierung 

(1) Die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel erhält das Studentenwerk 

1. durch Beiträge der Studierenden, 

2. durch Finanzierung des Landes, 

3. durch Zuwendungen Dritter, 

4. durch Leistungsentgelte. 

(2) Die Beiträge der Studierenden werden nach Maßgabe der vom Studentenwerk erlassenen Beitragssat-
zung festgesetzt und erhoben. 

 

§ 4  Wirtschaftsführung 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen bestimmen sich nach kaufmännischen Grundsätzen 
bei entsprechender Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften.  

(2) Die Wirtschaftsführung des Studentenwerks richtet sich nach einem vom Studentenwerk jährlich aufzu-
stellenden Wirtschaftsplan. Der Jahresabschluss ist von einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirt-
schaftsprüfer zu prüfen.  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

D r i t t e r   A b s c h n i t t 

Organe des Studentenwerks 

 

§ 5  Organe 

(1) Organe des Studentenwerks sind 

1. der Verwaltungsrat, 

2. der Verwaltungsausschuss, 

3. die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer. 

(2) Im Verwaltungsrat und im Verwaltungsausschuss sind Frauen angemessen zu beteiligen. 

 

§ 6  Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat 

1. wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses aus den Reihen seiner 
nichtstudentischen Mitglieder und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsausschusses nach Maß-
gabe von § 7 Abs. 2 Nr. 2 und 3.  

2. bestellt und entlässt die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer, 

3. beschließt über die Benennung und Abberufung einer stellvertretenden Geschäftsführerin oder ei-
nes stellvertretenden Geschäftsführers, 
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4. beschließt mit zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder die Organisationssatzung des Stu-
dentenwerks, 

5. beschließt den Wirtschaftsplan, 

6. bestellt die Wirtschaftsprüferin oder den Wirtschaftsprüfer, 

7. entlastet die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer auf Grund der geprüften Jahresrechnung 
(§ 109 LHO), 

8. beschließt die Beitragssatzung und setzt den Studentenwerksbeitrag fest, 

9. beschließt allgemeine Richtlinien für die Geschäftsführung, 

10. nimmt den jährlichen Rechenschaftsbericht der Geschäftsführung entgegen. 

(2) Die Bestellung und Entlassung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers sowie die Regelung 
ihres/ seines Dienstverhältnisses bedürfen der Zustimmung des MWK. 

(3) Der Verwaltungsrat besteht aus 

1. drei Studierenden der Universität Hannover sowie jeweils einem/einer Studierenden der anderen 
Hochschulen im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks, 

2. drei nichtstudentischen Hochschulmitgliedern der Universität Hannover sowie jeweils einem nicht-
studentischen Hochschulmitglied der anderen Hochschulen im Zuständigkeitsbereich des Studen-
tenwerks, 

3. zwei Mitgliedern aus Wirtschaft und Verwaltung, 

4. zwei im Studentenwerk Beschäftigten mit beratender Stimme, 

5. der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer des Studentenwerks mit beratender Stimme.  

(4) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte ein Mitglied des Präsidiums einer Hochschule im Zuständig-
keitsbereich des Studentenwerks zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden sowie zur stellvertretenden 
Vorsitzenden oder zum stellvertretenden Vorsitzenden. 

(5) Die studentischen Mitglieder werden vom zuständigen Organ der jeweiligen Studierendenschaft ge-
wählt.  

(6) Mindestens ein nichtstudentischer Hochschulvertreter ist vom Präsidium der jeweiligen Hochschule aus 
seiner Mitte zu bestellen. 

(7) Die Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung werden von der oder dem Vorsitzenden auf mehrheitli-
chen Vorschlag der übrigen Verwaltungsratsmitglieder bestellt.  

(8) Die Beschäftigtenvertreter werden von den Beschäftigten des Studentenwerks nach den Vorschriften 
des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes gewählt. 

(9) Für den Fall des Ausscheidens eines Verwaltungsratsmitgliedes kann durch das jeweils wahlberech-
tigte Gremium gleichzeitig eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt werden.  

(10)Die Wiederwahl und Wiederbestellung eines Mitgliedes sind zulässig. 

(11)Die Amtszeit des Verwaltungsrats und seiner Mitglieder beträgt zwei Jahre. Die Amtszeiten beginnen 
am 01.07. des jeweiligen Jahres. Bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers amtieren die 
Mitglieder weiter.  

(12)Die oder der Vorsitzende beruft mindestens einmal im Jahr den Verwaltungsrat ein; die Einberufung 
muss den Mitgliedern mindestens zehn Tage vor der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung zuge-
hen. Die oder der Vorsitzende hat den Verwaltungsrat zu einer Sitzung einzuberufen, wenn ein Drittel 
der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte 
wünscht. 

(13)Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer kann in dringenden Fällen die kurzfristige Einberufung 
des Verwaltungsrats fordern und verlangen, dass über bestimmte Angelegenheiten beraten und ent-
schieden wird. 

(14)Für den Fall der Stimmengleichheit hat die oder der amtierende Vorsitzende im zweiten Abstimmungs-
gang ein Zweitstimmrecht. 

 

§ 7  Verwaltungsausschuss 

(1) Der Verwaltungsausschuss 

1. bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsrats vor, 

2. ist berechtigt, sich jederzeit über die Geschäftsführung zu unterrichten und Auskünfte der Geschäfts-
führerin oder des Geschäftsführers anzufordern, 
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3. entscheidet über die Zustimmung zum Erwerb, zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 
und Grundstücksrechten, 

4. beschließt über die Aufnahme von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften, 

5. macht Vorschläge für die weitere Entwicklung des Studentenwerks, 

6. ist im Übrigen für alle Aufgaben zuständig, für die nicht die Zuständigkeit des Verwaltungsrats oder 
der Geschäftsführung gegeben ist. 

(2) Der Verwaltungsausschuss besteht aus 

1. der oder dem Vorsitzenden, die oder der aus den Reihen der nichtstudentischen Mitglieder gewählt 
wird, 

2. drei Studierenden, die von den studentischen Mitgliedern des Verwaltungsrats aus ihrer Mitte ge-
wählt werden, 

3. drei nichtstudentischen Hochschulmitgliedern, die von den nichtstudentischen Hochschulmitglie-
dern des Verwaltungsrats aus ihrer Mitte gewählt werden, 

4. der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer mit beratender Stimme. 

(3) Wird bei der Wahl zum Vorsitz gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 ein nichtstudentisches Hochschulmitglied gewählt, 
ist bei der Wahl gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 ein Mitglied aus Wirtschaft und Verwaltung zu wählen. 

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses wählen aus der Gruppe der Studierenden die stellvertre-
tende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses. 

(5) Die Amtszeit des Verwaltungsausschusses und seiner Mitglieder entspricht der Amtszeit des Verwal-
tungsrats gem. § 6 Abs. 11. 

Die Wiederwahl ist zulässig. 

(6) Der Verwaltungsausschuss tritt mindestens einmal im Semester zusammen; die Einberufung muss den 
Mitgliedern mindestens zehn Tage vor der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung zugehen. § 6 
Abs. 13 gilt entsprechend. 

 

§ 8  Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung besteht aus der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer. Sie oder er 

1. leitet die Verwaltung und vertritt das Studentenwerk in allen Rechts- und Verwaltungsangelegenhei-
ten sowie in gerichtlichen Verfahren, 

2. stellt die Jahresrechnung nach § 109 LHO auf und legt den jährlichen Rechenschaftsbericht vor, 

3. bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses vor, 

4. führt den Wirtschaftsplan des Studentenwerks aus, 

5. übt in den Räumlichkeiten des Studentenwerks das Hausrecht aus. 

(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Be-
diensteten des Studentenwerks. Sie oder er kann mit Zustimmung des Verwaltungsausschusses eine 
Vertretung bestimmen, soweit kein/e stellv. Geschäftsführer/in bestellt ist. 

(3) Aufgaben, die dem Studentenwerk als Auftragsangelegenheit übertragen sind, obliegen ausschließlich 
der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer, soweit nicht auf Grund von Rechtsvorschriften etwas 
anderes bestimmt ist. 

(4) In dringenden Fällen, in denen eine Entscheidung des zuständigen Organs nicht rechtzeitig herbeige-
führt werden kann, trifft die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer die erforderlichen Maßnahmen 
selbst; sie oder er unterrichtet das zuständige Organ unverzüglich von den getroffenen Maßnahmen. 
Dieses kann die Maßnahmen aufheben; entstandene Rechte Dritter bleiben unberührt. 

(5) Hält die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer einen Beschluss oder eine andere Maßnahme ei-
nes Organs für rechtswidrig, so hat sie oder er den Beschluss oder die Maßnahme zu beanstanden und 
auf Abhilfe zu dringen. Beanstandete Maßnahmen dürfen nicht vollzogen werden. Wird keine Abhilfe 
geschaffen, so ist das MWK unverzüglich zu unterrichten. Die Beanstandung entfällt, sobald das zu-
ständige Organ Abhilfe geschaffen oder das MWK entschieden hat. 

 

§ 9  Haftung 

Für Mitglieder der Organe des Studentenwerks und die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer gilt § 86 
NBG entsprechend, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften haften. 
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V i e r t e r   A b s c h n i t t 

Verfahren 

 

§ 10  Rechtsstellung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Verwaltungsausschuss 

(1) Die Mitglieder eines Organs haben durch ihre Mitarbeit dazu beizutragen, dass das Organ seine Aufga-
ben wirksam erfüllen kann. 

(2) Mit Ausnahme der Regelung in § 6 Abs. 14 haben alle Mitglieder eines Organs das gleiche Stimmrecht. 
Wer einem Organ mit beratender Stimme angehört, hat mit Ausnahme des Stimmrechts alle Rechte 
eines Mitgliedes.  

 

§ 11  Wahlen 
Innerhalb der Organe wird schriftlich und geheim gewählt. Gewählt ist, wer die meisten abgegebenen gülti-
gen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit findet ein weiterer Wahlgang statt. Bei erneuter Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los, das der oder die Vorsitzende des Organs zu ziehen hat. Durch Zuruf wird 
gewählt, wenn nur ein Wahlvorschlag vorliegt und niemand diesem Verfahren  
widerspricht.  

 

§ 12  Öffentlichkeit 

(1) Verwaltungsrat und Verwaltungsausschuss tagen in nichtöffentlicher Sitzung. Satz 1 steht einer Teil-
nahme von Mitgliedern an der Sitzung im Wege einer Video-Audio-Konferenz (§ 13 Abs. 1) nicht entge-
gen, sofern sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Eine 
Aufzeichnung ist unzulässig. Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss zugelassen werden. 

(2) Personalangelegenheiten werden in nicht öffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Entscheidun-
gen in Personalangelegenheiten werden in geheimer Abstimmung getroffen. 

(3) Grundstücks- und Wirtschaftsangelegenheiten werden in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschie-
den, wenn durch ihre Behandlung in öffentlicher Sitzung dem Land, dem Studentenwerk oder den an 
diesen Angelegenheiten beteiligten oder von ihnen betroffenen natürlichen oder juristischen Personen 
Nachteile entstehen können. 

(4) Die oder der Vorsitzende übt das Hausrecht im Sitzungsraum aus; § 8 Abs. 1 Nr. 5 bleibt unberührt. 

 

§ 13  Beschlüsse 

(1) Verwaltungsrat und Verwaltungsausschuss tagen in der Regel in Anwesenheit am Ort der Sitzung. Sie 
sind beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und die Mehrheit der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend ist. Abweichend von Satz 1 kann die Sitzung auf gemeinsamen Be-
schluss der oder des Vorsitzenden und der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers als Video-Au-
dio-Konferenz durchgeführt werden. In diesem Fall gelten die an der Konferenz teilnehmenden stimm-
berechtigten Mitglieder als am Ort der Sitzung anwesend. Näheres regelt die Geschäftsordnung. Die 
Sitzungsleitung stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Das Organ gilt sodann, auch 
wenn sich die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder im Laufe der Sitzung verringert, als 
beschlussfähig, solange nicht ein Mitglied Beschlussunfähigkeit geltend macht; dieses Mitglied zählt bei 
der Feststellung, ob das Organ noch beschlussfähig ist, zu den anwesenden Mitgliedern. 

(2) Stellt die Sitzungsleitung eines Organs dessen Beschlussunfähigkeit fest, so beruft sie zur Behandlung 
der nicht erledigten Tagesordnungspunkte eine zweite Sitzung ein. Das Organ ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist bei der Einladung hinzuweisen. 

(3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit durch die Sat-
zung nichts anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Auf An-
trag ist das Votum einer Minderheit dem Beschluss beizufügen. 

(4) Soweit für einen Beschluss nur Teile eines Organs stimmberechtigt sind, findet Absatz 1 nur hinsichtlich 
dieser stimmberechtigten Mitglieder Anwendung. 

(5) Wird die Wahl eines Organs oder einzelner Mitglieder für ungültig erklärt oder ändert sich die Zusam-
mensetzung auf Grund einer Nachwahl, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der vorher gefassten Be-
schlüsse und vorgenommenen Amtshandlungen dieser Organe. 

(6) Die Geschäftsordnung von Verwaltungsrat und Verwaltungsausschuss kann vorsehen, dass Be-
schlüsse auch im fernschriftlichen Verfahren gefasst werden. 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 7 

F ü n f t e r   A b s c h n i t t 

Schlussvorschriften 

 

§ 14  Auflösung der Anstalt 

Bei der Auflösung der Anstalt fällt das verbleibende Vermögen an die Hochschulen des Zuständigkeitsbe-
reichs des Studentenwerks anteilmäßig nach der Zahl der immatrikulierten Studierenden. Die Hochschulen 
verwenden es ausschließlich und unmittelbar für die in § 1 Abs. 3 genannten Zwecke. 

 

§ 15  Inkrafttreten 

Diese Satzung bedarf der Genehmigung des MWK. Sie ist in den Verkündungsblättern der Hochschulen im 
Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks bekannt zu machen und tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
08.07.2020 die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung beschlossen. 
Das Präsidium hat die Änderung am 19.08.2020 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des Niedersächsischen Hochschulgeset-
zes genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2020 in Kraft. 

 

 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Landschaftsarchitektur und Umweltplanung 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlas-
sen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums, Zwischenprüfung 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 
 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Bachelorarbeit 

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen 

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

§ 11 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  
 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die  
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen 
oder wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten, die fachlichen Zusammen-
hänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse 
und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den  
akademischen Grad „Bachelor of Science (B. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sechs Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakul-
tätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der 
Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten 
Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entschei-
dung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder 
der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an 
den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenen-
falls Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Bachelorarbeit“ nach An-
lage 1.4 und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 
3Die Module nach Satz 2 können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden. 

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) 1Im Rahmen des Bachelorstudiums muss ein Vorpraktikum im Umfang von mindestens 12 Wochen abge-
leistet werden. 2Näheres hierzu regelt die Praktikumsordnung. 

(4)1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhand-
buch kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder 
nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache abgenommen werden. 

(5)1Während des fünften Fachsemesters besteht die Möglichkeit ein Mobilitätsfenster für ein Studium im 
Ausland zu nutzen.2Während dieses Auslandsaufenthaltes erworbene Leistungen können nach § 10 Ab-
satz 5 im Umfang von bis zu 30ECTS Leistungspunkten individuell als Vertiefungsprojekt, Wahlpflichtmo-
dule und ggf. Wahlmodule nach Anlage 1.1, 1.2 bzw. 1.3 angerechnet werden, sofern Sie über ein „learn-
ing agreement (LA)“ vereinbart wurden. 3Außerdem dürfen sie nicht bereits Gegenstand einer im bisheri-
gen Studium bereits abgelegten Modulprüfung gewesen sein und müssen für das Studium eine fachliche 
Relevanz haben.4 Alle weiteren Anerkennungen von Studien- und Prüfungsleistungen sind nach Maß-
gabe von § 10 Absatz 3 geregelt. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Landschaftsarchitektur und Um-
weltplanung Mitglieder der Hochschullehrergruppe der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zu-
ständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustel-
lende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, 
können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität sind. 4Zur Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prü-
fung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden 
kann vom § 3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Übungen, Exkursionen, Stegreife, Referate und das 
Bachelorkolloquium. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen Modulbeschrei-
bungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 
3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstaltung 
zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Bachelorarbeit, Klausuren ohne Antwortwahlverfahren, Klausuren mit Ant-
wortwahlverfahren, mündliche Prüfungen, Seminarleistungen, Übungen, Kurzarbeiten, Essay sowie Zu-
sammengesetzte Prüfungsleistungen. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spä-
testens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, 
wenn die Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und  
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d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

 

(6)1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leis-
tungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung 
der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 
20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von 
den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch 
ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen 
bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung 
der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweili-
gen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudium (Leistungspunkte) 
eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche 
Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen 
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von 
maximal. 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich 
sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, 
auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten 
und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätes-
tens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 

§ 7  Bachelorarbeit  

(1) 1Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prü-
fungsleistung und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Bachelorarbeit soll zei-
gen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Bachelorar-
beit werden 15 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Bachelorarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die Bear-
beitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf 
erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Er-
folgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer fest-
gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 
4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Bachelorarbeit ist binnen 15 Wochen nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Die Bachelorarbeit soll innerhalb eines Monats, spätestens nach zwei Monaten, von den 
beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind, und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Bachelorarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Bachelorarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die 
Note entsprechend der Anlage 1.4 zusammen.  

(7) 1Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Spra-
che abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Spra-
che zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätes-
tens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 
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(8) Einer der Prüfenden der Bachelorarbeit muss dem Kreis der Professorinnen, Professoren oder Habilitier-
ten oder Promovierten der Fachgruppe Landschaft der Fakultät für Architektur und Landschaft angehö-
ren. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 
1.3 und 1.4 genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte erwor-
ben wurden. 

(2) 1Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Bachelorprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2 und 1.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus 
weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studi-
engangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studien-
gangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Mo-
dule außerhalb des Studiengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestan-
den sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines 
Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen aner-
kannt. 

(2) Entfällt 

(3) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(4) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren der pauschalen 
Anerkennung richtet sich nach der Anrechnungsleitlinie der Fakultät für Architektur und Landschaft. 

(5) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleis-
tung unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatz 4 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis 
gekennzeichnet. 

(6) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 
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§ 10 a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

(2) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Personen zugelassen 
werden, die nach § 1 der Ordnung für Juniorstudierende eingetragen sind und die erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, so-
weit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2§ 10 gilt entsprechend. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Bachelorstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in 
dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 
oder 1.4 zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Bachelorstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Stu-
diengang, insbesondere in einem der Studiengänge der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, kein 
Prüfungsanspruch mehr besteht. 

(3)1Zur Bachelorarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Bachelorarbeit setzt vo-
raus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung mindestens 120 Leistungspunkte erworben und – soweit vor-
gesehen – weitere in der Anlage 1.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen ent-
scheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1. aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Bachelorarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können ab-
weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und 
aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 
oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als 
Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 
6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können 
durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im 
Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine 
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mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich nicht überschreiten. 
5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 ge-
nannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Beste-
hens der Prüfungsleistung nur die Note „ausreichend (4,0)“ oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur 
die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Be-
wertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende sind nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergän-
zungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständi-
gen Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um 
insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung 
darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1)1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden 
mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten 
Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen.  
 

5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-
prüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 
2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetz-
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ten Prüfungsleistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es un-
erheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, 
wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden o-
der mit „ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 
in Form von modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe) werden Leistungspunkte 
erst nach Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte be-
standen. 2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten 
der im Rahmen des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 
3Eine Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergrei-
fende Prüfung bestanden worden ist. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abge-
legt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der 
Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungs-
punkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, 
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kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodu-
len oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1, 1.2 oder 1.3 erforderliche Module be-
standen wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen 
dem Kompetenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen heran-
gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen be-
standenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von 
§ 17 Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1., 1.2., 
1.3. oder 1.4. besondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungs-
punkte verwendet. 
3Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Bachelorprüfung mindestens 1,3 oder besser und ist die Bachelorarbeit min-
destens mit der Note 1,3 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Doku-
menten gemäß § 21 vermerkt. 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithme-
tisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden 
die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend 
verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausge-
wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden 
die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Ab-
satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad so-
wie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supp-
lement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf 
Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Bachelorarbeit und deren Note sowie die 
erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit 
Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Bachelorarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Bachelorprüfung wird auf allen Dokumenten 
der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante 
Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  
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(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-äquiva-
lenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der 
Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so 
hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zustän-
dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbe-
sondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
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4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet  
 worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2020 in Kraft. 

(2) 1Studierende, die sich bis zum Inkrafttreten dieser Ordnung an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover in den Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung eingeschrieben ha-
ben, werden für die Dauer der Regelstudienzeit von drei Jahren und längstens ein weiteres Jahr nach 
den bisher für diesen Studiengang geltenden Bestimmungen geprüft. 2Sie können bei dem nach § 3 zu-
ständigen Organ die Durchführung ihrer Bachelorprüfung nach der neuen Prüfungsordnung beantragen. 
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Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Landschaftsarchitektur und Umweltplanung 
 

Anlage 1.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Orientierungsprojekt I  Projekt 1.   ZP 10 

Einführung Gestaltung und 
Darstellung 

Vorlesung und Semi-
nar/ Übung  

 

1. 

 

 
1 

ZP  

  

5 

Naturschutz und Land-
schaftsplanung: Grundla-
gen und Methoden 

2 Vorlesungen 
Übungen 

1.+ 2.   K 45 (40%) 
und K 60 

(60%) 

10 

Landschaftsarchitektur, 
Entwerfen und Geschichte 

Vorlesung  
Landschaftsarchitektur 
und Entwerfen 

1.   ZP 5 

Vorlesung Geschichte 
der Gartenkultur 

  KA 60 

Einführung in die ange-
wandte Pflanzenökologie 
und Bodenkunde I 

Vorlesung  
Pflanzenökologie 

1.   K 90 5 

Vorlesung  
Bodenkunde 

  K 60 

Orientierungsprojekt II Projekt 2.   ZP 10 

Entwerfen urbaner Land-
schaften und sozialräumli-
cher Kontext 

Vorlesung 
Übungen 

2.   Ü 5 

Einführung in die ange-
wandte Pflanzenökologie 
und Bodenkunde II 

Übungen 2.   Ü (20%) und 
K 90 (32%) 
und K 90 

(48%) 

5 

Vegetationstechnik in der 
Landschaftsarchitektur - 
Grundlagen 

Vorlesung 2.   K 90 5 

Profession,  
Planung und Politik 

2 Vorlesungen 
2 Seminare 

3.   SM der MP 
20 (25%)  

10 

 K 60 (25%) 

1 KA 60 (50%) 

Grundlagen der Ingenieurbi-
ologie  

Vorlesung 3.   MP 20 oder  
K 90 

5 

Naturschutz und Land-
schaftsplanung: Maßnah-
men und Instrumente 

2 Vorlesungen 3.   K 90 5 

Entwerfen urbaner Land-
schaften und gesellschaftli-
cher Wandel 

Vorlesung und Übun-
gen 

3.   Ü 5 
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Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Einführung in die ange-
wandte  
Pflanzenökologie und Bo-
denkunde III 

Vorlesung 3.  1  K 90 in 
Pflanzen-
ökologie 

5 

Grundlagen der Pflanzen-
verwendung 

Vorlesung 
Experimentelle Übung 

4.   ZP 5 

Vertiefungsprojekt I Projekt 4. Orientierungs-
projekte 

 ZP 12 

Stadt-, Regional-  
und Landesplanung; Pla-
nungsrecht 

Vorlesung Stadt-,  
Regional- und Landes-
planung 

4.   K 80 (67%) 5 

Vorlesung Planungs-
recht 

4.   K 40 (33%) 

Landschaftsarchitektur, 
Entwerfen und Theorie 

Vorlesung 4.   ZP 5 

Vertiefungsprojekt II Projekt 5. Orientierungs-
projekte 

 ZP 12 

Exkursion und  
Stegreif 

Exkursionen  
 

ab 1.  10 Tage, 
 

 6 

2 Tagesstegreife,  
1 Wochenstegreif 

 3  

Ausarbeitung -  
Wissenschaftliches Arbei-
ten für Planerinnen und 
Planer 

Kurzarbeit ab 2.   KU 5 

Summe      140 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule  

Wahlpflichtmodule und Wahlmodule nach den Anlagen 1. 2 bis 1.3 sind mindestens im Umfang von 25 Leis-
tungspunkten zu bestehen. Mindestens ein Wahlpflichtmodul ist jeweils aus dem Kompetenzbereich Land-
schaft sowie aus dem Kompetenzbereich Technik zu wählen.  

 

Anlage 1.2.a: Kompetenzbereich Landschaft 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Gartendenkmalpflege Vorlesung ab 3.   MP 20 oder 
K 60 oder 

SM 

5 

GIS in der räumlichen 
Planung  

Vorlesung/Übung ab 3.   Ü 5 

Darstellungsmethodik 
in der Landschaftsar-
chitektur - Grundlagen 

Seminar 
Übung 

ab 3.   ZP 5 

Darstellung in der 
Landschaftsarchitektur 
- vektorbasiertes 
Zeichnen 

Seminar 
Übung 

ab 3.   ZP 5 

Darstellung in der 
Landschaftsarchitektur 
- Modellieren 

Seminar 
Übung 

ab 3.   ZP 5 
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Aktuelle Fragen der 
Freiraumpolitik und 
Planungskommunika-
tion - Grundlagen 

Seminar ab 3.  1 SM und KU 5 

Erfassung von  
Biotoptypen und Flora 

Seminar 
Übung 

ab 4.   KU 5 

Faunistische Feldme-
thoden 

Seminar 
Übung 

ab 4.   KU 5 

Waldökologie und 
Forstplanung 

Vorlesung ab 3.   MP 20 5 

Grundlagen der Regio-
nalentwicklung 

Vorlesung 
Seminar 

ab 5.  1 SM  5 

Aktuelle Fragen der 
Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung I 

Seminar ab 3.   ZP 5 

Aktuelle Fragen der 
Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung II 

Seminar ab 3.   ZP 5 

Aktuelle Fragen der 
Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung III 

Seminar ab 3.   ZP 5 

Grundlagen raumwis-
senschaftlicher Gen-
derstudien 

Seminar 
 

ab 3.  1 HA 5 

Fachsprache Englisch Vorlesung 
Seminar 

ab 3.   SM 5 

Summe      5 – 20  
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Anlage 1.2.b: Kompetenzbereich Technik 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Bautechnik in der 
Landschaftsarchitektur 
- Grundlagen 

Vorlesung ab 3.   K 90 oder 
MP 20 

5 

Aktuelle Fragen zur 
Technik in der Land-
schaftsarchitektur und 
Umweltplanung I 

Seminar ab 2.   ZP 5 

Aktuelle Fragen zur 
Technik in der Land-
schaftsarchitektur und 
Umweltplanung II 

Seminar ab 2.   ZP 5 

Geo-Informationssys-
teme und Fernerkun-
dung 

Vorlesungen und 
Übung 

ab 2.  1 K 45 und 
K 45 

5 

Grundlagen der  
Hydrologie und Was-
serwirtschaft 

Vorlesungen und 
Übung 

ab 2.   K 120 6 

Summe      5 – 20 

 
 

Anlage 1.2.c: Kompetenzbereich Architektur 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Gestaltung und Wahr-
nehmung 

Workshop  ab. 5  1 ZP 5 

Seminar Stadt  Seminar ab 5.  1 ZP 5 

Kurzprojekt Stadt Projekt/Workshop ab 5.  1 ZP 5 

Skulptur - Objekt – 
Rauminstallation 

Seminar / Übung ab 5.  1 ZP 5 

Themen -Transformati-
onen - Medien 

Seminar/Übung ab 5.  1 ZP 5 

Linie: Zeichnen / 
Druckgrafik 

Seminar/Übung ab 5.  1 ZP 5 

Farbe - Form - Raum Seminar/Übung ab 5.  1 ZP 5 

Grundlagen Digitaler 
Fabrikation 

Seminar ab 5.  1 ZP 5 

Datenräume  Seminar ab 5.  1 ZP 5 

Summe      0 - 15  
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Anlage 1.3: Wahlmodule 

Im Wahlmodul Studium Generale können aus dem Gesamtangebot der Leibniz Universität Hannover Mo-
dule im Umfang von maximal 6 Leistungspunkten gewählt werden.  

 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre 
I (Einführung) 

Vorlesung ab 2.   K 60 5 

Einführung in die So-
ziologie 

Vorlesung 
Tutorium 

ab 2.  1  ES 7 oder  
K/KA 60 

8 

Einführung in die 
Methoden  
empirischer Sozial-
forschung 

Vorlesung 
Übung 

ab 2.  1  K/KA 60 o-
der MP 20 

6 

Studium Generale Lehrveranstaltungen 
aus dem Lehrangebot 
der Leibniz Universität 
Hannover  

1-6   ZP maximal 6 

Summe      5 - 15 

 

Anlage 1.4: Modul Bachelorarbeit 

  

Das Kolloquium zur Bachelorarbeit muss nach der Abgabe der Bachelorarbeit stattfinden.  

Modul Semester ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bachelorarbeit  Mind. 120 LP, beide  
Orientierungsprojekte und ein 

Vertiefungsprojekt müssen 
abgeschlossen sein, das 
zweite Vertiefungsprojekt 

muss zur Prüfung angemeldet 
sein; Vorpraktikum. 

KO BA 15 

 

Das Modul Bachelorarbeit enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung. 
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Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau.  
 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in 
einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/o-
der in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 
3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und set-
zen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  
 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  

 

Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
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dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 
 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 
 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 
 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 
 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 

Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusam-
menhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-
ßenden Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
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Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  
 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 
 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  
 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der Fakultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe 
Landschaft vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema 
auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Fa-
kultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zustän-
dige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird 
von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Aus-
gabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Aus-
gabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder 
dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit be-
trägt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Re-
gel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
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Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende ein 
Manuskript des Vortrages vor dem mündlichen Vortrag bei der für den betreffenden Kurs verantwortlichen 
Dozentin oder dem Dozenten abgeben. 
 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 
2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techni-
ken erstellt. 
 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA  Bachelorarbeit 

BÜ  Bestimmungsübungen 

DO  Dokumentation 

ES  Essay  

EX  Experimentelles Seminar  

FP  Fachpraktische Prüfung  

FS  Fallstudie  

HA  Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren 

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3:  Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Stu-
diengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei 
Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Som-
mersemester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.  

  
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 
vom 15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden. 
7Bachelorarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der gem. Anlage 3.1 geregelten 
Zeiträume angemeldet werden. 8Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Mo-
dule (Lehrexporte) abweichende Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im 
ersten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

 
  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommer-
semester  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Winterse-
mester zu erfolgen.  

 

Anlage 3.3:  Entfällt 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
08.07.2020 die Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Landschaftsarchitektur vom 23.07.2015, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 04.07.2017, beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 19.08.2020 ge-
mäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungs-
blatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2020 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang  

Landschaftsarchitektur 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

vom 23.07.2015, in der Fassung der letzten Änderung vom 04.07.2017 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsord-
nung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge  

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Mas-
terprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder wis-
senschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und wis-
senschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusammen-
hänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse 
und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akade-
mischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

(3) Der Masterstudiengang Landschaftsarchitektur kann auch mit dem Studienschwerpunkt European Master 
in Landscape Architecture (EMiLA) studiert werden. Näheres hierzu ist in der Anlage 1 geregelt. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Semester. 
 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakul-
tätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der 
Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mit-
gliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung 
über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzun-
gen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und 
die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse 
auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 
 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4 
und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Mo-
dule nach Satz 2 können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden. 

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

 (3)1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modulhand-
buch kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache oder 
nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache abgenommen werden. 

(4)1Während des dritten Fachsemesters besteht für Studierende des Masterstudiengangs Landschaftsarchi-
tektur die Möglichkeit ein Mobilitätsfenster für ein Studium im Ausland zu nutzen. 2Während dieses Aus-
landsaufenthaltes erworbene Leistungen können nach § 10 Absatz 5 im Umfang von bis zu 30 ECTS Leis-
tungspunkten individuell als Master Projekt, Wahlpflichtmodule und ggf. Wahlmodule nach Anlage 1.1a, 
1.2 bzw. 1.3 angerechnet werden, sofern Sie über ein „learning agreement (LA)“ vereinbart wurden. 3Au-
ßerdem dürfen sie nicht bereits Gegenstand einer im bisherigen Studium bereits abgelegten Modulprüfung 
gewesen sein und müssen für das Studium eine fachliche Relevanz haben.4 Alle weiteren Anerkennungen 
von Studien- und Prüfungsleistungen sind nach Maßgabe von § 10 Absatz 3 geregelt. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Master of Science Landschaftsar-
chitektur Mitglieder der Hochschullehrergruppe der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige 
Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch 
Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 
4Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustel-
lende oder eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom nach § 
3 zuständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 
 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere Zusammengesetzte Prüfungsleistungen, Referate, Übungen, Ex-
kursionen, Wochenstegreif, künstlerische Präsentationen, Ausarbeitung, Protokolle und das Masterkollo-
quium. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher er-
läutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen 
sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit mündliche Prüfungen, Seminarleistungen, Übungen, Kurzarbei-
ten, Präsentationen, Hausarbeiten, Kolloquium sowie Zusammengesetzte Prüfungsleistungen.2Näheres zu 
den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spä-
testens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, 
wenn die Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich 
die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a)die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 
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§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungsleis-
tung und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 Leis-
tungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach er-
folgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 2Eine 
erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Erfolgt 
eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer festgelegtes 
Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 4§ 15 Ab-
satz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 24 Wochen nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den 
beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im Mo-
dulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note ent-
sprechend der Anlage 1.4. zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache 
abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zu-
gelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit 
der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) Einer der Prüfenden der Masterarbeit muss dem Kreis der Professorinnen, Professoren oder Habilitierten 
oder Promovierten der Fachgruppe Landschaft der Fakultät für Architektur und Landschaft angehören. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 
und 1.4 genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben 
wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2 und 1.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus wei-
teren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studien-
gangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs 
(Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module au-
ßerhalb des Studiengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestan-
den sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sons-
tigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbe-
zogen.  
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§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Vorausset-
zungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für 
die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Stu-
diums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentlichen 
Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen be-
stehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, 
oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene 
Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das 
Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 vom 
Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die Beweis-
last für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruflich erwor-
bener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekenn-
zeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-module 
angeboten werden. 

 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Wei-
tere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 
zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studi-
engang, insbesondere in einem der Studiengänge der Landschaftsarchitektur, kein Prüfungsanspruch 
mehr besteht. 

(3)1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und – soweit vorgesehen – 
weitere in der Anlage 1.4. aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei 
Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 
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(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 2Über 
die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des Zeit-
raums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich.  

2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1 aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können abwei-
chend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus 
Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder 
Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn 
einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht be-
standene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch andere 
Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des Nichtbe-
stehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine münd-
liche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht überschreiten.5Die 
Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten 
Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der Prü-
fungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note „be-
standen“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende sind nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung durch 
das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prüfungs-
leistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prü-
fungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabe-
terminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt entspre-
chend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die Studie-
rende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser Rücktritt für 
die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt wich-
tige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein 
ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzu-
legen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige Or-
gan. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insge-
samt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber 
hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 
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§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden 
mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten 
Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen. 

5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  
1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 
3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende die 
Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem 
Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 4 gilt 
entsprechend. 

(3) 1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-
prüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 
2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetz-
ten Prüfungsleistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es uner-
heblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prüfung 
ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte erreicht 
hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller Prü-
fungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte Wert 
als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden die Dif-
ferenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederho-
lungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prü-
fungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  
1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 
1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 
1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 
2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 
2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 
2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  
3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  
3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 
3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 
4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 
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§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, wird 
die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach 
Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten auch elekt-
ronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei einem wie-
derholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den Prüfling von 
der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte Prüfung als end-
gültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht bestan-
den“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) Die in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, 
wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden  
oder mit „ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1, 1.2 oder 1.3 
in Form von modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte 
erst nach Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 1.4 genannten Leistungspunkte bestan-
den. 2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im 
Rahmen des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine 
Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prü-
fung bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 können jeweils mehr Module gewählt und abge-
legt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der 
Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungs-
punkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann 
das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder 
Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht und Wahlmodule mit den besten Bewertungen heran-
gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen bestan-
denen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine gering-
fügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote 
entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 
Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2, 1.3 oder 
1.4 besondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte ver-
wendet. 3Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3 oder besser und ist die Masterarbeit mit der Note  
mindestens 1,3 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten 
gemäß § 21 vermerkt. 
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(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithmeti-
sches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden die 
in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend ver-
wendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausgewie-
sen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden die 
Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Absatz 3 
Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad  
sowie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supp-
lement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf An-
trag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average 
(GPA).  

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die er-
worbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat  
„mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als 
Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag 
angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul 
erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des 
Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeug-
nis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-äquivalenten 
aus:  
      Note Notenwertäquivalente 
      1,0      = 4,0 
      1,3      = 3,7 
      1,7      = 3,3 
      2,0      = 3,0 
      2,3      = 2,7 
      2,7      = 2,3 
      3,0      = 2,0 
      3,3      = 1,7 
      3,7      = 1,3 
      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der 
Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche 
die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leis-
tungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gege-
benenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausgestellt. 
2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 41 

(8) 1Der Schwerpunkt European Master in Landscape Architecture wird auf dem Zeugnis vermerkt, wenn die 
Summe der Leistungspunkte in Modulen, die nach Anlage 1 dem Schwerpunkt zugeordnet sind, höher als 
14 ETCS-Leistungspunkte an der jeweiligen Gasthochschule ist. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 
 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen 
und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem Prü-
fenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellungnahme 
zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so hilft das 
nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zuständige Organ 
unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, 
ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese geänderte Prüfungsordnung vom 23.07.2015, in der Fassung der letzten Änderung vom 
04.07.2017, tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2020 in Kraft.  

(2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Masterstudiengang 
Landschaftsarchitektur eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser geän-
derten Prüfungsordnung.  
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Landschaftsarchitektur 
 
Der Masterstudiengang Landschaftsarchitektur kann mit dem Studienschwerpunkt European Mas-
ter in Landscape Architecture (EMiLA) studiert werden. Hierzu verbringen Studierende zwei Se-
mester an je einer anderen Hochschule des EMiLA-Netzwerkes. In jedem der beiden Aus-
tauschsemester müssen mindestens 15 Leistungspunkte an der jeweiligen Gasthochschule er-
bracht werden. Gelingt dies nicht, können EMiLA-Studierende in den regulären Masterstudiengang 
Landschaftsarchitektur wechseln und sich die im Ausland erbrachten Module gemäß § 10 Absätze 
2 und 4 als Master Projekt, Wahlpflicht- und Wahlmodule anrechnen lassen. Bei einem Wechsel 
sind alle Pflichtmodule des regulären Masterstudiengangs Landschaftsarchitektur nachzuweisen.  
 
Die Studierenden des Studienschwerpunktes EMiLA sind von den regulären Pflichtmodulen des 2. 
und 3. Semesters sowie vom Pflichtmodul „Exkursion und Stegreif“ in dem Umfang befreit, indem 
sie an den Gasthochschulen mindestens 30 Leistungspunkte erwerben.  
 
Anlage 1.1: Pflichtmodule 
 
Anlage 1.1a: Pflichtmodule für Studierende des Masterstudienganges Landschaftsarchitektur so-
wie für Studierende des Masterstudienganges Landschaftsarchitektur mit dem Studienschwer-
punkt European Master in Landscape Architecture (EMiLA) mit Studienbeginn im Wintersemester 

 

Modul Lehrveranstal-
tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vo-
raussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Master Projekt 
I 

Projekt 1   ZP 15 

Geschichte 
der  
Landschafts-
architektur  

Vorlesung  
Seminar 

1   SM 5 

Emergent To-
pics in Lands-
cape Architec-
ture  

Seminar 
Übungen 

1   ZP 5 

Master Projekt 
II 

Projekt 2   ZP 15 

Entwerfen  
urbaner  
Landschaften 

Seminar  
Exkursion  

2   ZP 5 

Master Projekt 
III 

Projekt 3   ZP 15 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 44 

Exkursion und 
Stegreif 

Exkursion  ab 1.  10 Ex-
kursions-

tage 

 5 

Wochenstegreif 1 

Summe      65 

 

 

Anlage 1.1.b: Pflichtmodule für Studierende des Masterstudienganges Landschaftsarchitektur mit 
Studienschwerpunkt European Master in Landscape Architecture (EMiLA) mit Studienbeginn im 
Sommersemester 

 
Da die Studierenden mit Studienbeginn zum Sommersemester 5 Leistungspunkte weniger im 
Pflichtbereich absolvieren müssen, ist die Belegung einer Alternative im Wahlpflichtbereich obliga-
torisch. 
 
  

Modul Lehrveranstal-
tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vo-
raussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Master Projekt 
I 

Projekt 1   ZP 15 

Entwerfen  
urbaner  
Landschaften 

Seminar  
Exkursion  

1   ZP 5 

Geschichte 
der  
Landschafts-
architektur  

Vorlesung  
Seminar 

1   SM 5 

Emergent To-
pics in Lands-
cape Architec-
ture  

Seminar 
Übungen 

2   ZP 5 

Master Projekt 
II 

Projekt 2   ZP 15 

Master Projekt 
III 

Projekt 3   ZP 15 

Summe      60 

 

 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule  
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Anlage 1.2.a: Kompetenzbereich Landschaft 

Wahlpflichtmodule und Wahlmodule nach den Anlagen 1. 2 bis 1.3 sind mindestens im Umfang von 
25 Leistungspunkten zu bestehen. Mindestens zwei Wahlpflichtmodule sind aus dem Kompetenz-
bereich Landschaft zu wählen. Die Studierenden des Studienschwerpunktes EMiLA sind von der 
Verpflichtung, zwei Wahlpflichtmodule aus dem Kompetenzbereich Landschaft zu wählen, ausge-
nommen.  

 

Modul Lehrveranstal-
tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vo-
raussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Vegetationstechnik 
und Bautechnik – 
Vertiefung 

Seminar ab 1.  1 KO 5 

Darstellungsmetho-
dik in der Land-
schaftsarchitektur – 
Vertiefung 

Seminar  
Übung 

ab 1.  1 ZP 5 

Aktuelle For-
schungsfragen in 
der Gartendenkmal-
pflege  

Seminar ab 2   ZP 5 

Pflanzenverwen-
dung – Vertiefung 

Seminar  
Übung 

ab 1.   ZP 5 

Aktuelle Fragen der  
Freiraumpolitik und  
Planungskommuni-
kation -  
Vertiefung 

Seminar  
Übung 

ab 1.  1 SM und 
KU 

5 

Landschaftswahr-
nehmung, Erholung 
und Tourismus  

Seminar ab 2   ZP 5 

Umweltrecht und  
-verwaltung 

Seminar ab 1.   ZP 5 

Ingenieurbiologie – 
aktuelle For-
schungsfragen  

Vorlesung 
Seminar 

ab 1.  SL  5 

Current Issues in 
Territorial Develop-
ment  

 
Seminar 

ab 1.  1 SM 5 

 Urban and Regio-
nal Development 

 
Seminar 

ab 1.   SM 5 
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Biodiversität und  
Naturschutz  

Vorlesung 
Seminar 

ab 1.  
 

K 90 5 

Environmental Plan-
ning  

Vorlesung 
Seminar 

ab 1  
 

MP 30 5 

Gender- und Diver-
sityperspektiven auf 
Raum und Planung  

Seminar ab 1.  1  HA  5 

Quantitative Plan-
ning Methods  

Seminar 
Übung 

ab 3.   SM 5 

Aktuelle Fragen der 
Landschaftsarchitek-
tur I  

Vorlesung oder 
Seminar 

ab 1   ZP 5 

Aktuelle Fragen der 
Landschaftsarchitek-
tur II  

Vorlesung oder 
Seminar 

ab 1    ZP 5 

Summe      10 - 25 

 

Anlage 1.2.b: Kompetenzbereich Architektur 

Modul Lehrveranstal-
tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vo-
raussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Künstlerisches  
Gestalten 

Seminar/Übung ab 1.   1  ZP 5 

Seminar Stadt- und 
Raumentwicklung 

Seminar ab 1.  1 ZP 5 

Seminar Regionales 
Bauen und Sied-
lungsplanung 

Seminar ab 1.  1 ZP 5 

Theorien aktueller  
Architektur 

Seminar ab 1.  1 ZP 5 

Summe      0 – 15  

 
 

Anlage 1.3: Wahlmodule 
 

Modul 
Lehrveranstal-

tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Vo-
raussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Umweltsysteme:  
Kulturlandschaft  

Vorlesung,  ab 1.  
1 

PR 6 
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Seminar, Gelän-
deübung 

Studium Generale Vorlesung und/o-
der  
Seminar und/oder 
Übung  

ab 1.   ZP maximal 
6 

Summe       0 – 12 
 

Anlage 1.4: Modul Masterarbeit 
 
Das Kolloquium findet innerhalb der 24wöchigen Bearbeitungszeit statt.  
 

Modul Lehrveranstal-
tungen 

Se-
mes-
ter 

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit 

 4 Mind. 60 LP, Master 
Projekte I und II 
müssen abge-
schlossen, das 

dritte Master Projekt 
angemeldet sein. 

1 MA  30 

 
Das Modul „Masterarbeit“ enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung. 
 
 
Definitionen zu Prüfungsformen und deren Abkürzungen finden sich in Anlage 2. 
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Anlage 2: Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 

Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau.  
 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen Pra-
xis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfsblätter 
kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Wei-
tere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage in 
schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in ei-
nem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder 
in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In 
der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen 
sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 

Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 

Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-beschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 

Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  
 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.  
4Bei Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
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Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spä-
tere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten 
sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prü-
fungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil 
eines Prüflings auswirken. 
 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Methoden 
und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form einer 
adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher Kommen-
tierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sach-
kundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten 
entsprechend. 
 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion 
erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor einer 
oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 2 bis 
5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
 

Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit schrift-
lichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische Tätig-
keit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Master-Kolloquium 
Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in ver-
schiedenen Maßstäben erstellt. 
 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem spä-
teren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die 
ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulas-
sen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleineren 
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Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 
Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen Lehr-
veranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 60 
Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung 
 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den Leh-
renden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstaltungs-
begleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diverser Ma-
terialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Die-
ses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien und 
gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Medien 
im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder Power-
Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch orien-
tierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt werden 
kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festgelegt. 
4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Prä-
sentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Präsen-
tation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 

Referat  
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusam-
menhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-
ßenden Diskussion,  
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  
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Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 
Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische Tech-
niken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch eine 
variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit kann 
im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation werden in 
Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  
 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstel-
lung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der 
erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in 
der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit kann von 
jeder Professorin oder jedem Professor der Fakultät für Architektur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft 
vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer 
Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Fakultät für Architek-
tur und Landschaft, Fachgruppe Landschaft ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste 
beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prü-
fenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zustän-
dige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu 
machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festlie-
gen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 
10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das 
Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurück-
gegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss be-
nannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch 
der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen 
nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 
 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde im 
Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichtsstunde 
wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise von der 
Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
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Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalte kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf 
Verlangen der beziehungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor 
dem mündlichen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 
 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 
2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techniken 
erstellt. 
 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klausur, 
eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 53 

Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA  Ausarbeitung 
BA  Bachelorarbeit 
BÜ  Bestimmungsübungen 
DO  Dokumentation 
ES  Essay  
EX  Experimentelles Seminar  
FP  Fachpraktische Prüfung  
FS  Fallstudie  
HA  Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SM Seminarleistung 
SP Sportpraktische Präsentation  
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
uK unbenotete Klausur 
uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren 
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3:  Ergänzende Regelungen  

 

Anlage 3.1:  Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses Studien-
gangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei Melde-/ zwei 
Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  

 

3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
 

4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommer-
semester sollen keine Prüfungen stattfinden werden.   
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:    15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

Meldezeitraum II im Wintersemester:   16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 

 
6In der Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten 15.04. 
– 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden.  
7Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende 
Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 
8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet 
werden. 
9Für die gem. Anlage 3.3. zur Prüfungsordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten 
Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  

Variante 1:  
 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  

 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

  Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommerse-

mester  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Winterse-

mester  

zu erfolgen.  

 

 
Anlage 3.3:  Entfällt 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
06.07.2020 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Informatik vom 23.03.2017, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 13.08.2019, beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 19.08.2020 ge-
mäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des Niedersächsischen Hochschulgesetzes genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentli-
chen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2020 in 
Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Informatik 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

vom 23.03.2017, in der Fassung der letzten Änderung vom 13.08.2019, 

 

Die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß 
§§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsord-
nung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10 a Einstufungsprüfung für Flüchtlinge 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zusam-
menhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkennt-
nisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akade-
mischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakul-
tätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der 
Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten 
Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entschei-
dung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder 
der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an 
den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder  
anwesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimm-
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1., dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.4. 
und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2. sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 3Die Mo-
dule nach Satz 2 können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden.  
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(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) Im Rahmen des Masterstudiums kann ein Praktikum im Umfang von mindestens 12 Wochen abgeleistet 
werden. 

(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modul-
handbuch kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache 
oder nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache abgenommen 
werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Masterstudiengangs Informatik Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 4Zur Beisitzerin 
oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ 
auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-
tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der 
zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Essays, Ausarbeitungen, Hausarbeiten, Klausuren, Kollo-
quien, Laborübungen, Mündliche Prüfungen, Präsentationen, Projektarbeiten, Seminarleistungen, Übun-
gen und Zusammengesetzte Prüfungsleistungen. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spä-
testens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, 
wenn die Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden,  
als solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat.  

(6) Entfällt 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche beziehungs-
weise schriftliche Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausge-
wiesen, sie gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit ei-
nem Gewicht von maximal 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbe-
wertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden 
erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchfüh-
rung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prü-
fenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 
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§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-
leistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass 
der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 30 
Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach 
erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Er-
folgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer fest-
gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 
4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den 
beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden,  
als solche kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.4. zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Sprache 
abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache 
zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens 
mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) Die Erstprüferin beziehungsweise der Erstprüfer der Masterarbeit muss Mitglied der Fakultät für Elektro-
technik und Informatik sein. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1., 1.2., 
1.3. und 1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte er-
worben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 
(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus 

weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studi-
engangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studien-
gangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Mo-
dule außerhalb des Studiengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestan-
den sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
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3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines 
Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen aner-
kannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät.  
4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleistung 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatz 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis ge-
kennzeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a Einstufungsprüfung für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmo-
dule angeboten werden. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. 
oder 1.4. zu entnehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studi-
engang, insbesondere in einem Informatik-Studiengang, kein Prüfungsanspruch mehr besteht.  

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und - soweit vorgesehen - 
weitere in der Anlage 1.4. aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet 
bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid. 
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§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen.  

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten und Studienarbeiten können abweichend davon 
nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahlpflicht-
modulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder Satz 3 
nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Beginn ei-
ner Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 6Nicht be-
standene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können durch an-
dere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Falle des 
Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine 
mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten in der Regel nicht überschreiten. 
5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 ge-
nannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Beste-
hens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur 
die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Be-
wertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende sind nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergän-
zungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige 
Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um ins-
gesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung dar-
über hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 
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§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen wer-
den mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des inte-
grierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen.  
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-
prüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 
2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetz-
ten Prüfungsleistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es un-
erheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins. 

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note 

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert, 

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert, 

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
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Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. oder 1.4. aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden verge-
ben, wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestan-
den oder mit „ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1., 1.2. 
oder 1.3. in Form von modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leis-
tungspunkte erst nach Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2., 1.3 oder 1.4. genannten Leistungspunkte be-
standen. 2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten 
der im Rahmen des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 
3Eine Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergrei-
fende Prüfung bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1. können jeweils mehr Module gewählt und ab-
gelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der 
Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungs-
punkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, 
kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodu-
len oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1., 1.2. oder 1.3. erforderlichen Module 
bestanden wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen 
dem Kompetenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen heran-
gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen be-
standenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 
Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. o-
der 1.4. besondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte 
verwendet. 3Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung mindestens 1,3 oder besser und ist die Masterarbeit mit der 
Note 1,0 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß 
§ 21 vermerkt. 

(5)1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithme-
tisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden 
die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend 
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verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausge-
wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden 
die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Ab-
satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie 
ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supple-
ment und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf An-
trag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die er-
worbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit 
Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der 
Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante 
Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikatio-
nen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im Zeug-
nis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquivalenten 
aus: 

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der 
Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 64 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so 
hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zustän-
dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbe-
sondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung vom 23.03.2017, in der Fassung der letzten Änderung vom 
13.08.2019, tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2020 Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Masterstudiengang 
Informatik eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsordnung.  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 65 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Informatik 

 

Anlage 1.1: Entfällt 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

Anlage 1.2.a: Kompetenzbereich Informatik 

Anlage 1.2.b: Kompetenzbereich Studium Generale 

 

Anlage 1.3: Wahlmodule  

Anlage 1.3.a: Kompetenzbereich Betriebspraktikum 

Anlage 1.3.b: Kompetenzbereich Grundlagen der Informatik 

Anlage 1.3.c: Kompetenzbereich Nebenfach 

Anlage1.3.c.1: Nebenfach Betriebswirtschaftslehre und Nebenfach Volkswirtschaftslehre 

Anlage 1.3.c.2: Nebenfach Energietechnik 

Anlage 1.3.c.3: Nebenfach Informationstechnik 

Anlage 1.3.c.4: Nebenfach Kartographie und Fernerkundung 

Anlage 1.3.c.5: Nebenfach Life Science 

Anlage 1.3.c.6: Nebenfach Maschinenbau und Mechatronik 

Anlage 1.3.c.7: Nebenfach Mathematik 

Anlage 1.3.c.8: Nebenfach Philosophie 

Anlage 1.3.c.9: Nebenfach Physik 

Anlage 1.3.c.10: Nebenfach Wasser- und Umweltingenieurwesen 

 

Anlage 1.4: Modul „Masterarbeit“ 

 

Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Anlage 2.2: Glossar 

 

Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 

 

Anlage 3.3: Entfällt 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 66 

Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Informatik 

 

Das Studium gliedert sich in Wahlpflicht- und Wahlmodule. Es müssen Wahlpflichtmodule in beiden Kompe-
tenzbereichen der Anlage 1.2. bestanden werden. Es können Wahlmodule in allen Kompetenzbereichen der 
Anlage 1.3. absolviert werden. Das Studium ist bestanden, wenn die Summe der in der letzten Zeile genann-
ten Leistungspunkte (LP) mindestens erreicht sind: 

 

Anlage Kompetenzbereich 
Leistungspunkte  
Anforderungen 

1.2.a Informatik 39-87 

1.2.b Studium Generale 3-6 

1.3.a Betriebspraktikum 0 oder 15 

1.3.b Grundlagen der Informatik 0-15 

1.3.c Nebenfach  0 oder 12-16 

1.4. Masterarbeit 30 

 Gesamtanforderungen 120 

 
Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel 15 bis 25 Minuten pro Modul-Leistungspunkt. Eine mündliche 
Prüfung hat eine Dauer von 5 bis 10 Minuten je Leistungspunkt. „K / MP“ bedeutet, dass entweder eine 
Klausur oder eine mündliche Prüfung stattfindet. Die jeweilige Prüfungsform wird zu Beginn jedes Semesters 
durch den Prüfer beziehungsweise die Prüferin bekannt gegeben.  

Alle Klausuren, mündliche Prüfungen, Seminare und die Masterarbeit der Anlagen 1.2.a, 1.3.b und 1.4. sind 
benotet, sofern es in der Spalte „Prüfungsleistung“ nicht anders vermerkt ist. Labore und Projekte der Anla-
gen 1.2.a, 1.3.b sowie das Betriebspraktikum sind unbenotet. Es werden maximal 35 Leistungspunkte aus 
Laboren und Projekten der Anlage 1.2.a, 1.3.b und dem Betriebspraktikum angerechnet. 

Die dahinter gestellte Ziffer in der Spalte Lehrveranstaltungen bezeichnet den Umfang in SWS. 

 

Anlage 1.1: Entfällt 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule  

 

Anlage 1.2.a: Kompetenzbereich Informatik 

Für Studierende mit Studienbeginn vor dem Wintersemester 2020/2021 gilt: 

Die Module „Bildgebende Systeme für die Medizintechnik“, „Algorithmen und Architekturen für digitale Hör-
hilfen“, „Entwurf integrierter digitaler Schaltungen“, „Industrielle Mikroelektronik“ und/oder „Memory Systems“ 
bleiben im Kompetenzbereich 1.2.a Informatik bestehen, wenn sie vor dem 01.10.2020 absolviert wurden. 
Ein Antrag auf Umbuchung der Module in den Kompetenzbereich Nebenfach 1.3.c.3 ist ausgeschlossen. 

Im Kompetenzbereich der Informatik müssen 39-87 Leistungspunkte (LP) erbracht werden. Es werden Mo-
dule mit je 5 bis 10 LP angeboten, die Vorlesungen, Übungen, Projekte, Seminare und Labore beinhalten 
können. Vorlesungsmodule von externen Lehrbeauftragen, Seminarmodule und in Ausnahmefällen Projekt-
module können außerdem mit 3 bis 4 LP angeboten werden. Es können dabei bis zu sechs Module „Infor-
matik-Auslandsstudium“ eingebracht werden, von denen ein einzelnes Modul 5 bis 10 Leistungspunkte um-
fasst. Die Module sind im Modulkatalog für den Studiengang Informatik - Master verzeichnet. 

Der „Kompetenzbereich Informatik“ beinhaltet mindestens Module zu den Modulgruppen: 
 Architekturen und Systeme 
 Automatische Bildinterpretation 
 Computational Health Informatics 
 Data Science and Digital Libraries 
 Datenbanken und Informationssysteme 
 Echtzeitsysteme 
 Energieinformatik 
 Hardwareplattformen der Informatik 
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 Hochfrequenztechnik und Funksysteme 
 Information Retrieval 
 Intelligente Systeme 
 IT-Sicherheit 
 Kommunikationsnetze 
 Mensch-Computer-Interaktion 
 Mixed Signal-Schaltungstechnik 
 Multimedia Signalverarbeitung 
 Nachrichtenübertragungssysteme 
 Software Engineering 
 System- und Rechnerarchitektur 
 Theoretische Informatik  
 Visual Analytics 
 Wissensbasierte Systeme   

 

Anlage 1.2.b: Kompetenzbereich Studium Generale 

Im Rahmen des Studium Generale können Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot der Fakultäten der 
LUH, des Fachsprachenzentrums sowie der Einrichtung ZQS/Schlüsselkompetenzen gewählt werden. Aus 
dem Lehrangebot der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik dürfen dabei nur Veranstaltungen gewählt 
werden, die im Modulkatalog Informatik explizit dem Kompetenzbereich Studium Generale zugeordnet sind. 
Für den Erwerb der Leistungspunkte müssen die Lehrveranstaltungen mit einer Prüfung / einem Leistungs-
nachweis abschließen. Veranstaltungen, in denen nur die Anwesenheit bescheinigt wird, können nicht ange-
rechnet werden. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Studium Generale 
Lehrveranstaltungen aus dem 
Lehrangebot der Leibniz Uni-
versität Hannover 

1 bis 3 
mindestens  

1 SL  
 3 bis 6 

Summe     3 bis 6 

 

Anlage 1.3: Wahlmodule 

 

Anlage 1.3.a: Kompetenzbereich Betriebspraktikum 

Das Betriebspraktikum umfasst mindestens 12 Wochen. Es ist durch die „Richtlinien für die berufspraktische 
Tätigkeit“ der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik geregelt.  

Modul Lehrveranstaltung Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Betriebspraktikum Betriebspraktikum 1 bis 3 
AA, 
KO 

 
15 

Summe     15 

 

Anlage 1.3.b: Kompetenzbereich Grundlagen der Informatik 

Fachmodule, die im Bachelorstudium absolviert wurden und dort im Rahmen der vorgeschriebenen Anzahl 
an Leistungspunkten auch schon angerechnet wurden, können im Masterstudium nicht erneut angerechnet 
werden.  
 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachmodul Betriebssysteme 
Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2  K / MP 5 

Fachmodul  
Computational Health  
Informatics 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2  K / MP 5 

Fachmodul Computational 
Health Informatics Labor 

Labor 4 1 bis 2 1 SL  5 
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Fachmodul Data Mining 
Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Datenbank- 
systeme 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2  K / MP 5 

Fachmodul Digitalschaltungen 
der Elektronik 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 

 
K / MP 

5 

Fachmodul Echtzeitsysteme 
Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Echtzeitsysteme 
Labor 

Labor 4 
1 bis 2 

1 SL  5 

Fachmodul Elektrotechnik 
Vorlesung 2 
Übung 1 
Labor 1 

1 bis 2 
1 SL K / MP 5 

Fachmodul Energieinformatik 
Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Entwurfs- 
automatisierung 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Informations- 
systeme 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Internet- 
technologien 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul IT-Sicherheit 
Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul IT-Sicherheit La-
bor 

Labor 4 1 bis 2 1 SL  5 

Fachmodul Künstliche  
Intelligenz 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Logischer  
Entwurf digitaler Systeme 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2  K / MP 5 

Fachmodul Medizinische IT-
Anwendungen 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2  K / MP 5 

Fachmodul Modellierung 
Vorlesung 2 
 

1 bis 2 
 K / MP 3 

Fachmodul Programmier-
praktikum 

Projekt 3 
1 bis2 

1 SL   5 

Fachmodul Rechner- 
architektur 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Simulation 
Vorlesung 2 
Übung 2 

 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Software  
Engineering 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2 
 K / MP 5 

Fachmodul Theoretische  
Informatik 

Vorlesung 2 
Übung 2 

1 bis 2  K / MP 5 

Summe     0-15 

 

Anlage 1.3.c: Kompetenzbereich Nebenfach 

Es kann ein Nebenfach gewählt werden. Die Wahl erfolgt durch die erste Prüfungsanmeldung in einem Ne-
benfach. Bei der Wahl eines Nebenfaches müssen Leistungspunkte gemäß der letzten Zeile der jeweiligen 
Nebenfachliste erworben werden. Ein Nebenfach kann auf Antrag beim nach § 3 zuständigen Organ einmal 
im Studium gewechselt werden. Es können im Nebenfach bis zu zwei Module „Auslandsstudium“ angerech-
net werden. Die Module „Auslandsstudium“ werden dabei dem gewählten  Nebenfach zugeordnet. 
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Anlage 1.3.c.1: Nebenfach Betriebswirtschaftslehre und Nebenfach Volkswirtschaftslehre  

Die fachwissenschaftliche Spezialisierung in der Masterphase des Nebenfachstudiums schließt an die Areas 
aus dem Masterstudium Wirtschaftswissenschaften an. Entsprechend ist eine weitergehende betriebs- (B) 
oder volkswirtschaftliche (A) Qualifizierung in den folgenden Bereichen möglich:  

• Accounting, Taxation and Public Finance (A und B) 

• Economic Policy and Theory (A) 

• Empirical Economics and Econometrics (A) 

• Finance, Banking & Insurance (A und B)  

• Health Economics (A und B) 

• Information and Operations Management (B) 

• International Environment and Development Studies (A) 

• Strategic Management (B).  

Dringend empfohlen für eine fachwissenschaftliche Spezialisierung ist, dass in der Bachelor-Phase bereits 
betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Lehrveranstaltungen in einem Umfang von mindestens 8 
Semesterwochenstunden / 16 Leistungspunkten erfolgreich belegt wurden. 

Studierende wählen ihre Modulveranstaltungen aus einer Area (Umfang: mindestens 3 Modulveranstaltun-
gen (6 SWS); 12 Leistungspunkte). 

Die individuelle Studienplanung in der Masterphase erfolgt auf Grundlage einer Studienberatung durch die 
Nebenfachbeauftragten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und wird in einem Studienplan festgehal-
ten. Dieser Studienplan ist vor der Prüfungsanmeldung beim jeweiligen Fachstudienberater einzuholen.  

 

Anlage 1.3.c.2: Nebenfach Energietechnik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Elektrische Energieversor-
gung I 

Vorlesung  
Übung  
Labor  

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Elektromagnetische Ver-
träglichkeit 

Vorlesung  
Übung  
Labor  

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Grundlagen der elektrischen 
Energiewirtschaft 

Vorlesung 1 bis 3  K / MP 3 

Grundlagen und Rechen-
methoden der elektrischen 
Energiewirtschaft 

Vorlesung  
Übung  
Labor  

1 bis 3 1 SL K / MP  5 

Leistungselektronik I Vorlesung  
Übung  
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Modellierung elektrothermi-
scher Prozesse 

Vorlesung  
Übung  

1 bis 3  K / MP 5 

Summe     13-15 

 

Anlage 1.3.c.3: Nebenfach Informationstechnik 

Für Studierende mit Studienbeginn vor dem Wintersemester 2020/2021 gilt: 

Die Module „Bildgebende Systeme für die Medizintechnik“, „Algorithmen und Architekturen für digitale Hör-
hilfen“, „Entwurf integrierter digitaler Schaltungen“, „Industrielle Mikroelektronik“ und/oder „Memory Systems“ 
bleiben im Kompetenzbereich 1.2.a Informatik bestehen, wenn sie vor dem 01.10.2020 absolviert wurde. Ein 
Antrag auf Umbuchung der Module in den Kompetenzbereich Nebenfach 1.3.c.3. ist ausgeschlossen.  

 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 
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3D-Audio - Grundlagen 
räumlicher Audioreprodukti-
onssysteme 

Vorlesung  
Übung  
Labor  

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Algorithmen und Architektu-
ren für digitale Hörhilfen 

Vorlesung  
Übung  

1 bis 3     MP  5 

Audio and Speech Signal 
Processing 

Vorlesung  
Übung  
Labor  

1 bis 3  1 SL  K / MP  5 

Bildgebende Systeme für 
die Medizintechnik 

Vorlesung  
 Übung  

1 bis 3     K  5 

Digitale Nachrichtenübertra-
gung 

Vorlesung  
Übung  
Labor  

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Elektroakustik Vorlesung  
Übung  
Labor  

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Entwurf integrierter digitaler 
Schaltungen 

Vorlesung  
 Übung  

1 bis 3     MP  5 

Funk und EM-Sensorik in 
der Biomedizintechnik 

Vorlesung  
Übung  
Labor  

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Grundlagen der Akustik Vorlesung  
Übung  
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Industrielle Mikroelektronik Vorlesung 1 bis 3  K / MP 3 

Kanalcodierung Vorlesung  
Übung  
Labor  

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Labor: Audiokommunikation 
und Akustik 

Labor 1 bis 3 1 SL  5 

Labor: IoT Communication 
Technologies 

Labor  3 bis 6 1 SL  6 

Memory Systems  Vorlesung  
 Übung  

1 bis 3  1 SL  MP  5 

Mobilkommunikation Vorlesung  
Übung  
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Nachrichtenverkehrstheorie Vorlesung  
Übung  
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Power -Management Vorlesung  
Übung  
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Quellencodierung Vorlesung  
Übung  
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Zuverlässigkeit elektroni-
scher Komponenten 

Vorlesung  
Übung  
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Summe     13-16 

 

 

Anlage 1.3.c.4: Nebenfach Kartographie und Fernerkundung  
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Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Big Geospatial Data Vorlesung 
Übung 

1 bis 3 1 SL MP 5 

Image Analysis I Vorlesung 
Übung 
 

1 bis 3 1 SL MP 5 

Image Analysis II Vorlesung 
Übung 

1 bis 3 1 SL MP  5 

GIS-Applications and New 
Reasearch Directions 

3 Vorlesungen 1 bis 3  MP 5 

GIS für Navigationsanwen-
dung 

2 Vorlesungen 
2 Übungen 

1 bis 3 2 SL MP 5 

Laser Scanning - Modelling 
and Interpretation 

Vorlesung 
Übung 

1 bis 3 1 SL MP 5 

Geosensornetze Vorlesung 
Übung 
Seminar 

1 bis 3 1 SL MP 5 

SLAM and Path Planning Vorlesung 

Übung 

1 bis 3 1 SL MP 5 

Optische 3D-Messtechnik Vorlesung 
Übung 

1 bis 3 1 SL K 5 

Summe     15 

 

Anlage 1.3.c.5: Nebenfach Life Science  

Zwei dieser 3 angebotenen Module müssen im Nebenfach Life Science gewählt werden. Hierbei ist ein Mo-
dul mit einer Prüfungsleistung abzuschließen.  Es können wahlweise die Module „Modellierung von Biopro-
zessen“ oder „Programmierung von Algorithmen für den Bereich Life Science“ mit einer Prüfungsleistung 
belegt werden.  

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundmodul für Bioinformatik Vorlesung 
Seminar 
Übung 

1 bis 3 1 SL  6 

Modellierung von Bioprozessen Vorlesung 
Übung 

1 bis 3 1 SL MP 6 

Programmierung von Algorith-
men für den Bereich Life Sci-
ence 

Vorlesung 
Seminar 

1 bis 3 1 SL MP 6 

Summe     12  

 

Anlage 1.3.c.6: Nebenfach Maschinenbau und Mechatronik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Computer- und Roboteras-
sistierte Chirurgie 

Vorlesung 
Übung 

1 bis 3  K / MP 5 

Dynamische Messtechnik 
und Fehlerrechnung 

Vorlesung 
Übung 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Elektrische Klein-, Servo- 
und Fahrzeugantriebe 

Vorlesung 
Übung 
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Elektronisch betriebene 
Kleinmaschinen 

Vorlesung 
Übung 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 
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Labor 

Fabrikplanung Vorlesung  
Übung  

1 bis 3  K / MP 5 

Mechatronische Systeme Vorlesung  
Übung  

1 bis 3  K / MP 5 

Mikro- und Nanotechnologie Vorlesung  
Übung  
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Produktion optoelektroni-
scher Systeme 

Vorlesung  
Übung 

1 bis 3  K / MP 5 

Produktionsmanagement 
und -logistik 

Vorlesung  
Übung  

1 bis 3  K / MP 5 

Regelungstechnik II Vorlesung  
Übung  
 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Robotik I Vorlesung  
Übung  

1 bis 3  K / MP 5 

Robotik II Vorlesung 
Übung 

1 bis 3  K / MP 5 

Strömungsmechanik I Vorlesung 
Übung 
Labor 

 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Verbrennungstechnik Vorlesung 
Übung 
Labor 

1 bis 3 1 SL K / MP 5 

Summe     15 

 

Anlage 1.3.c.7: Nebenfach Mathematik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fortgeschrittene algebrai-
sche Methoden 

Vorlesung und 
Übungen Algebra I 

1 bis 3 1 SL K / MP 12 

Funktionstheorie Vorlesung und 
Übung Funktionen-
theorie 

1 bis 3 1 SL K / MP 12 

Numerische Mathematik II Vorlesung und 
Übung Numerische 
Mathematik II 

1 bis 3 1 SL K / MP 12 

Numerik partieller Differen-
tialgleichungen 

Vorlesung und  
Übung Numerik par-
tieller Differentialglei-
chungen 

1 bis 3 1 SL K / MP 12 

Praktische Verfahren der 
Mathematik 

Vorlesung und 
Übung Algorithmi-
sches Programmie-
ren   

 

Vorlesung und 
Übung Numerische 
Mathematik I 

1 bis 3 1 SL  2 K / MP 14 

Summe     12 bis 14 

 

Anlage 1.3.c.8: Nebenfach Philosophie 
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Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundlagen der Theoreti-
schen Philosophie 

Vorlesung 
Seminar 

3 bis 6 2 SL MP / HA / ES 
/ K 

10 

oder 

Grundlagen der Praktischen 
Philosophie 

Vorlesung 
Seminar 

3 bis 6 2 SL MP / HA / ES 
/ K 

10 

oder 

Geschichte der Philosophie Vorlesung 
Seminar 

3 bis 6 2 SL MP / HA / ES 
/ K 

10 

und 

Vertiefungsmodul zu einem 
systematischen Schwer-
punkt 

Seminar 3 bis 6 1 SL MP / HA / ES 
/ K 

5 

oder 

Vertiefungsmodul zu einem 
historischen Schwerpunkt 

Seminar 3 bis 6 1 SL MP /HA/ ES 
/K 

5 

Summe     15 

 

Anlage 1.3.c.9: Nebenfach Physik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Elektrizität und Relativität Vorlesung 
Übung 
Praktikum 

1 bis 3 1 SL K / MP 14 

Summe     14 

 

Anlage 1.3.c.10: Nebenfach Wasser- und Umweltingenieurwesen 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Abfallwirtschaft Vorlesung  
Übung 

1 bis 3  K / MP / ZP 6 

Industrielle Wasserversor-
gung und Wasserwirtschaft 

Vorlesung  
Übung  

1 bis 3  K / MP / ZP 6 

Spezielle Aspekte der Sied-
lungswasserwirtschaft 

Vorlesung  
Übung  

1 bis 3  K / MP / ZP 3 

Wasser- und Abwassertech-
nik 

Vorlesung  
Übung 

1 bis 3  K / MP / ZP 6 

Wasserwirtschaft und 
Umwelt 

Vorlesung 

Übung 

1 bis 3  K / MP / ZP 6 

Wasserbau und Verkehrs-
wasserbau 

Vorlesung  
Übung  

1 bis 3  K / MP / ZP 6 

Summe     12-15  
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Anlage 1.4.: Modul „Masterarbeit“ 

Modul 
Lehrveran-
staltungen 

 
Semester 

Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit - 4 60 LP KO MA 30 

Summe      30 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung beziehungsweise Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von 
tierischen und pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, 
taxonomischen Niveau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt beziehungsweise ana-
lysiert.  

 

Experimentelles Seminar 
1Ein Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in ei-
nem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder 
in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In 
der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen 
sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z.B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/ Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 

Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
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die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des beziehungsweise der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen 
und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der  
die pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung 
und Darstellung / Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lern-
gruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z.B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik vorgeschla-
gen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Profes-
sorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Fakultät für Elektrotechnik 
und Informatik ist. 5Gegebenenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die 
Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhö-
rung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder 
die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragte Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Auf-
gabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der 
Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der 
Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit 
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom nach § 3 zuständigen Organ benannten 
Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der kann auch der Verlauf der Be-
arbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe 
zu bewerten. 

 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
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Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalte kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf 
Verlangen der beziehungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor 
dem mündlichen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 
2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techni-
ken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z.B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar 

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU KurzarbeitKW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen 

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML  Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

Ü Übungen 

uK  unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 81 

  Anlage 3:  Ergänzende Regelungen 

 

  Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang beziehungsweise für die Fächer 
dieses Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 
(zwei Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  

 

 
3Variante 1 Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester:  15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommer-
semester sollen keine Prüfungen stattfinden. 

 

 
5Variante 2 Meldezeitraum I im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:   15.12. – 28.02. 

Meldezeitraum II im Wintersemester:     16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten vom 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden. 7Zu beach-
ten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- und 
Prüfungszeiträume gelten können. 8Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb 
der geregelten Zeiträume angemeldet werden. 9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführ-
ten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

 

Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 

Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  
Variante 1:  

 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester  
 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum)/15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  
zu erfolgen. 

 

 

       Anlage 3.3:        Entfällt 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
06.07.2020 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik vom 23.03.2017, 
in der Fassung der letzten Änderung vom 13.08.2019, beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 19.08.2020 
gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des Niedersächsischen Hochschulgesetzes genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentli-
chen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2020 in 
Kraft. 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den 

Bachelorstudiengang Informatik 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

vom 23.03.2017, in der Fassung der letzten Änderung vom 13.08.2019 

 

Die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 

7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prüfungsord-
nung erlassen: 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums, Zwischenprüfung 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Bachelorarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10 a Einstufungsprüfung für Flüchtlinge 

§ 11 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die  
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen 
oder wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten, die fachlichen Zusammen-
hänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse 
und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Bachelor of Science (B. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sechs Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der Stu-
diendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der Fakul-
tätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über die der 
Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habilitierten 
Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der Entschei-
dung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder 
der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt wird, an 
den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder  
anwesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimm-
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenen-
falls Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1., dem Pflichtmodul „Bachelorarbeit“ nach An-
lage 1.4. und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2. sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.3. 
3Die Module nach Satz 2 können auch nach Kompetenzbereichen dargestellt werden.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) Entfällt 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 84 

(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im Modul-
handbuch kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in Absprache 
oder nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache abgenommen 
werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Bachelorstudiengangs Informatik Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 4Zur Beisitzerin 
oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ 
auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-
tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten.2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in 
den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der 
zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Bachelorarbeit, Ausarbeitungen, Essays, Hausarbeiten, Klausuren, Kollo-
quien, Laborübungen, Mündliche Prüfungen, Präsentationen, Projektarbeiten, Seminarleistungen, Übun-
gen und Zusammengesetzte Prüfungsleistungen. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spä-
testens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, 
wenn die Anlagen 1.1., 1.2. oder 1.3. eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c)  alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden,  
als solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) Entfällt 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche beziehungs-
weise schriftliche Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausge-
wiesen, sie gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit ei-
nem Gewicht von maximal. 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbe-
wertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden 
erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchfüh-
rung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prü-
fenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

§ 7  Bachelorarbeit  

(1) 1Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prü-
fungsleistung und/ oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.4. 2Die Bachelorarbeit soll zei-
gen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Bachelorar-
beit werden 15 Leistungspunkte vergeben. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 85 

(2) 1Das Thema der Bachelorarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die Bear-
beitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf 
erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 3Er-
folgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer fest-
gelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zugestellt. 
4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Bachelorarbeit ist binnen 4 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 3Die Bachelorarbeit soll innerhalb eines Monats, spätestens nach zwei Monaten, von den 
beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden,  
als solche kenntlich gemacht sind, und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Bachelorarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Bachelorarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die 
Note entsprechend der Anlage 1.4. zusammen.  

(7) 1Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Spra-
che abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Spra-
che zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätes-
tens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) Die Erstprüferin beziehungsweise der Erstprüfer der Bachelorarbeit muss Mitglied der Fakultät für Elekt-
rotechnik und Informatik sein. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1., 1.2., 
1.3. und 1.4. genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte er-
worben wurden. 

(2) 1Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Bachelorprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2. und 1.3. genannten Prüfungsleistungen hinaus 
weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studi-
engangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studien-
gangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Mo-
dule außerhalb des Studiengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 bestan-
den sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines 
Studiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen aner-
kannt. 
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(2) Eine an einer inländischen Hochschule im Studiengang Informatik bestandene Zwischenprüfung wird 
ohne Gleichwertigkeitsfeststellung anerkannt. 

(3) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(4) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(5) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. oder 1.4. vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prüfungsleis-
tung unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatz 4 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis 
gekennzeichnet. 

(6) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a  Einstufungsprüfung für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Personen zugelassen 
werden, die nach § 1 der Ordnung für Juniorstudierende eingetragen sind und die erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, so-
weit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2§ 10 gilt entsprechend. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Bachelorstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in 
dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. 
oder 1.4. zu entnehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Bachelorstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Stu-
diengang, insbesondere in einem Informatik-Studiengang, kein Prüfungsanspruch mehr besteht. 

(3) 1Zur Bachelorarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Bachelorarbeit setzt vo-
raus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung mindestens 120 Leistungspunkte erworben und – soweit vor-
gesehen – weitere in der Anlage 1.4. aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen ent-
scheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  
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§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1. aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Bachelorarbeiten sowie Studienarbeiten können abweichend da-
von nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und aus Wahl-
pflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 oder 
Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als Be-
ginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 
6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können 
durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im 
Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Eine 
mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich nicht überschreiten. 
5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 ge-
nannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Beste-
hens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur 
die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Be-
wertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende sind nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergän-
zungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig.  

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständige 
Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um ins-
gesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung dar-
über hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 
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§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen wer-
den mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des inte-
grierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2. aufgeführten Regelungen.  
5Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-
prüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 
2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der zusammengesetz-
ten Prüfungsleistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die zusammengesetzte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es un-
erheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins. 

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note 

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert, 

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert, 

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
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Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. oder 1.4. aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden verge-
ben, wenn die zugehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestan-
den oder mit „ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.1., 1.2. 
oder 1.3. in Form von modulübergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leis-
tungspunkte erst nach Bestehen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1., 1.2., 1.3. oder 1.4. genannten Leistungspunkte be-
standen. 2Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten 
der im Rahmen des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 
3Eine Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modul-übergrei-
fende Prüfung bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1. können jeweils mehr Module gewählt und ab-
gelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der 
Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungs-
punkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, 
kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodu-
len oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) 1Ein Kompetenzbereich ist bestanden, wenn alle nach Anlage 1.1., 1.2. oder 1.3. erforderlichen Module 
bestanden wurden. 2Die Gesamtnote des Kompetenzbereichs wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus allen 
dem Kompetenzbereich zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen heran-
gezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen be-
standenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von 
§ 17 Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1., 1.2., 
1.3. oder 1.4. besondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungs-
punkte verwendet. 3Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Bachelorprüfung mindestens 1,3 oder besser und ist die Bachelorarbeit mit 
der Note 1,0 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten ge-
mäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arithme-
tisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei werden 
die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewichtend 
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verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht ausge-
wiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, werden 
die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entsprechend Ab-
satz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 5Alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad so-
wie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supp-
lement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf 
Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Bachelorarbeit und deren Note sowie die 
erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit 
Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Bachelorarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Bachelorprüfung wird auf allen Dokumenten 
der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante 
Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwertäquiva-
lenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der 
Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 
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§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stellung-
nahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, so 
hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 zustän-
dige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbe-
sondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet  
 worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung vom 23.03.2017, in der Fassung der letzten Änderung vom 
13.08.2019, tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2020 in Kraft.  

(2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Bachelorstudiengang 
Informatik eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsordnung.  

(3) 1Die Zulassungsvoraussetzungen in den Modulen “Hardware-Praktikum” und “Software-Projekt” gelten 
nicht für Studierende, welche ihr Studium vor dem 01.10.2020 begonnen und die Module bis zum Inkraft-
treten dieser geänderten Prüfungsordnung aufgrund einer nicht bestandenen Prüfungsleistung nicht ab-
geschlossen haben. 2Diese Regelung gilt befristet bis zum 30.09.2022.  
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Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Informatik 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule  
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Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Informatik 

 

Das Studium gliedert sich in Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule. Es müssen alle Pflichtmodule der Anlage 
1.1. sowie Wahlpflichtmodule in beiden Kompetenzbereichen der Anlage 1.2. bestanden werden. Es können 
Wahlmodule in beiden Kompetenzbereichen der Anlage 1.3. im Studium absolviert werden. Das Studium ist 
bestanden, wenn die in der letzten Zeile genannten Leistungspunkte (LP) erreicht wurden: 

Anlage Kompetenzbereich 
Leistungspunkte  
Anforderungen 

1.1.a Grundlagen der Informatik 91 

1.1.b Grundlagen der Mathematik 25 

1.1.c Grundlagen der Elektrotechnik 5 

1.2.a Vertiefung der Informatik 15-41 

1.2.b Studium Generale 3-6 

1.3.a Vertiefung der Mathematik 0-15 

1.3.b Nebenfach  0 oder 11-16 

1.4 Bachelorarbeit 15 

 Gesamtanforderung 180 

 

Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel 15 bis 25 Minuten pro Modul-Leistungspunkt. Eine mündliche 
Prüfung hat eine Dauer von 5 bis 10 Minuten je Leistungspunkt. „K / MP“ bedeutet, dass entweder eine 
Klausur oder eine mündliche Prüfung stattfindet. Die jeweilige Prüfungsform wird zu Beginn jedes Semesters 
durch den Prüfer beziehungsweise die Prüferin bekannt gegeben.  

Alle Prüfungsleistungen der Anlagen 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a und 1.4. sind benotet, sofern es in 
der Spalte „Prüfungsleistung“ nicht anders vermerkt ist.  

Die dahinter gestellte Ziffer in der Spalte Lehrveranstaltungen bezeichnet den Umfang in SWS. 

 

Anlage 1.1.: Pflichtmodule 

 
Anlage 1.1.a: Kompetenzbereich Grundlagen der Informatik 
 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Programmieren I 
Vorlesung 2 
Übung 2  

1  1 SL uK 5 

Grundlagen digitaler Systeme 
Vorlesung 2  
Übung 2 

1  
 

K 90 5 

Programmieren II 
Vorlesung 2 
Übung 2  

2  1 SL uK 5 

Grundlagen der Rechnerarchi-
tektur 

Vorlesung 2 
Übung 2 

2   K 90 5 

Logik und formale Systeme 
Vorlesung 2 
Übung 2 

2   K 90 5 

Datenstrukturen und  
Algorithmen 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3   K 90 5 

Grundlagen der Theoretischen 
Informatik 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3   K 90 5 

Grundlagen der Software- 
Technik 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3   K 90 5 

Grundlagen der Betriebs- 
systeme 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3   K 90 5 
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Hardware-Praktikum Praktikum 4 

3 Erfolgreich abge-
schlossene Module 

„Grundlagen digitaler 
Systeme“ und „Elekt-
rotechnische Grund-
lagen“ sowie „Grund-
lagen der Rechnerar-

chitektur“ 

 LÜ, unbe-
notet 

5 

Komplexität von Algorithmen 
Vorlesung 2 
Übung 2 

4   K 90 5 

Programmiersprachen und 
Übersetzer 

Vorlesung 2 
Übung 2 

4 
 

 K 90 5 

Grundlagen der Datenbank- 
systeme 

Vorlesung 2 
Übung 2 

4 
 

 K 90 5 

Rechnernetze 
Vorlesung 2 
Übung 2 

4 
 

 K 90 5 

Proseminar Seminar 2 4   SM 3 

Grundlagen der  
Mensch-Computer-Interaktion 

Vorlesung 2 
Übung 2 

5 
 

 K 90 5 

Grundlagen der IT- Sicherheit 
Vorlesung 2 
Übung 2 

5 
 

 K 90 5 

Software-Projekt Projekt 6 5 

Erfolgreich abge-
schlossene Module 

„Programmieren I“ o-
der  

„Programmieren II“  

oder 

„Fachmodul Pro-
grammier-prakti-

kum“und  

„Grundlagen der 
Software-Technik“ 

oder  

„Fachmodul Soft-
ware Engineering”“ 

 
LÜ, unbe-
notet 

8 

Summe      91 

 

Anlage 1.1.b: Kompetenzbereich Grundlagen der Mathematik 
 

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Analysis A  Vorlesung 2 
Übung 2  1  1 SL 

K 90  5 

Lineare Algebra A  Vorlesung 2 
Übung 2 

1 
  

1 SL 
K 90  5 

Analysis B  Vorlesung 2 
Übung 2  2  1 SL 

K 90  5 

Lineare Algebra B  Vorlesung 2 
Übung 2  2  1SL 

K 90  5 

Diskrete Strukturen 
Vorlesung 2 
Übung 2 

2 
1 SL 

K 90 5 

Summe     25 

 

 

Anlage 1.1.c: Kompetenzbereich Grundlagen der Elektrotechnik 
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Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Elektrotechnische Grundlagen Vorlesung 2 
Übung 2 

1  K 90 5 

Summe     5 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

 

Anlage 1.2.a: Kompetenzbereich Vertiefung der Informatik  

In diesem Kompetenzbereich können 15 bis 41 Leistungspunkte erworben werden. Dabei können bis zu vier 
Fachmodule „Auslandsstudium“ eingebracht werden, von denen ein einzelnes Modul 5-10 Leistungspunkte 
umfasst.  

Modul Lehrveranstaltungen Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachmodule Auslandsstudium 
Lehrveranstaltungen 
laut Learning  

Agreement 
5 bis 6 

laut Learn-
ing Agree-
ment 

laut  
Learning 
Agreement 

5-40 

Fachmodul Betriebssysteme 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul  
Computational Health Informatics 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  
K / MP 

5 

Fachmodul Computational  
Health Informatics Labor 

Labor 4 3 bis 6 1 SL  5 

Fachmodul Data Mining 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Datenbanksysteme 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Digitalschaltungen 
der Elektronik 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Echtzeitsysteme 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Echtzeitsysteme  
Labor 

Labor 4 3 bis 6 1 SL  5 

Fachmodul Elektrotechnik 
Vorlesung 2 
Übung 1 
Labor 1 

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Fachmodul Energieinformatik 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Entwurfs- 
automatisierung 

Vorlesung 2 
Übung 1 
Projekt 1  

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Fachmodul Informationssysteme 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Internettechnologien 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul IT-Sicherheit 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul IT-Sicherheit Labor Labor 4 3 bis 6 1 SL  5 

Fachmodul Künstliche Intelligenz 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul  
Logischer Entwurf digitaler  

Vorlesung 2 3 bis 6  K / MP 5 
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Systeme Übung 2 

Fachmodul  
Medizinische IT-Anwendungen 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul  
Mensch-Computer-Interaktion 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Modellierung Vorlesung 2 1 bis 6  K / MP 3 

Fachmodul Programmierprakti-
kum 

Projekt 4 3 bis 6 1 SL  5 

Fachmodul Rechnerarchitektur 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Simulation 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP 5 

Fachmodul Software Engineering 
Vorlesung 2 
Übung 2  

3 bis 6  K / MP  5 

Fachmodul Theoretische  
Informatik 

Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6  K / MP  5 

Summe     15 bis 41 

 

Anlage 1.2.b: Kompetenzbereich Studium Generale  

Im Rahmen des Studium Generale können Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot der Fakultäten der 
LUH, des Fachsprachenzentrums sowie der Einrichtung ZQS/Schlüsselkompetenzen gewählt werden. Aus 
dem Lehrangebot der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik dürfen dabei nur Veranstaltungen gewählt 
werden, die im Modulkatalog Informatik explizit dem Kompetenzbereich Studium Generale zugeordnet sind. 
Für den Erwerb der Leistungspunkte müssen die Lehrveranstaltungen mit einer Prüfung / einem Leistungs-
nachweis abschließen. Veranstaltungen, in denen nur die Anwesenheit bescheinigt wird, können nicht ange-
rechnet werden. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Studium Generale Lehrveranstaltungen aus dem 
Lehrangebot der Leibniz Uni-
versität Hannover 

1-6  mindestens  

1 SL  

 3 bis 6 

Summe     3 bis 6 

 

Anlage 1.3: Wahlmodule 

 

Anlage 1.3.a: Kompetenzbereich Vertiefung der Mathematik  

Bei Wahl des Kompetenzbereiches müssen Leistungspunkte gemäß der letzten Zeile erworben werden.  

Modul Lehrveranstaltungen Semester Studien-leis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Numerik A 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6 1 SL K  5 

Stochastik A 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6 1 SL K  5 

Stochastik B 
Vorlesung 2 
Übung 2 

3 bis 6 1 SL K  5 

Summe     0-15 

 

Anlage 1.3.b: Kompetenzbereich Nebenfach 

Es kann ein Nebenfach gewählt werden. Die Wahl erfolgt durch die erste Prüfungsanmeldung in einem Ne-
benfach. Bei der Wahl eines Nebenfaches müssen Leistungspunkte gemäß der letzten Zeile der jeweiligen 
Nebenfachliste erworben werden. Ein Nebenfach kann auf Antrag beim nach § 3 zuständigen Organ einmal 
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im Studium gewechselt werden. Es können im Nebenfach bis zu zwei Module „Auslandsstudium“ angerech-
net werden. Die Module „Auslandsstudium“ werden dabei dem gewählten Nebenfach zugeordnet.  

 

Anlage 1.3.b.1: Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre I 

Vorlesung  3 bis 6  K 60 

 

4 

Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre II  

Vorlesung  3 bis 6  K 60 4 

Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre III 

Vorlesung  3 bis 6  K 60 4 

Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre IV 

Vorlesung  3 bis 6  K 60 4 

Betriebliches Rechnungswe-
sen I  

Vorlesung  3 bis 6  K 60 4 

Betriebliches Rechnungswe-
sen II 

Vorlesung  3 bis 6  K 60 

 

4 

Summe     12 bis 16 

 

Anlage 1.3.b.2: Nebenfach Energietechnik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Elektrische Antriebssysteme Vorlesung  
ÜbungLabor  

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Grundlagen der elektrischen 
Energieversorgung 

Vorlesung  
Übung  
Labor  

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Grundlagen der elektromag-
netischen Energiewandlung 

Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP 5 

Hochspannungstechnik I Vorlesung  
Übung  
Labor  

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Summe     15 

 

Anlage 1.3.b.3: Nebenfach Informationstechnik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Digitale Signalverarbeitung Vorlesung  
Übung  
 

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Grundlagen der Nachrich-
tentechnik 

 

Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP 5 

Informationstheorie Vorlesung  
Übung  
Labor 

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Modulationsverfahren Vorlesung 
Übung 
Labor 

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Sende- und Empfangs-
schaltungen 

Vorlesung  
Übung  

3 bis 6 1 SL K / MP 5 
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Labor  

Signale und Systeme Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP 5 

Statistische Methoden der 
Nachrichtentechnik 

Vorlesung  
Übung  
 

3 bis 6  K / MP 5 

Summe     15 

 
Anlage 1.3.b.4: Nebenfach Kartographie und Fernerkundung  

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Einführung in GIS und Kar-
tographie II und 
Praxisprojekt Topographie 

Vorlesung 
Übung 
Projekt 

3 bis 6 2 SL 
 

K  5 

Fernerkundung Vorlesung 
Übung 

3 bis 6 1 SL MP 5 

Grundlagen der Geoinfor-
matik und Raumplanung 

2 Vorlesungen 
2 Übungen 

3 bis 6 1 SL K  5 

Modellierung und Erfassung 
topographischer Daten 

2 Vorlesungen 
2 Übungen 

3 bis 6 2 SL K  6 

GIS - Zugriffstrukturen  
und -Algorithmen 

Vorlesung 
Übung 

3 bis 6 1 SL K  5 

Grundlagen der Photogram-
metrie 

Vorlesung 
Übung 

3 bis 6 1 SL K  5 

Summe     15-16 

 

Anlage 1.3.b.5: Nebenfach Life Science  

 

 

 

 

 

An-
lage 

1.3.b.6: Nebenfach Maschinenbau und Mechatronik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundlagen der elektrischen 
Messtechnik 

Vorlesung 
Übung 
Labor 

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Grundzüge der Konstrukti-
onslehre / Konstruktives 

Vorlesung  
Übung  

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Life Science für Informatiker I Vorlesung Zellbio-
logie und Genetik 
Übung  Zellbiologie 
und Genetik 
 

3 bis 6 1 SL 

K / MP 

(modulüber-
greifende 
Prüfung) 

15 

 

Life Science für Informatiker II Vorlesung Bioana-
lytik 

Vorlesung Biopro-
zesstechnik 

3 bis 6 1 SL 

Life Science für Informatiker III Vorlesung Bioinfor-
matik I 

Vorlesung Bioinfor-
matik II 
Tutorium Bioinfor-
matik II 

3 bis 6 1 SL 

Summe                15 
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Projekt I Projekt  

Mechatronische Systeme Vorlesung  
Übung  
 

3 bis 6 1 SL K / MP 5 

Regelungstechnik I Vorlesung Gruppen-
übung Hörsaalübung 
Praktikum  

3 bis 6  1 SL K / MP  5 

Technische Mechanik I Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP 5 

Technische Mechanik II Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP 5 

Technische Mechanik III Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP 5 

Technische Mechanik IV Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP 5 

Umformtechnik - Grundla-
gen 

Vorlesung  
Übung  
Tutorium  

3 bis 6 1 SL K / MP  5 

Werkzeugmaschinen I Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP 5 

Summe     15 

 

Anlage 1.3.b.7: Nebenfach Mathematik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fortgeschrittene algebrai-
sche Methoden 

Vorlesung und 
Übungen Algebra I 

3 bis 6 1 SL K / MP 12 

Funktionentheorie Vorlesung und  
Übung Funktionen-
theorie 

3 bis 6 1 SL K / MP 12 

Praktische Verfahren der 
Mathematik 

Vorlesung und 
Übung Algorithmi-
sches Programmie-
ren 

 

Vorlesung und 
Übung Numerische 
Mathematik I 

 

3 bis 6 1 SL 2 K / MP 14 

Summe     12 bis 14 

 

 

 

 

 

Anlage 1.3.b.8: Nebenfach Philosophie 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundlagen der Theoreti-
schen Philosophie 

Vorlesung 
Seminar 

3 bis 6 2 SL MP / HA / ES 
/ K 

10 

oder 

Grundlagen der Praktischen 
Philosophie 

Vorlesung 
Seminar 

3 bis 6 2 SL MP / HA / ES 
/ K 

10 
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oder 

Geschichte der Philosophie Vorlesung 
Seminar 

3 bis 6 2 SL MP / HA / ES 
/ K 

10 

und 

Vertiefungsmodul zu einem 
systematischen Schwer-
punkt 

Seminar 3 bis 6 1 SL MP / HA / ES 
/ K 

5 

oder 

Vertiefungsmodul zu einem 
historischen Schwerpunkt 

Seminar 3 bis 6 1 SL MP /HA/ ES 
/K 

5 

Summe     15 

 

Anlage 1.3.b.9: Nebenfach Physik 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Einführung in die Physik für 
Informatiker 

Vorlesung und 
Übung Theoretische 
Physik A 

Vorlesung und 
Übung Mechanik und 
Wärme 

3 bis 6 2 SL 2 K  12 

Summe     12  

 

Anlage 1.3.b.10: Nebenfach Volkswirtschaftslehre 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundlagen der Volkswirt-
schaftslehre I 

Vorlesung  3 bis 6  K 60 4 

Grundlagen der Volkswirt-
schaftslehre II 

Vorlesung  
 

3 bis 6  K 60 4 

Grundlagen der Volkswirt-
schaftslehre III 

Vorlesung  
 

3 bis 6  K 60 4 

Grundlagen der Volkswirt-
schaftslehre IV 

Vorlesung  

 

3 bis 6  K 60 4 

Grundlagen der Volkswirt-
schaftslehre V 

Vorlesung 3 bis 6  K 60 4 

Grundlagen der Volkswirt-
schaftslehre VI 

Vorlesung 3 bis 6  K 60 4 

Summe     12-16 

 

 

 

 

Anlage 1.3.b.11: Nebenfach Wasser- und Umweltingenieurwesen 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Semester Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundlagen der Hydrologie 
und Wasserwirtschaft 

Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP / ZP 6 

Siedlungswasserwirtschaft 
und Abfalltechnik 

Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP / ZP 6 
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Strömung in Hydrosyste-
men 

Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP / ZP 6 

Umweltbiologie und -chemie Vorlesung  
Übung  
Praktikum  

3 bis 6  K / MP / ZP 5 

Wasserbau und Küstenin-
genieurwesen 

Vorlesung  
Übung  

3 bis 6  K / MP / ZP 6 

Summe     11-12 

 

Anlage 1.4: Modul „Bachelorarbeit“ 
 

Modul 
Lehr-veranstal-
tungen 

Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bachelorarbeit - 6 120 LP KO BA 15 

Summe      15 

Das Modul „Bachelorarbeit“ enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1.: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung beziehungsweise Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von 
tierischen und pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, 
taxonomischen Niveau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt beziehungsweise ana-
lysiert.  

 

Experimentelles Seminar 
1Ein Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in ei-
nem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder 
in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In 
der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen 
sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z.B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/ Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Master-Kolloquium 

Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
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die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des beziehungsweise der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen 
und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der  
die pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung 
und Darstellung / Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lern-
gruppe präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z.B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- bezierhungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik vorgeschla-
gen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Profes-
sorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der Fakultät für Elektrotechnik 
und Informatik ist. 5Gegebenenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die 
Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhö-
rung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organoder 
die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragte Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Auf-
gabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der 
Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der 
Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit 
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bear-beitungszeit zurückgegeben werden. 
12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom nach § 3 zuständigen Organ benannten 
Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Ver-
lauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ih-
rer Abgabe zu bewerten. 

 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
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Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalte kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf 
Verlangen der beziehungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor 
dem mündlichen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 
2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techni-
ken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z.B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar 

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KU Kurzarbeit 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübungen  

MA Masterarbeit 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML  Master-Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

Ü Übungen 

uK  unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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  Anlage 3:  Ergänzende Regelungen 

 

  Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang beziehungsweise für die Fächer 
dieses Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 
(zwei Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  

 

 
3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:   15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:   15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommer-
semester sollen keine Prüfungen stattfinden. 
 

 

5Variante 2  Meldezeitraum I im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester:  15.12. – 28.02. 

Meldezeitraum II im Wintersemester:     16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester:  24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester  24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten vom 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden. 7Zu beach-
ten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehrexporte) abweichende Melde- und 
Prüfungszeiträume gelten können. 8Bachelorarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb 
der geregelten Zeiträume angemeldet werden. 9Für die gemäß Anlage 3.3 zur Prüfungsordnung aufgeführ-
ten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Meldezeitraum beider Varianten erfolgen. 

 

  Anlage 3.2:  Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 

Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten für:  
Variante 1:  

 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester  

Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum) /15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemes-
ter  

 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum) /15.04 (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester 
zu erfolgen.  

 

  Anlage 3.3:  Entfällt 
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Der Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
03.08.2020 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geographie vom 23.07.2015, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 31.07.2019, beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 19.08.2020 ge-
mäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des Niedersächsischen Hochschulgesetzes genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentl-
ichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2020 in 
Kraft. 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Geographie 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover  

vom 23.07.2015, in der Fassung der letzten Änderung vom 31.07.2019 

 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 Ab-
satz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Änderung der Prüfungs-ord-
nung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums, Zwischenprüfung 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Bachelorarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 10a Einstufungsprüfung für Flüchtlinge  

§ 11 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung  
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die  
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen 
oder wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten, die fachlichen Zusammen-
hänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkennt-
nisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bei der 
Wahl der Vertiefungsrichtung Physische Geographie und Landschaftsökologie den akademischen Grad 
„Bachelor of Science" (B. Sc.) und bei der Wahl der Vertiefungsrichtung Humangeographie den akade-
mischen Grad „Bachelor of Arts" (B. A.). 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sechs Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Studiendekanin oder der  
Studiendekan zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan kann der 
Fakultätsrat zur Erledigung dieser Aufgaben einen Prüfungsausschuss einsetzen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschulleh-
rergruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied 
der Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden 
durch die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, über 
die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder habi-
litierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei der 
Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Studiendeka-
nin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des Prüfungsausschusses benannt 
wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder an-
wesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimm- 
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftrag-
ten Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, 
führt sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der 
Befugnisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausge-
schlossen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Die Bachelorprüfung besteht in der Vertie-
fung Physische Geographie und Landschaftsökologie (B. Sc.) aus Prüfungs- und gegebenenfalls Stu-
dienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1 und 1.2.a, dem Pflichtmodul Bachelorarbeit nach An-
lage 1.2.d, Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2.b, dem Wahlbereich nach Anlage 1.2.c und einem Er-
gänzungsbereich nach Anlage 1.2.e. 3Die Bachelorprüfung besteht in der Vertiefung Humangeographie 
(B. A.) aus Prüfungs- und gegebenenfalls Studienleistungen in Pflichtmodulen nach Anlage 1.1 und 
1.3.a, dem Pflichtmodul Bachelorarbeit nach Anlage 1.3.d, Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.3.b, dem 
Wahlbereich nach Anlage 1.3.c und einem Ergänzungsbereich nach Anlage 1.3.e.  
4Die Module nach Anlage 1.2.e beziehungsweise 1.3.e sind nach Ergänzungsbereichen gegliedert.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) 1Im Rahmen des Bachelorstudiums müssen Praktika, gegebenenfalls auch Auslandspraktika, im Um-
fang von mindestens 13 Wochen abgeleistet werden. 2Die Praktika müssen zur gewählten Vertiefung 
nach § 1 Absatz 2 passen. 3Näheres hierzu regelt die Praktikumsordnung.  

(4) Entfällt 

(5) 1Während des fünften Fachsemesters besteht die Möglichkeit, ein Mobilitätsfenster für ein Studium im 
Ausland zu nutzen.2Während dieses Auslandsaufenthaltes erworbene Leistungen können nach § 10 
Absatz 5 im Umfang von bis zu 35 ECTS Leistungspunkten individuell als Wahlpflichtmodule und gege-
benenfalls Wahlmodule nach Anlage 1.2.b oder 1.3.b beziehungsweise 1.2.c oder 1.3.c angerechnet 
werden, sofern sie über ein „Learning Agreement (LA)“ vereinbart wurden. 3Außerdem dürfen sie nicht 
bereits Gegenstand einer im bisherigen Studium bereits abgelegten Modulprüfung gewesen sein und 
müssen für das Studium eine fachliche Relevanz haben. 4Alle weiteren Anerkennungen von Studien- 
und Prüfungsleistungen sind nach Maßgabe von § 10 Absatz 3 geregelt. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Bachelor Geographie Mitglieder 
der Hochschullehrergruppe der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover sind. 4Zur 
Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende o-
der eine gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom nach § 3 zu-
ständigen Organ auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Präsenzübungen, Referate und Aus-
arbeitungen. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen Modulbeschreibungen 
näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Stu-
dienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende der zugehörigen Lehrveranstaltung zu 
erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Bachelorarbeit, Klausuren, Klausuren mit Antwortwahlverfahren, Referate, 
Hausarbeiten, Seminararbeiten, Präsentationen, Ausarbeitungen, Übungen, Laborübungen, mündliche 
Prüfungen, Projektarbeiten, Seminarleistungen, Kurzarbeiten, Essays, Portfolios und zusammenge-
setzte Prüfungsleistungen. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.1, 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c und 1.2.e (B. Sc.) beziehungsweise 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 
1.3.c und 1.3.e (B. A.) in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine Prü-
fungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die 
Anlagen 1.1, 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c und 1.2.e (B. Sc.) beziehungsweise 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c und 1.3.e (B. 
A.) eine Zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 
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(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren 
Leistungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Be-
wertung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung beziehungsweise Leis-
tungen darf maximal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewer-
tung der Leistungen ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die 
Prüfungsleistung kann auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteil-
nahme an einzelnen Leistungen beziehungsweise ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu 
einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind 
so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für 
Präsenz- und Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfort-
schritts. 3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bezie-
hungsweise schriftliche Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis 
ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung 
mit einem Gewicht von maximal. 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Tes-
tatbewertung möglich sein. 6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prü-
fenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur 
Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zustän-
digen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 

§ 7  Bachelorarbeit  

(1) 1Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prü-
fungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der Anlage 1.2.d beziehungsweise 1.3.d. 
2Die Bachelor-arbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 
ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das 
bestandene Modul Bachelorarbeit werden 14 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Bachelorarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die Bear-
beitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf 
erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zuge-
stellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Bachelorarbeit ist binnen 10 Wochen nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Bei empirischen Arbeiten kann gegebenenfalls eine längere Bearbeitungszeit vorge-
sehen werden 3Die Bachelorarbeit soll innerhalb eines Monats, spätestens nach zwei Monaten, von den 
beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind, und  
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d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Bachelorarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Bachelorarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die 
Note entsprechend der Anlage 1.2.d (B. Sc.) beziehungsweise 1.3.d (B. A.) zusammen.  

(7) 1Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit den Prüfenden auch in englischer Spra-
che abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Spra-
che zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spä-
testens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.1, 
1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, 1.2.d und 1.2.e (B. Sc.) beziehungsweise 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d und 1.3.e (B. 
A.) genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte erworben 
wurden. 

(2) 1Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig 
nicht bestandene Bachelorprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in den Anlagen 1.2.b und 1.2.c (B. Sc.) beziehungsweise 1.3.b und 
1.3.c (B. A.) genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für die Erreichung der Mindestleis-
tungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Glei-
ches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das 
nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Studiengangs absol-
viert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt wer-
den. 3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungs-
weise Studienleistungen nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu rich-
ten. 5Über den Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem 
Vorliegen aller für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 7Studien- und Prüfungsleistungen, die 
im Rahmen eines Studiums an der  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt . 

(2) Entfällt  

(3) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, wer-
den nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-
reich in der europäischen Region vom 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine 
wesentlichen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung bean-
tragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 
3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur An-
erkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 

(4) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerken-
nung beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 4Das Ver-
fahren der pauschalen Anerkennung richtet sich nach der Anrechnungsleitlinie der Naturwissenschaftli-
chen Fakultät. 
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(5) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.1, 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, 1.2.d und 1.2.e (B. Sc.) beziehungsweise 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d 
und 1.3.e (B. A.) vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf An-
trag unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 4 Satz 1. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis 
gekennzeichnet. 

(6) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a Einstufungsprüfungen für Flüchtlinge 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums erfor-
derlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis von 
bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen Ein-
stufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Personen zugelassen 
werden, die nach § 1 der Ordnung für Juniorstudierende eingetragen sind und die erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, so-
weit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2§ 10 gilt entsprechend. 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Bachelorstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in 
dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben 
ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.1, 1.2.a, 
1.2.b, 1.2.c, 1.2.d und 1.2.e (B. Sc.) beziehungsweise 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d und 1.3.e (B. A.) zu 
entnehmen. 

(2) Die Zulassung für Prüfungen in Bachelorstudiengängen wird versagt, wenn in einem vergleichbaren 
Studiengang, insbesondere im Studiengang Geographie, kein Prüfungsanspruch mehr besteht.  

(3) 1Zur Bachelorarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Bachelorarbeit setzt vo-
raus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung die in der Anlage 1.2.d (B. Sc.) beziehungsweise 1.3.d (B. 
A.) aufgeführten Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger 
Gründe das nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmel-
dung erforderlich ist. 3Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des integrierten Campusmanagementsystems 
die gemäß Anlage 3.1 aufgeführten Regelungen. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Bachelorarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können 
abweichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen 
und aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach 
Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unbe-
rührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des 
Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie 
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können durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei Zusammengesetzten Prüfungsleistungen müs-
sen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, 
in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform 
muss spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer 
Ergänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der vo-
rausgegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durch-
geführt, muss an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilneh-
men. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich nicht 
überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 
Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle 
des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungs-
leistungen nur die Note „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, 
wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 8Studierende 
sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen 
vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 2 gilt entspre-
chend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst 
nach deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden" bewertet. 2Ab-
weichend hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den 
Rücktritt wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krank-
heitsfall ist ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztli-
ches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft der das 
nach § 3 zuständige Organ 5In den Fällen des Satzes 2 kann der das nach § 3 zuständige Organ die 
Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlän-
gern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen wer-
den mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Es gelten zum Zeitpunkt der Einführung des inte-
grierten Campusmanagementsystems die gemäß Anlage 3.2 aufgeführten Regelungen. 5Bei der Beno-
tung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderun-
gen entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
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genügt. 
6Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen Teil-
prüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 bewertet. 
2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der Zusammenge-
setzten Prüfungsleistung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die Zusammengesetzte 
Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser beträgt. 4Dabei ist es 
unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte Prü-
fung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden Punkte 
erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert 
aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermit-
telte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse 
werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 
4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ers-
ten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert, 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60 vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderli-
che Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfs-
mittel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gel-
ten auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere 
bei einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ 
den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die ge-
samte Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studi-
engängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 
4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.1, 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, 1.2.d und 1.2.e (B. Sc.) beziehungsweise 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 
1.3.c, 1.3.d und 1.3.e (B. A.) aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die 
zugehörigen Studien-leistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit 
„ausreichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die in Form von modulübergreifenden Prüfun-
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gen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der modulübergrei-
fenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.1, 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, 1.2.d und 1.2.e (B. Sc.) bezie-
hungsweise 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d und 1.3.e (B. A.) genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modul-
gruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung 
bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.1 und 1.2.a (B. Sc.) beziehungsweise 1.3.a (B. 
A.) können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leis-
tungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 
3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl 
an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen be-
gonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen 
werden. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen her-
angezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt wer-
den, die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl 
des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist,  
eine geringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der 
Gesamtnote entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von 
§ 17 Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in den Anlagen 1.1, 1.2.a, 
1.2.b, 1.2.c, 1.2.d und 1.2.e (B. Sc.) beziehungsweise 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d und 1.3.e (B. A.) be-
sondere Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwen-
det. 3Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Bachelorprüfung  mindestens 1,2 oder besser und ist die Bachelorarbeit mit 
der Note 1,0 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten ge-
mäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird – sofern die Anlagen 1.1 – 1.4 keine abweichende Regelung vorsehen - als arith-
metisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei wer-
den die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte gewich-
tend verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes Gewicht 
ausgewiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleistungen nicht erfolgt, 
werden die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 4Entspre-
chend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. 
5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad 
sowie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma 
Supplement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie 
auf Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 
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(2) 1Das Zeugnis gibt die Module und deren Noten, den Titel der Bachelorarbeit und deren Note sowie die 
erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit 
Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (ein-
schließlich des Moduls „Bachelorarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten 
werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Bachelorprüfung wird auf allen Do-
kumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Abs. 1 für die Berechnung der Gesamtnote 
relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Ta-
gesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifika-
tionen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten ent-
sprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle aus-
gestellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der je-
weils geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben 
des Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfü-
gung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert- 
äquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 No-
tenwertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird 
der GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei 
der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerun-
det.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen. 
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(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder 
der Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zustän-
digen Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Or-
gan. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertun-
gen einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder 
dem Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur 
Stellungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsge-
mäß, so hilft das nach § 3 zuständige Organ dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft das nach § 3 
zuständige Organ unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung 
insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet  
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung vom 23.07.2015, in der Fassung der letzten Änderung vom 
31.07.2019, tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2020 in Kraft.  

(2) Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in den Bachelorstudien-
gang Geographie eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungs-
ordnung.  

(3) 1Studierende, die sich bis zum Inkrafttreten dieser geänderten Prüfungsordnung an der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover in den Bachelorstudiengang Geographie eingeschrieben und den 
Ergänzungsbereich Geoinformatik gewählt haben, können ihr Studium für die Dauer der Regelstudien-
zeit von drei Jahren und längstens ein weiteres Jahr auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ nach 
den Regelungen der Prüfungsordnung vom 23.07.2015, in der Fassung der letzten Änderung vom 
31.07.2019 fortsetzen. 2Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser geänderten 
Prüfungsordnung an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 

(4) 1Die Prüfungsordnung vom 23.07.2015, in der Fassung der letzten Änderung vom 31.07.2019, tritt zum 
30.09.2023 außer Kraft. 2Bachelorarbeiten müssen bis spätestens zum 31.05.2023 angemeldet wer-
den. 
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Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Geographie 

  

Anlage 1.1:   Allgemeine Pflichtmodule des Bachelorstudiengangs Geographie 

 

Anlage 1.2:   Vertiefung Physische Geographie und Landschaftsökologie 

Anlage 1.2.a:  Pflichtmodule der Vertiefung Physische Geographie und   
  Landschaftsökologie 

Anlage 1.2.b:  Wahlpflichtmodule der Vertiefung Physische Geographie und   
  Landschaftsökologie 

Anlage 1.2.c:  Wahlbereich der Vertiefung Physische Geographie und Landschaftsökologie 

Anlage 1.2.d:  Modul „Bachelorarbeit“ in der Vertiefung Physische Geographie und 
  Landschaftsökologie 

Anlage 1.2.e:   Ergänzungsbereiche der Vertiefung Physische Geographie und  
  Landschaftsökologie 

Anlage 1.2.e.1:  Ergänzungsbereich Geobotanik 

Anlage 1.2.e.2:  Ergänzungsbereich Gestein und Boden  
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Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Geographie 

Im ersten und zweiten Semester studieren alle Immatrikulierten die allgemeinen Pflichtmodule unter (1.1).  
Ab dem dritten Fachsemester wird entweder die Vertiefung Physische Geographie und Landschaftsökologie 
(1.2) oder die Vertiefung Humangeographie (1.3) studiert. 

 

Anlage 1.1: Allgemeine Pflichtmodule des Bachelorstudiums Geographie 

 

 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Sem. Zulassungs- 
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

G.1  

Grundlagen der Physi-
schen Geographie und 
Landschaftsökologie  

Vorlesungen  

 

1 - - K oder KA 
60 (35 %) 

16 

Vorlesung, Übung 

Exkursion 

2 Je 1 SL für  
Exkursion 
und Übung 

K 150  
(65 %) 

G.2 

Grundlagen der Kultur-/ 
Sozialgeographie 

Vorlesung  

(2 SWS); 

Seminar (2 SWS); 

Exkursion 

1 - Je 1 SL für  
Exkursion 
und  
Seminar 

K 90 8 

G.3 

Grundlagen der  
Wirtschaftsgeographie 

Vorlesung  

(2 SWS);  

Seminar (2 SWS); 

Exkursion 

2 - Je 1 SL für  
Exkursion 
und  
Seminar 

R (30 %); 

K 90 (70 %) 

8 

G.4 

Fachmethodik I 

Vorlesung +  
Seminar Statistik  
(2 SWS); 

Seminar Daten- 
präsentation  
(2 SWS) 

1 - Je 1 SL in  
Statistik 
und  
Datenprä-
sentation 

K 60 Statis-
tik (50 %);  
PR Daten-
präsenta-
tion (50 %) 

8 

G.5  

Fachmethodik II 

 

Seminar  
Kartographie  

(2 SWS);  

Übung GIS (2 SWS) 

1+2 - Je 1 SL in 
Kartogra-
phie und 
GIS 

K 60 7 

G.6  

Übergreifende Themen/ 
Regionale Geographie 
(Propädeutik) 

Vorlesung; 

Seminar 

1 - 1 SL R oder HA  5 

Summe      52 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 122 

Anlage 1.2: Vertiefung Physische Geographie und Landschaftsökologie 

 

Anlage 1.2.a: Pflichtmodule der Vertiefung Physische Geographie und Landschaftsökolo-
gie 

 

Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Sem
. 

Zulassungs- 
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

P.1 

Hauptseminar der Physi-
schen Geographie und 
Landschaftsökologie 

Seminar ab 3 - 1 SL R 8 

P.2 

Studienprojekt der  
Physischen Geographie 
und Landschaftsökologie 

Seminar, 

Geländeübung,  

ab 3 Modul G.1 1 SL SA oder AA 16 

P.3 

Geographische Informati-
onssysteme B 

Übung GIS B Teil 1 
(Wintersemester) 

ab 3 Modul G.5 Je 1 SL in 
Teil 1 und 
Teil 2 

K 60 oder Ü 
am Ende 
von GIS B 
Teil 1 
(50 %) 

8 

Übung GIS B Teil 2 
(Sommersemester) 

ab 4 K 60 oder Ü 
am Ende 
von GIS B 
Teil 2  
(50 %) 

P.4 

Zweiwöchige Exkursion 

Seminar; 

Exkursion 

ab 3 Modul G.1 1 SL R oder AA 

(unben.) 

10 

P.5 

Berufspraktikum 
(insgesamt 13 Wochen) 

-- ab 3 - AA  
(Praktikums- 
bericht) 

- 18 

Summe     60 

 

Anlage 1.2.b: Wahlpflichtmodule der Vertiefung Physische Geographie und Land-
schaftsökologie  

Aus den Modulen P.6 bis P.11 sind Module im Umfang von 16 LP zu wählen. 
 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Sem
. 

Zulassungs- 
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

P.6  

Praktische  
Landschaftsanalyse 

Seminar; 

Geländeübung; 

Laborübung 

ab 3 -  1 SL in Ge-
ländeübung 

R im Semi-
nar (50 %); 
LÜ in  
Laborübung 
(50 %) 

12 

P.7 

Weiterführende Metho-
den in der Physischen 
Geographie I 

Seminar oder Übung ab 3 - 1 SL HA oder R 
oder 

AA 

4 

P.8 

Weiterführende Metho-
den in der Physischen 

Geographie II 

Seminar oder Übung ab 3 - 1 SL HA oder R 
oder 

AA 

4 

P.9 
Angewandte Physische  
Geographie und 
Landschaftsökologie 

Seminar  ab 3 - 1 SL R oder 

HA 

4 
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P.10 

Raumsysteme in der 
Physischen Geographie 

Seminar  ab 3 - 1 SL R oder 

HA 

4 

P.11 

Geographische 
Informationssysteme C 

Übung 5 o-
der 
6 

Modul P.3 1 SL AA oder R 

(unben.) 

 

6 

Summe      16 

 

Anlage 1.2.c: Wahlbereich der Vertiefung Physische Geographie und Landschaftsökologie 

 

Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Sem. Zulassungs- 
voraussetzung 

Studien-
leistung  

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

P.12 

Wahlbereich in der Ver-
tiefung Physische Geo-
graphie und Land-
schaftsökologie 

Module aus dem 
Angebot von ZfSK, 
RRZN/LUIS oder 
Fachsprachen-
zentrum 

ab 1 - Je nach 
Maßgabe 
des an-
bietenden 
Instituts 

 8 

Module aus dem 
Gesamtangebot 
der Leibniz Univer-
sität Hannover 
(max. 4 LP) 

ab 1 

Module aus den 
Ergänzungsberei-
chen der  
Physischen Geo-
graphie und Land-
schaftsökologie 

ab 3 

Weitere Wochen 
Berufspraktikum 
(max. 3 Wochen 
entsprechend 4 
LP) 

ab 3 

 

 

Anlage 1.2.d: Modul „Bachelorarbeit“ in der Vertiefung Physische Geographie und Land-
schaftsökologie 
 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Sem. Zulassungs- 
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

P.20 

Bachelorarbeit in der 
Vertiefung Physische 
Geographie und Land-
schaftsökologie 

Kolloquium 6  Alle G-Module sind 
abgeschlossen.  

 Die Module P.1, 
P.2, P.3 sind abge-
schlossen.  

 Aus den Modulen 
P.6 bis P.11 sind 
mindestens 12 LP 
abgeschlossen. 

-  

BA 

 

 

12 

 

 

 

14 
 

KO 

 

2 

 

Das Modul Bachelorarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen. 
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Anlage 1.2.e: Ergänzungsbereiche der Vertiefung Physische Geographie und Land-
schaftsökologie 

Es ist ein Ergänzungsbereich im Umfang von 30 LP zu wählen. 

 

Anlage 1.2.e.1: Ergänzungsbereich „Geobotanik“ 

Institut für Geobotanik 

 

Pflichtmodule  

Modul Lehr-veranstaltun-
gen  

Sem. Studien-
leistung 

Zulassungs-vo-
raussetzung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Spezielle Botanik Vorlesung (2 SWS), 
Übung (2 SWS),  

4 Exkursionen  

(1 SWS) 

4 2 SL - MP 30, 

P  
(Herbarium) 

Wichtung: 

MP 60 %,  

P 40% 

6 

Ökologie Vorlesung (4 SWS), 
Geländepraktikum 
(1 SWS) 

4 1 SL - K 90 6 

Summe      12 

 

Wahlpflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen  

Sem. Studien- 
leistung 

Zulassungs-vo-
raussetzung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Module aus dem  
Studienangebot Geobo-
tanik B.Sc.  
gemäß Auswahlliste 

gemäß  
Auswahlliste 

ab 
3 

ggf. mind. 
1 SL 

- 
ggf. mind. 1 
PL 

insge-
samt  

18 

 

Anlage 1.2.e.2: Ergänzungsbereich „Gestein und Boden“ 

Institut für Geologie / Institut für Bodenkunde / Institut für Mineralogie  

 

Pflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen  

Sem. Studien- 
leistung 

Zulassungs-vo-
raussetzung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

B Gru-1: System Erde I Vorlesung (4 SWS),  
Tutorium (2 SWS),  
  

3   K 105 8 

B Gru-2: Erde II Vorlesung (4 SWS),  
Übung (1 SWS) 

4   K 105 8 

Böden - Prozesse  
und Eigenschaften 

Vorlesung (3 SWS), 
Übung (1 SWS = 
1,5 Geländetage) 

3/4 1 SL  K 105 5 

Summe      21 
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Wahlpflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen  

Sem. Studien-
leistung 

Zulassungs-vo-
raussetzung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Module aus dem Studi-
enangebot Geowissen-
schaften B.Sc. gemäß 
Auswahlliste 

gemäß  
Auswahlliste 

ab 3 ggf. mind. 
1 SL 

- 
ggf. mind. 1 
PL 

insge-
samt  
9 

 

Anlage 1.2.e.3: Ergänzungsbereich „Wasser und Klima“ 

Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und landwirtschaftlichen Wasserbau / Institut für Meteorologie und  
Klimatologie 

 

Pflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Sem. Studien-
leistung 

Zulassungs-vo-
raussetzung 

Prüfungs- 
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Grundlagen der  
Hydrologie und 
Wasserwirtschaft 

Hydrologie I und 
Wasserwirtschaft I 
(4 SWS - SS) 

ab 4 - - K 100-120 
„Grundlagen 
der Hydrolo-
gie und 
Wasserwirt-
schaft“ 

6 

Einführung in die Meteo-
rologie und Klimatologie 

Vorlesung   
“Einführung in die 
Meteorologie”   
(4 SWS)  
Übung “Übung zu 
Einführung in die 
Meteorologie”   
(2 SWS) 
Vorlesung  
“Klimatologie”   
(2 SWS)  
Übung “Übung zu 
Klimatologie”  
(1 SWS) 

3, 4 2 SL - K 60-
180 „Einfüh-
rung in die 
Meteorologie 
und Klimato-
logie” 

12 

Summe      18 

 

Wahlpflichtmodule 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen  

Sem. Studien-
leistung 

Zulassungs-vo-
raussetzung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Module aus dem Studi-
enangebot Meteorologie 
und Klimatologie B.Sc., 
Hydrologie und Wasser-
wirtschaft B.Sc. und Pho-
togrammetrie und GeoIn-
formation B.Sc. gemäß 
Auswahlliste 

gemäß  
Auswahlliste 

ab 3 
ggf. mind. 
1 SL 

- 
ggf. mind. 1 
PL 

insge-
samt  
12 
 

 

 

Anlage 1.2.e.4: Ergänzungsbereich „Geoinformatik“ 

Institut für Kartographie und Geoinformatik / Institut für Photogrammetrie und GeoInformation  
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Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltun-
gen  

Sem. Studien-
leistung 

Zulassungs-vo-
raussetzung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Grundlagen der Geoinfor-
matik und Raumplanung 

Übung/Vorlesung 
„Einführung in GIS 
und Kartographie II“  
( 2 SWS) und 
„Grundlagen der 
Stadt- und Regional-
planung“  
(3 SWS) 

ab 
3/4 

1 SL  
in beiden 
Teilen 

- K 120  
nach Teil 2 

5 

 Informatik für Ingenieure Vorlesung/Übung 
„Einführung in das 
Programmieren “  
(3 SWS) und  
 Einführung in die 
Informatik 
(3 SWS) 

ab 3 2 SL in 
Übungen 

- K 90 6 

Modellierung und Erfas-
sung topographischer Da-
ten 

Vorlesung/Übung 
Luftbildphotogram-
metrie (3 SWS) und 
„GIS I – Modellie-
rung und Daten-
strukturen“  
(3 SWS) 

 2 SL in 
Übungen 

 K 180 6 

 

GIS-Zugriffsstrukturen und 
Algorithmen 

Übung/Vorlesung 
Vorlesung „GIS-Zu-
griffsstrukturen und 
Algorithmen“  
(3 SWS)  

ab 4 2 SL - K 90 5 

Summe      22 

 

Wahlpflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltun-
gen  

Sem. Studien-
leistung 

Zulassungs-vo-
raussetzung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Module aus dem Studien- 
angebot Geodäsie und 
Geoinformatik, Photo-
grammetrie und GeoIn-
formation B.Sc.  
gemäß Auswahlliste 

gemäß  
Auswahlliste 

ab 

3 
ggf. mind. 
1 SL 

- 
ggf. mind. 1 
PL 

insge-
samt  

8 
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Anlage 1.3: Vertiefung Humangeographie 

 

Anlage 1.3.a: Pflichtmodule der Vertiefung Humangeographie 

 

Es ist nur ein Hauptseminar (H.5 oder H.6) und nur ein Exkursionsmodul (H.7 oder H.8) zu wählen. 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Sem. Zulassungs-
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

H.1  

Statistische  
Regionalanalyse 

Vorlesung (2 
SWS); 

Seminar (2 SWS); 

3 Modul G.4 1 SL im Se-
minar 

R (35%), K 
60 (65%) 

6 

H.2 

Methoden der empiri-
schen Sozialforschung 

Quantitative  
Sozialforschung:  
Seminar + Übung  
(2 SWS),Gelände-
übung; 

Qualitative  
Sozialforschung:  
Seminar + Übung  
(2 SWS), Gelände-
übung 

3 Modul G.4 2 SL  
(je eine  
im quantita-
tiven und 
im qualitati-
ven Teil)  
in den 
Übungen 

K 90 8 

H.3 

Studienprojekt Kultur-/  
Sozialgeographie 

Seminar  
(3 SWS), Gelände-
übung 

ab 4 Module G.2 
und G.4 

1 SL im Se-
minar 

R 8 

H.4 

Studienprojekt Wirt-
schaftsgeographie 

Seminar  
(3 SWS), Gelände-
übung 

ab 4 Module G.3 
und G.4 

1 SL im Se-
minar 

R 8 

H.5 

Hauptseminar Kultur-/  
Sozialgeographie 

Seminar (2 SWS, 
Sommersemester); 

Seminar (2 SWS, 
Wintersemester) 

ab 4 Modul G.2 Je 1 SL in 
jedem Se-
minar 

R 10 

H.6 

Hauptseminar Wirt-
schaftsgeographie 

Seminar 
(2 SWS,  
Sommersemester); 

Seminar (2 SWS, 
Wintersemester) 

ab 4 Modul G.3 Je 1 SL in 
jedem Se-
minar 

R 10 

H.7 

Einwöchige Exkursion in 
der Kultur-/Sozialgeogra-
phie 

Seminar (1 SWS); 
Exkursion 

4 Modul G.2 1 SL im Se-
minar 

R oder AA 
(unbenotet) 

5 

H.8 

Einwöchige Exkursion in 
der Wirtschaftsgeogra-
phie 

Seminar (1 SWS); 
Exkursion 

4 Modul G.3 1 SL im Se-
minar 

R oder AA 
(unbenotet) 

5 

H.9 

Berufspraktikum 

(insgesamt 13 Wochen) 

-- ab 3 - AA 

(Praktikums- 
bericht) 

- 18 

Summe      63 
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Anlage 1.3.b: Wahlpflichtmodule in der Vertiefung Humangeographie 

 

Aus den Modulen H.10 bis H.15 sind Module im Umfang von 16 LP zu wählen. 

Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Sem. Zulassungs-
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

H.10 

Strukturen/Prozesse in 
der Kultur-/Sozialgeo-
graphie A 

Seminar (2 SWS) 
 

 

ab 3 - 1 SL R oder HA 4 

H.11 

Strukturen/Prozesse in 
der Kultur-/Sozialgeo-
graphie B 

Seminar (2 SWS) 
 

 

ab 3 - 1 SL R oder HA 4 

H.12 

Strukturen/Prozesse in 
der Wirtschaftsgeogra-
phie  

Vorlesung (2 SWS) 

 

ab 3 - - K 60 oder 
KA 

4 

H.13 

Angewandte Wirt-
schaftsgeographie A 

Seminar (2 SWS) 
 

 

ab 3 - 1 SL R oder HA 4 

H.14 

Angewandte Wirt-
schaftsgeographie B  

Seminar (2 SWS) 
 

 

ab 3 - 1 SL R oder HA 4 

H.15 

Standortbewertung mit 
GIS  

Seminar  
(3 SWS) 

4 Modul 
G.4+G.5 

1 SL R oder SA 8 

Summe      16 

 

Anlage 1.3.c: Wahlbereich in der Vertiefung Humangeographie 

 

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Sem. Zulassungs-
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

H.16 

Wahlbereich  
in der Vertiefung Hu-
mangeographie 

Module aus dem 
Angebot von ZfSK, 
RRZN/LUIS oder 
Fachsprachen-
zentrum 

ab 1 - Je nach 
Maßgabe 
des anbie-
tenden  
Instituts 

  5 

Module aus dem 
Gesamtangebot 
der Leibniz Univer-
sität Hannover  
(max. 4 LP) 

ab 1 

Weitere Wochen 
Berufspraktikum 
(max. 3 Wochen  
entsprechend 4 
LP) 

ab 3 

 

 

 

 

Anlage 1.3.d: Bachelorarbeit in der Vertiefung Humangeographie 
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Modul  Lehrver-
anstal-
tungen 

Sem. Zulassungs- 
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prü-
fungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

H.20 

Bachelorarbeit  
in der Vertiefung 
Humangeogra-
phie 

 Kollo-
quium 

6  Alle G-Module sind abge-
schlossen.  

 Die Module H.1, H.2, 
H.3, H.4 sowie H.5 oder 
H.6 sind abgeschlossen.  

 Aus den Modulen H.10 
bis H.15 sind mindestens 
8 LP abgeschlossen. 

-  

BA 

 

1
2 

 

 

 

1
4 

  

KO 

 

2 

 

Das Modul Bachelorarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen 

 

Anlage 1.3.e: Ergänzungsbereiche der Vertiefung Humangeographie 

Es ist ein Ergänzungsbereich im Umfang von 30 LP zu wählen. 

 

Anlage 1.3.e.1: Ergänzungsbereich VWL 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Fakultät für Architektur und Landschaft  

 

Pflichtmodule  
 

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Sem. Zulassungs-
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Grundlagen der Volks-
wirtschaftslehre I (Ein-
führung) 

Vorlesung (2 SWS) 3 - 
 

 

 

- K 60 5 

Grundlagen der Volks-
wirtschaftslehre II (Wirt-
schaftspolitik) 

Vorlesung (2 SWS) 

 

4 - - K 60 5 

Stadt-, Regional und  
Landesplanung;  

Planungsrecht 

1) Vorlesung 
Stadt-, Regional-  
und Landespla-
nung  

(2 SWS) 

4  
oder 6 

- - K 80  
Planung 
(67 %) 

5 

2) Vorlesung Pla-
nungsrecht  
(2 SWS) 

K 40 
(33 %) 

Es sind zwei   Module zu wählen. 

Grundlagen der Volks-
wirtschaftslehre III 
(Mikro- 
ökonomische Theorie I) 

Vorlesung (2 
SWS); 

 

3  
oder 5 

- - K 60 5 

Grundlagen der Volks-
wirtschaftslehre IV 
(Makro- 
ökonomische Theorie I) 

Vorlesung (2 
SWS); 

 

4  
oder 6 

- - K 60 5 

Grundlagen der Volks-
wirtschaftslehre V (Mak-
roökonomische Theorie 
II) 

Vorlesung (2 SWS) 3  
oder 5 

- -  K 60 5 
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Grundlagen der Volk-
wirtschaftslehre VI (Mik-
roökonomische Theorie 
II) 

Vorlesung (2 SWS) 4  
oder 6 

- - K 60 5 

Aus BWL I und Rechnungswesen II ist ein Modul zu wählen. 

Betriebs- 
wirtschaftslehre I (Unter-
nehmensführung) 

Vorlesung (2 SWS) 3  
oder 5 

- - K 60 5 

Betriebliches Rech-
nungswesen II 

Vorlesung (2 SWS) 4  
oder 6 

- - K 60 5 

Summe 30 

 

Anlage 1.3.e.2: Ergänzungsbereich BWL 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Fakultät für Architektur und Landschaft  

 

Pflichtmodule  

 

 

 

 

 

 

Anlage 1.3.e.3: Ergänzungsbereich Politik/Planung 

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Sem. Zulassungs-
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Betriebs- 
wirtschaftslehre I (Unter-
nehmensführung) 

Vorlesung (2 SWS) 3 - - K 60 5 

Grundlagen der Volks-
wirtschaftslehre I (Ein-
führung) 

Vorlesung (2 SWS) 3  - - K 60 5 

Stadt-, Regional und  
Landesplanung;  

Planungsrecht 

1) Vorlesung Stadt-, 
Regional- und Lan-
desplanung 
(2 SWS) 

 

ab 4 - - K 80 (67 %) 5 

2) Vorlesung Pla-
nungsrecht        (2 
SWS) 

 

K 40 (33 %) 

Aus BWL II, BWL III, BWL IV und Rechnungswesen II sind drei Module zu wählen. 

Betriebswirtschaftslehre 
II (Marketing) 

Vorlesung (2 SWS) 

 

3  
oder 5 

 - K 60 5 

Betriebswirtschaftslehre 
III (Betriebliche Leis-
tungsprozesse) 

Vorlesung (2 SWS) 

 

4  
oder 6 

- - K 60 5 

Betriebswirtschaftslehre 
IV (Organisation und 
Wandel) 

Vorlesung (2 SWS) 4  
oder 6 

- - K 60 5 

Betriebliches Rech-
nungswesen II 

Vorlesung (2 SWS) 4  
oder 6 

- - K 60 5 

Summe 30 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 131 

Philosophische Fakultät / Fakultät für Architektur und Landschaft  

 

Pflichtmodule 

 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Sem. Zulassungs-vo-
raussetzung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

Leis-
tungs-
punkte 

Einführung in die Poli-
tikwissenschaft 

Vorlesung (2 SWS) ab 3 - - K 5 

Politische Soziologie Vorlesung oder  
Seminar (2 SWS) 

ab 3 - 
 

 

1 SL MP oder K  
oder HA 

5 

Politikfelder und Politi-
sche Verwaltung 

Vorlesung oder  
Seminar (2 SWS) 

ab 3 - 1 SL MP oder K  
oder HA 

5 

Stadt-, Regional und  
Landesplanung;  

Planungsrecht 

1) Vorlesung Stadt-, 
Regional- und Lan-
desplanung  
(2 SWS) 

ab 4 - - K 80 (67 %) 5 

2) Vorlesung Pla-
nungsrecht 
(2 SWS) 
 

K 40 (33 %) 
 

 

Wahlpflichtmodule 

Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 10 LP zu wählen. 

 

Modul Lehr-veranstaltun-
gen 

Sem. Zulassungs-vo-
raussetzung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

Leis-
tungs-
punkte 

Aktuelle Fragen der  
Freiraumpolitik und  
Planungskommunika-
tion - Grundlagen  

Seminar (2 SWS) ab 3 - 1 SM und  KU 5 

Aktuelle Fragen der 
Stadt- und Regionalent-
wicklung*) 

Seminar (4 SWS) ab 3 - - SM 5 

Grundlagen der Regio-
nalentwicklung 

Vorlesung/Seminar 

(4 SWS) 

ab 3 - Eine SL SM 5 

Grundlagen raumwis-
senschaftlicher Gender-
studien 

Seminar (2 SWS) ab 3 - Eine SL HA  5 

*) Das Modul wurde letztmalig im Wintersemester 2018/2019 angeboten. 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 132 

Anlage 1.3.e.4: Ergänzungsbereich Soziologie/Politik 

Philosophische Fakultät  

 

Pflichtmodule  

 

 

Wahlpflichtmodule 

Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 LP zu wählen. 

 

 

 
  

Modul Lehrveranstal-
tungen 

Sem. Zulassungs-
voraus- 
setzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Einführung in die Soziologie Vorlesung, 

Tutorium 

ab 3.  - 1 SL   K 60 oder 
ES oder HA 

5 

Kulturanthropologie und 
Weltgesellschaft I 

Seminar oder Vor-
lesung, 

Seminar 

ab 3. - 2 SL MP 20 oder 
K 60 oder 
ES oder PF 
oder HA 

10 

Modul Lehr-veranstal-
tungen 

Sem. Zulassungs-
voraus- 
setzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Einführung in die Politikwis-
senschaft 

Vorlesung ab 3. - - K 5 

Politische Soziologie  Vorlesung oder 
Seminar 

ab 3. - 1 SL MP oder K 
oder HA 

5 

Politikfelder und Politische 
Verwaltung 

Vorlesung oder 
Seminar 

ab 3. - 1 SL MP oder K 
oder HA 

5 

Internationale Beziehun-
gen, Weltgesellschaft, Eu-
ropäische Integration 

Vorlesung ab 3. - - K 5 
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Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 

Aufsatz 

Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  

 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  

 

Bestimmungsübungen 

Eine Bestimmungsübung beziehungsweise Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von 
tierischen und pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, 
taxonomischen Niveau.  

 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 

 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische, subjektive Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftli-
chen Frage in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend 
den üblichen akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bezie-
hungsweise analysiert.  

 
Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in ei-
nem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal und/oder 
in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausgearbeitet. 3In 
der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen 
sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 

Fachpraktische Prüfung 

Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

 

Fallstudie  

Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methodenbeschrei-
bung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 

 

Hausarbeit  

Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  

 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z.B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gel-
ten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfun-
gen gelten entsprechend. 

 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskus-
sion erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  

 

Kurzarbeit 

Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  

 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 

 
Master-Kolloquium 
Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 

 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 

 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
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die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den bezie-
hungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des beziehungsweise der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen 
und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-prak-
tische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer kleine-
ren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 

 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/ Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 

 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 

 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 
4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  

 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die Me-
dien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 

 

Projektarbeit 

Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  

Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammenhang 
der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließenden 
Diskussion,  

3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  

Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  

 

Seminarleistung 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 

 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z.B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 

 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich-analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines  
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe  
in konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Be-
arbeitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage. 

 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstel-
lung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung der 
erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang wird in 
der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Studienarbeit kann von 
jeder Professorin oder jedem Professor der vorgeschlagen werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zustän-
digen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor vorgeschlagen werden, die 
oder der nicht Mitglied der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige 
Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das Thema der Studienarbeit wird von 
der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das 
nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragte Stelle; die Ausgabe ist 
aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des 
Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prü-
fenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs 
Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbei-
tungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom nach § 3 
zuständigen Organ benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der 
Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb 
von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
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Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 

 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 

 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 

 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende auf 
Verlangen der beziehungsweise des für den betreffenden Kurs verantwortlichen Dozentin oder Dozenten vor 
dem mündlichen Vortrag ein Manuskript des Vortrages abgeben. 

 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Arbeit. 
2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und Techni-
ken erstellt. 

 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z.B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein. 
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 

 

A Aufsatz 

AA Ausarbeitung 

BA Bachelorarbeit 

BÜ Bestimmungsübungen 

DO Dokumentation 

ES Essay  

EX Experimentelles Seminar 

FP Fachpraktische Prüfung  

FS Fallstudie  

HA Hausarbeit  

K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  

KO Kolloquium 

KP Künstlerische Präsentation 

KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 

KU Kurzarbeit 

LÜ Laborübungen 

MA Masterarbeit  

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML Master Kolloquium 

MO Modelle 

MP mündliche Prüfung  

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  

P Projektarbeit 

PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 

PF Portfolio 

PK Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PW Planwerk  

R Referat  

SA Seminararbeit  

SG Stegreif 

SM Seminarleistung 

SP Sportpraktische Präsentation  

ST Studienarbeiten 

TP Theaterpraktische Präsentation  

U Unterrichtsgestaltung 

uK unbenotete Klausur 

uKA unbenotete Klausur im Antwortwahlverfahren.  

Ü Übungen 

V Vortrag 

ZD Zeichnerische Darstellung 

ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang beziehungsweise für die Fächer 
dieses Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 
(zwei Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden. 
3Variante 1  Meldezeitraum im Wintersemester:   15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum im Wintersemester:  15.12. – 14.04. 

  Meldezeitraum im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum im Sommersemester: 15.06. – 14.10. 
4In der Zeit vom 15.10. – 14.11. für das Wintersemester und in der Zeit vom 15.04. – 14.05. für das Sommer-
semester sollen keine Prüfungen stattfinden. 
5Variante 2  Meldezeitraum I im Wintersemester:  15.11. – 30.11. 

  Prüfungszeitraum I im Wintersemester: 15.12. – 28.02. 

  Meldezeitraum II im Wintersemester:  16.03. – 23.03. 

  Prüfungszeitraum II im Wintersemester: 24.03. – 14.04. 

  Meldezeitraum I im Sommersemester:  15.05. – 31.05. 

  Prüfungszeitraum I im Sommersemester: 15.06. – 31.08. 

  Meldezeitraum II im Sommersemester  16.09. – 23.09. 

  Prüfungszeitraum II im Sommersemester 24.09. – 14.10. 
6In den Zeiten vom 15.10. – 14.11. und vom 01.03. – 15.03. für das Wintersemester sowie in den Zeiten vom 
15.04. – 14.05. und 01.09. – 15.09. für das Sommersemester sollen keine Prüfungen stattfinden. 7Bachelor-
arbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können außerhalb der gem. Anlage 3.1 geregelten Zeiträume 
angemeldet werden. 8Zu beachten ist, dass innerhalb eines Studiengangs für fachfremde Module (Lehr- 
exporte) abweichende Melde- und Prüfungszeiträume gelten können. 9Für die gem. Anlage 3 zur Prüfungs-
ordnung aufgeführten Prüfungsformen soll eine Anmeldung im ersten Meldezeitraum beider Varianten erfol-
gen. 

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen 

Die Noteneingabe durch die Prüfenden hat in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1 gewählten Varianten für 

Variante 1:  

 bis zum 15.04. für das Wintersemester,  
 bis zum 15.10. für das Sommersemester 
 
Variante 2:  

 bis zum 01.09. (erster Prüfungszeitraum)/15.10. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Sommersemester 
 bis zum 01.03. (erster Prüfungszeitraum)/15.04. (zweiter Prüfungszeitraum) für das Wintersemester  
 

zu erfolgen. 

 

Anlage 3.3: Entfällt 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
in seiner Sitzung am 27.05.2020 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Studiengang Computergestützte 
Ingenieurwissenschaften mit den Abschlüssen Bachelor of Science und Master of Science vom 13.08.2009, zuletzt geän-
dert am 20.02.2013, beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 19.08.2020 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG 
genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover zum 01.10.2020 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung  
für den Studiengang Computergestützte Ingenieurwissenschaften 
mit den Abschlüssen Bachelor of Science und Master of Science 

vom 13.08.2009, zuletzt geändert am 20.02.2013 

 

 
Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
gemäß §§ 7 Ab-satz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prü-
fungsordnung erlassen: 

Erster Teil: Bachelorprüfung 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die  
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwen-
digen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Bachelor of Science (B. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 3 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
180 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sechs Semes-
ter. 

 

§ 3  Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach Anlage 
1.1, Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2, dem Modul „Projektarbeit nach Anlage 1.3 und dem Modul „Ba-
chelorarbeit“, Anlage 1.4. 3Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Mo-
dulkatalog. 

 

§ 4  Bachelorarbeit 

(1) 1Das Modul Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist ein Problem aus dem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu bearbeiten. 2Das 
Modul Bachelorarbeit besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung und einem Kolloquium. 3Thema und 
Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1) und der Bearbeitungszeit 
nach Absatz 2 entsprechen. 4Für das bestandene Modul Bachelorarbeit werden 12 Leistungspunkte ver-
geben. 

(2) 1Die Bachelorarbeit ist binnen 9 Wochen nach Ausgabe abzuliefern. 2Diese Frist kann nur bei Vorliegen 
triftiger Gründe verlängert werden. 3Die Bachelorarbeit ist in der Regel innerhalb von 4 Wochen von zwei 
Prüfenden zu bewerten.  

(3) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig verfasst wurde 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Arbeit, die 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind 
und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 
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§ 5  Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die in § 3 in Verbindung mit der Anlage 1 genannten Module 
einschließlich des Moduls „Bachelorarbeit“ bestanden sind und mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte 
erworben wurden.  

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 3 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

§ 6  [entfällt] 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 7  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die Mas-
terprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des Faches 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den akade-
mischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 8  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 2 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium beträgt 
120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in 4 Semester. 

 

§ 9  Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach Anlage 
2.1, Wahlpflichtmodulen nach Anlage 2.2, Modul „Seminararbeit“ nach Anlage 2.3, dem Modul „Praxisprojekt“ 
nach Anlage 2.4 und dem Modul „Masterarbeit“ nach Anlage 2.5. 3Die den Modulen zugeordneten Lehrveran-
staltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog. 

 

§ 10  Masterarbeit 

(1) 1Das Modul Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 
ein Problem aus dem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu bearbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anwenden kann. 2Das Modul Masterarbeit besteht aus einer schriftlichen Ausar-
beitung und einem Kolloquium. 3Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungs-
zweck (§ 7 Abs. 1) und der Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für das bestandene Modul 
Masterarbeit werden 25 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe abzuliefern. 2Diese Frist kann nur bei Vorliegen 
triftiger Gründe verlängert werden. 3Die Masterarbeit ist in der Regel innerhalb von 4 Wochen von zwei 
Prüfenden zu bewerten. 

(3) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(4) Das Praxisprojekt und die Masterarbeit dürfen nicht vom gleichen Prüfenden ausgegeben und bewertet 
werden. 

 

§ 11  Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage 2 genannten Module ein-
schließlich des Moduls „Masterarbeit“ bestanden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erwor-
ben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 9 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 
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Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12  Zulassung 

(1) 1Für die Bachelorprüfung bzw. Masterprüfung (Prüfung) ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvo-
raussetzungen sind den Anlagen zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der Stu-
diengänge Bauingenieurwesen, eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(3) 1Die Zulassung zur Bachelor- und zur Masterarbeit muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulassung zur 
Bachelorarbeit setzt voraus, dass im Rahmen der Bachelorprüfung mindestens 148 Leistungspunkte er-
worben wurden und ein 13wöchiges Betriebspraktikum nach Maßgabe der Praktikumsordnung absolviert 
wurde. 3Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 80 
Leistungspunkte erworben wurden. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

§ 13  Erbringung von Prüfungsleistungen durch Schüler und Schülerinnen, Zivil-, Sozial- und Grund-
wehrdienstleistende sowie Auszubildende mit Abitur 
(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Schüler und Schülerin-

nen, sowie Zivil-, Sozial- und Grundwehrdienstleistende, Studienkollegiatinnen und Studienkollegiaten so-
wie Auszubildende mit Abitur zugelassen werden, soweit sie nach § 1 der Ordnung für Juniorstudierende 
eingetragen sind und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Die entsprechenden Bestimmun-
gen dieser Prüfungsordnung  sowie die Regelungen zu Versäumnis und Rücktritt von Prüfungsleistungen 
sind nicht anwendbar. 3Nicht bestandene Prüfungsleistungen werden bei Aufnahme eines ordnungsgemä-
ßen Studiums nicht berücksichtigt. 

(3) An der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag 
für ein späteres Studium angerechnet werden, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 

 
§ 14   Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Bachelor- und Masterarbeiten, Projekt- und Seminararbeiten, Klausuren, mündli-
che Prüfungen, Hausarbeiten, Praktika, Praktikumsberichte und zusammengesetzte Prüfungsleistungen. 

(2)1Studienleistungen sind insbesondere Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Praktikumsbe-
richte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten, die der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Eine Studien-
leistung kann die regelmäßige Teilnahme an der dazugehörigen Lehrveranstaltung beinhalten. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 3Abwei-
chend von den Anlagen können Klausuren auch durch mündliche Prüfungen ersetzt werden. 4Die Ankün-
digung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(4) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach der Anlage. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleistung werden 
in einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse 
geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag eines Prüflings sind 
die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(5) 1Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Arbeit. 2Der Umfang richtet sich nach den Anlagen.  

(6) Ein Praktikum umfasst eine selbstständige experimentelle Arbeit unter Anleitung und eine schriftliche Aus-
wertung der Ergebnisse in Form eines Praktikumsberichts.  

(7) 1Eine Hausarbeit oder ein Praktikum können auf Wunsch des Prüfers durch einen Vortrag oder ein Fach-
gespräch ergänzt werden. 2Die Bewertung des schriftlichen bzw. experimentellen und schriftlichen Teils ist 
dem Prüfling vor dem Vortrag oder Fachgespräch bekannt zu geben. 3Vortrag oder Fachgespräch können 
mit einer Anhebung oder Absenkung der Note um maximal 0,7 in die Benotung eingehen. 

(8) Prüfungsleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern sich die einzelnen Beiträge auf-
grund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 
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(9) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus zwei Teilen. 2Der eine Teil ist entweder eine Klau-
sur oder eine mündliche Prüfung; der andere Teil ist entweder ein Praktikum oder eine Hausarbeit. 3Jeder 
Teil muss bestanden sein. 4Die Gewichtung der beiden Teile ergibt sich aus der Modulbeschreibung. 

(10) 1Projekt- Seminar-, Bachelor- und Masterarbeiten bestehen aus einer selbständigen schriftlichen Arbeit 
und einem Kolloquium. 2Der schriftlichen Arbeit ist eine Zusammenfassung in englischer Sprache voran-
zustellen. 3In einer Auseinandersetzung über die schriftliche Arbeit hat der Prüfling in einem Kolloquium 
nachzuweisen, dass er in der Lage ist, problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich der Arbeit selb-
ständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die Arbeitsergebnisse in einem Fachgespräch 
zu vertiefen. 4Das Kolloquium besteht bei der Projekt-, Seminar- und Bachelorarbeit aus einem Vortrag; 
bei der Masterarbeit aus einem Vortrag mit anschließender Diskussion. 5Der Vortrag ist fakultätsöffentlich. 
6Die Bewertung erfolgt unter Einbeziehung des Kolloquiums. 7Das Kolloquium geht mit einer Anhebung 
oder Absenkung der Note um maximal 0,7 in die Benotung ein. 

(11) Für Hausarbeiten, Projekt- und Seminararbeiten gilt § 4 Absatz 3 entsprechend. 

(12) 1Einzelne Lehrveranstaltungen sowie die zugehörigen Prüfungen können auf Wunsch des Prüfers in eng-
lischer Sprache stattfinden. 2Die Ankündigung der Lehrveranstaltungs- und Prüfungssprache muss spä-
testens zum Beginn der Meldefrist erfolgen. 

(13) 1Prüfungsleistungen können auf Antrag in englischer Sprache abgelegt werden, sofern Prüfer und Ver-
tretungsprüfer ihre Zustimmung erteilen. 2Bei Projekt-, Seminar-, Bachelor- und Masterarbeiten ist dann 
zusätzlich eine Zusammenfassung in deutscher Sprache erforderlich. 

(14) 1Eine bestandene Prüfungsleistung kann im gleichen Semester durch eine mündliche Prüfung ergänzt 
werden. 2Eine Ergänzung ist nur möglich, wenn die geforderte Prüfungsleistung eine Klausur oder mündli-
che Prüfung ist. 3Das Ergebnis der Ergänzung ist bei der Bewertung der Prüfungsleistung gleichgewichtig 
zu berücksichtigen. 4Eine Notenverschlechterung ist ausgeschlossen. 5Bei einer zusammengesetzten Prü-
fungsleistung nach § 14 Abs. 9  kann nur der Teil ergänzt werden, der eine Klausur oder mündliche Prüfung 
ist. 6Die Ergänzung einer Prüfungsleistung ist unverzüglich bei der oder dem Prüfenden anzumelden. 7Die 
oder der Prüfende legt den Termin hierfür fest. 

(15) 1Ein Praktikumsbericht ist eine selbständige schriftliche Arbeit. 2Der Umfang richtet sich nach den Anla-
gen. 

 

§ 15  Anmeldung  

(1) Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine geson-
derte Anmeldung erforderlich.  

(2) 1Im Bereich der Wahlpflichtmodule nach den Anlagen 1.2 oder 2.2 können jeweils mehr Module gewählt 
und abgelegt werden, als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte erbracht werden müssen. 2Zur 
Berechnung der Gesamtnote nach § 19 Abs. 3 werden die Module mit den besten Bewertungen herange-
zogen. 3Die übrigen Module werden als Zusatzprüfungen gem. § 21 behandelt.  

 
§ 16  Wiederholung  
1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Auf schriftlichen Antrag kann eine dritte Wiederholung genehmigt werden. 
4Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 5Der Prüfungsausschuss darf den Antrag nur dann 
ablehnen, wenn kein erfolgreicher Abschluss des Studiums zu erwarten ist und der Prüfling zuvor angehört 
wurde. 6Im Verlauf des Bachelorstudiengangs können maximal drei im ersten, zweiten und dritten Versuch 
nicht bestandene Prüfungsleistungen ein drittes Mal wiederholt (vierter Versuch) werden. 7Ausgenommen 
hiervon ist die Bachelorarbeit. 8Im Verlauf des Masterstudiengangs können maximal zwei im ersten, zweiten 
und dritten Versuch nicht bestandene Prüfungsleistungen ein drittes Mal wiederholt (vierter Versuch) werden. 
9Ausgenommen hiervon ist die Masterarbeit. 10Die Anmeldung zur Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung aus dem Pflichtbereich nach Anlage 1.1 bzw. Anlage 2.1 muss innerhalb eines Jahres erfolgen. 
11Ansonsten gilt die Wiederholungsprüfung als mit "nicht ausreichend" bewertet. 12Eine nicht bestandene Ba-
chelor- oder Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 13Nicht bestandene Module im Wahlpflichtbereich 
nach Anlage 1.2 bzw. 2.2 müssen nicht wiederholt werden. 14Stattdessen könne andere Module aus dem 
Wahlpflichtbereich gewählt werden. 15 Ein endgültiges Nichtbestehen eines Wahlpflichtmodules führt gem. § 
5 Abs. 2 bzw. § 11 Abs. 2 zum endgültigen Nichtbestehen des Studiengangs. 
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§ 17  Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung kann bis zum Beginn 
der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin wird als Rücktritt ge-
wertet. 3Der Rücktritt nach den Sätzen 1 und 2 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 4Ausgenommen 
hiervon ist die Anmeldung zur Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleistung nach § 16 Sätze 
10 und 11. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach 
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft 
der Prüfungsausschuss. 5In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten 
werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass lediglich der Abgabetermin für die Prüfungs-
leistung hinausgeschoben wird, ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel nach 
Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet. 

(3) 1Die Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des oder der 
Studierenden. 2Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses ist die Prüfung fortzusetzen, es sei denn, 
dass nach der Entscheidung der aufsichtsführenden Person ein vorläufiger Ausschluss der/der Studieren-
den zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich ist. 

 

§ 19  Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen 4 Wochen bewertet. 2Prüfungsleis-
tungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.   
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3Liegt das errechnete Mittel ge-
nau zwischen zwei Notenstufe nach Abs. 1, so ist die bessere der beiden Notenstufen maßgebend. 4Glei-
ches gilt bei der Berechnung der Noten für zusammengesetzte Prüfungsleistungen nach § 14 Abs. 9 ent-
sprechend. 

(3) 1Die Gesamtnote der Prüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller benoteten Prüfungsleitungen. 
2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote 
lautet  

 bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  
 bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
 bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
 bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
 bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 
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4Bei besonders herausragenden Leistungen kann der Prüfungsausschuss das Prädikat "Mit Auszeichnung 
bestanden" vergeben. 

(4) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(5) 1Werden mehr Module erfolgreich belegt als nötig, so werden die besten Module bei der Bildung der Ge-
samtnote berücksichtigt. 2Die überschüssigen Module werden als zusätzliche Prüfungsleistungen gemäß 
§ 21 verbucht. 

(6) 1Zusätzlich zu der Gesamtnote wird für die erfolgreichen Studierenden eine Bewertung entsprechend der 
ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 2Die ECTS-Note lautet: 
für die besten 10% A 
für die nächsten 25% B 
für die nächsten 30% C 
für die nächsten 25% D 
für die nächsten 10% E. 

 

§ 20  Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden.  

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote wird gemäß § 19 Abs. 3 aus den Noten der im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten 
Prüfungsleistungen gebildet. 

 

§ 21  Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen 
Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf Antrag in das 
Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote 
nicht mit einbezogen. 

 

§ 22  Anrechnung 

(1) [entfällt]  

(2) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungs- und Studienleistungen, die im Inland oder Ausland in dem-
selben oder einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, wenn die 
Institution, an der die Prüfungs- bzw. Studienleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule  
gleichsteht und die auswärtige Leistung nach Umfang und Inhalt im Wesentlichen der Prüfungs- bzw. Stu-
dienleistung entspricht, für die eine Anrechnung begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen 
erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prü-
fers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte berufspraktische Leistungen werden angerechnet, 
wenn sie gleichwertig sind.  

(3) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte ent-
sprechend den Anlagen 1 bis 4 vergeben. 2Ist eine Notenumrechnung nicht möglich, bleibt die Prüfungs-
leistung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 2 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis 
gekennzeichnet.  

(4) 1Prüfungs- und Studienleistungen im Bachelorstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 90 Leistungspunkten 
angerechnet. 2Prüfungs- und Studienleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 60 Leis-
tungspunkten angerechnet. 3Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach dieser Prüfungsordnung 
zuständige Organ. 4Eine außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbrachte Bachelor- 
oder Masterarbeit wird nicht angerechnet. 
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§ 23  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und deren Noten, 
die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungspunkte enthält. 
2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich der Bachelor- oder Masterar-
beit) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte 
sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich als Dezimalzahl 
ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die Prüfung bestanden wurde. 6Mit glei-
chem Datum wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein Diploma Supplement 
ausgestellt. 

(2) Über nicht bestandene Prüfungsleistungen und die endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schrift-
licher Bescheid. 

(3) 1Bei bestandener Prüfung, bei endgültig nicht bestandener Prüfung sowie bei anderweitigem Ausscheiden 
aus dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag 
eine Bescheinigung ausgestellt, welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die 
dafür vergebenen Leistungspunkte aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, 2. Alternative weist die Bescheinigung 
darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 

 

§ 25  Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung 
wird ein Prüfungsausschuss gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prü-
fungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe 
vertreten, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 4Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschul-
lehrergruppe ausgeübt werden; sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren 
Vertretungen werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Bauingenieurwesen und 
Geodäsie gewählt. 5Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleis-
tungen nur beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und 
die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover sind 
ohne besondere Bestellung Prüfende. 2Der Prüfungsausschuss kann weitere Prüfende bestellen, sofern 
diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.  

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen 
Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 
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§ 26  Verfahrensvorschriften 
(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-

schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Ge-
gen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines 
Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder 
diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so 
hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Ent-
scheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 

worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet.   
(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 
(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 
Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 
§ 27  Inkrafttreten 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung vom 13.08.2009, zuletzt geändert am 20.02.2013, tritt nach Geneh-
migung durch das Präsidium nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover zum 01.10.2020 in Kraft.  

 
§ 28  Außerkrafttreten 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt zum 30.09.2021 außer Kraft.  
(2) 1Studierende des Masterstudienganges Computergestützte Ingenieurwissenschaften, die zum Zeitpunkt 

des Außerkrafttretens den Regelungen dieser Prüfungsordnung unterliegen, werden zum 01.10.2021 in 
die zu diesem Zeitpunkt geltende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Computational Methods in 
Engineering überführt.2Masterarbeiten können letztmalig bis zum 29.01.2021 angemeldet werden. 

 

§ 29  Fernstudium 
Ausgewählte Module werden auch als Fernstudienmodule angeboten.  
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Anlagen 

Anlage 1 Bestandteile des Bachelorstudiums 

1. Ein Modul in einem Kompetenzbereich umfasst Vorlesungen und Übungen oder Praktika oder Seminar-
veranstaltungen. 

2. Die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen der Kompetenzbereiche sind in den 
Anlagen 1.1 und 1.2 geregelt. Sofern mehrere mögliche Studien- und Prüfungsleistungen angegeben 
sind, legt der verantwortliche Prüfer zu Beginn des Semesters die erforderlichen Studien- und Prüfungs-
leistungen fest. Mögliche Studien- und Prüfungsleistungen in Modulen der Kompetenzbereiche sind Stu-
dienleistungen (S) Klausur (K), mündliche Prüfung (M), Hausarbeit (H), Praktikum (P) oder zusammen-
gesetzte Prüfungsleistung (Z). Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Kurzklausuren mit annähernd 
gleicher Gesamtdauer ist zulässig. Die Dauer einer Klausur beträgt rd. 20 Minuten pro Leistungspunkt. 
Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt rd. 20 Minuten.  

3. Im Rahmen des Bachelorstudiums im Umfang von 180 Leistungspunkten (LP) sind eine Projektarbeit 
(3 LP), eine Bachelorarbeit (12 LP) und 165 LP aus Modulen der Kompetenzbereiche erfolgreich zu be-
stehen.  

4. 133 LP der 165 LP sind durch Pflichtmodule festgelegt. Die restlichen Module im Umfang von 32 LP sind 
Wahlpflichtmodule. Hiervon sind 2 LP im Kompetenzbereich „7 Allgemeine Ingenieurkompetenz“ zu wäh-
len. In einem der Ingenieuranwendungsbereiche (Kompetenzfelder 8 bis 13) müssen mindestens 15 LP 
erzielt werden. Die restlichen Module sind aus dem Angebot Ingenieuranwendungen wählbar. Sie können 
auch aus Modulen des restlichen Lehrangebots der Leibniz Universität Hannover gewählt werden, sofern 
die Module eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Studium Generale – Kompetenzbereich 14). 

5. Für die Module der Kompetenzbereiche 1 bis 7 mit Semesterempfehlung für das 1. bis 3. Semester gelten 
keine Zulassungsvoraussetzungen. Für die Zulassung zu den restlichen Modulen sind die bestandenen 
Modulprüfungen der Module mit Semesterempfehlung für das 1. bis 3. Semester nachzuweisen. Auf An-
trag kann auch zugelassen werden, wer noch nicht die genannten Voraussetzungen erfüllt. Diese mit 
Auflagen verbundene Zulassung setzt voraus, dass die erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen un-
verzüglich erbracht werden. 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule des Bachelorstudiums 

Kompetenzbereich Modul Studienleistung Prüfungsleistung LP 

1 Mathematik Analysis A - K oder M 5 

Lineare Algebra A - K oder M 4 

Analysis B - K oder M 5 

Lineare Algebra B - K oder M 4 

Numerik A - K oder M 4 

Stochastik A - K oder M 4 

Stochastik B - K oder M 4 

Numerik partieller 
Differentialgleichungen 1 

- K oder M 5 

Numerik partieller 
Differentialgleichungen 2 

- K oder M 5 

2 Mechanik Baumechanik I (Statik starrer 
Körper) 

- K oder M 6 

Baumechanik II (Elastomechanik) - K oder M 7 

Baumechanik III (Kinematik und 
Kinetik) 

- K oder M 5 

Kontinuumsmechanik 1 - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

Modellbildung im Ingenieurwesen - K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

Festkörpermechanik - K oder M oder H oder 
P oder Z 

6 

Numerische Mechanik - K oder M oder H 5 
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Finite Elemente II - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

3 Naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

Grundlagen der Elektrotechnik  - K oder M 4 

Umweltbiologie und -chemie - K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Strömungsmechanik - K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Thermodynamik I - K oder M 4 

4 Ingenieur-Informatik Datenstrukturen, Algorithmen und 
Programmierung 

- K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Verteilte Systeme und Datenbanken - K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Graphen und Netze - K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

5 Baustoffkunde Baustoffkunde I - K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

Baustoffkunde II - K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

6 Geodätische 
Auswertemethoden 

Ausgleichungsrechnung und Statistik 

I 
- oder S K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Ausgleichungsrechnung und Statistik I - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

2 

7 Allgemeine 
Ingenieurkompetenzen 

Projektmanagement im 
Ingenieurwesen 

S - 5 

Summe Pflicht 133 

 
Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule des Bachelorstudiums 

Kompetenzbereich Modul Studienleistung Prüfungsleistung LP 

7 Allgemeine 
Ingenieurkompetenzen 

Schlüsselkompetenzen S - 2 

8 Statik und Dynamik Grundlagen statisch unbestimmter 
Tragwerke 

- K oder M 5 

Stabtragwerke - K oder M 5 

Flächentragwerke -  K oder M 5 

Tragwerksdynamik - K oder M 5 

9 Konstruktiver 
Ingenieurbau 

Grundlagen des konstruktiven 
Ingenieurbaus 

- K oder M 5 

Grundlagen des Stahlbeton- und 
Stahlbaus 

- K oder M 5 

Holzbau - K oder M 5 

Massivbau - K oder M 5 

Stahlbau - K oder M 5 

10 Wasserwesen Strömung in Hydrosystemen - K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Wasserbau und Küsteningenieurwesen - K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Umweltdatenanalyse - K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Bodenmechanik und Gründungen  K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 150 

11 Maschinenbau Grundlagen der Messtechnik - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Digitale Messtechnik - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

Grundlagen der Regelungstechnik - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

Digitale Regelungstechnik - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

Strömungsmechanik II - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

Strömungsmess- und Versuchstechnik - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

12 Elektrotechnik Numerische Schaltungs- und 
Feldberechnung 

- oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

Signale und Systeme - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

13 Geodäsie und 
Geoinformatik 

Grundlagen der Geodäsie - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

3 

Photogrammetrie und Fernerkundung I 
und II 

- oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

6 

Ausgleichungsrechnung und Statistik III - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

2 

Digitale Bildverarbeitung - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

3 

GIS II / Geodatenvisualisierung I - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Bildanalyse I und II - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

7 

Ingenieurgeodäsie I und II - oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

5 

Photogrammetrie und Fernerkundung 
III 

- oder S K oder M oder H oder 
P oder Z 

4 

14 Studium Generale Es können Module aus dem restlichen 
Lehrangebot der Leibniz Universität 
Hannover gewählt werden, sofern 
diese eine sinnvolle Ergänzung 
darstellen. 

entsprechend der Modulbeschreibung(en) der 
anbietenenden Fakultät bzw. des 

anbietenden Instituts 

 
Je nach Angebot der Fakultät sind weitere Wahlpflichtmodule wählbar. Die Zuordnung zu dem jeweiligen 
Kompetenzbereich ergibt sich aus dem Modulkatalog. 

 

Außerdem ist – gekoppelt an eines der Module der Kompetenzbereiche mit Semesterempfehlung für das 4. 
bis 6. Semester – eine Projektarbeit im Umfang von 3 Leistungspunkten anzufertigen. 

 

Anlage 1.3: Modul für die Projektarbeit 

Modul Semesterempfehlung Voraussetzungen für die Zulassung Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Projektarbeit - 
Zulassung zu den Kompetenzbereichen mit 

Semesterempfehlung für das 4. bis 6. 
Semester 

Projektarbeit 

+ Kolloquium 
3 

Anlage 1.4: Modul für die Bachelorarbeit 

Modul Semesterempfehlung Voraussetzungen für die Zulassung Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Bachelorarbeit 6 mind. 148 Leistungspunkte Bachelorarbeit 12 
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13wöchiges Betriebspraktikum + Kolloquium 

 

 

Anlage 2 Bestandteile des Masterstudiums 

1. Ein Modul in einem Kompetenzbereich umfasst Vorlesungen und Übungen oder Praktika oder Seminar-
veranstaltungen. 

2. Die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen der Kompetenzbereiche sind in den 
Anlagen 2.1 und 2.2 geregelt. Sofern mehrere mögliche Studien- und Prüfungsleistungen angegeben 
sind, legt der verantwortliche Prüfer zu Beginn des Semesters die erforderlichen Studien- und Prüfungs-
leistungen fest. Mögliche Studien- und Prüfungsleistungen in Modulen der Kompetenzbereiche sind Stu-
dienleistungen (S) Klausur (K), mündliche Prüfung (M), Hausarbeit (H), Praktikum (P) oder zusammen-
gesetzte Prüfungsleistung (Z). Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Kurzklausuren mit annähernd 
gleicher Gesamtdauer ist zulässig. Die Dauer einer Klausur beträgt rd. 20 Minuten pro Leistungspunkt. 
Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt rd. 20 Minuten.  

3. Im Rahmen des Masterstudiums im Umfang von 120 Leistungspunkten (LP) sind eine Seminararbeit 
(5 LP), ein Praxisprojekt (30 LP), eine Masterarbeit (25 LP) sowie Wahlpflichtmodule im Umfang von 
zusammen 60 LP erfolgreich zu bestehen. In den Kompetenzbereichen Mathematik, Mechanik und Infor-
matik sind zusammen 30 LP zu belegen, davon jeweils mindestens 8 LP in jedem der Kompetenzberei-
che. Die restlichen Wahlpflichtmodule im Umfang von 30 LP sind im Bereich der Ingenieuranwendungen 
zu belegen. Die Wahlpflichtmodule Ingenieuranwendungen gliedern sich in die Bereiche Bauingenieur-
wesen, Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau sowie Geodäsie und Geoinformatik, wobei mindestens 
15 von 30 LP aus einem Anwendungsbereich gewählt werden müssen, der Rest ist frei wählbar. Bis zu 
15 LP dürfen auch aus Modulen des restlichen Angebots der Leibniz Universität Hannover gewählt wer-
den, sofern die Module eine sinnvolle Ergänzung darstellen. 

 

Anlage 2.1: Pflichtmodule des Masterstudiums 

Es gibt keine Pflichtmodule. 

 

Anlage 2.2: Wahlpflichtmodule des Masterstudium 

Kompetenzbereich Modul Studienleistung Prüfungsleistung LP 

1 Höhere Mathematik 

Lineare Optimierung - K oder M 5 

Multigrid / Gebietszerlegung - K oder M 5 

Numerik für Integralgleichungen - K oder M 5 

Numerik nichtlinearer Optimierung - K oder M 10 

Variationsungleichungen - K oder M 5 

2 Höhere Mechanik 

Numerische Strömungesmechanik - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
6 

Kontaktmechanik - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Kontinuumsmechanik 2 - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Mikromechanik - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

3 
Höhere Ingenieur-
Informatik 

Augmented Reality - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
3 

Objektorientierte Modellbildung und 
Simulation 

- 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Verfahren der algorithmischen Geometrie - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
3 

Geometrische Modellierung und 
Visualisierung 

- 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

4 Bauingenieurwesen Faserverbund-Leichtbaustrukturen - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 
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Geomechanik - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Hydrosystemmodellierung - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Betontechnik für Ingenieurbauwerke - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Elastomere und textile Faserverbunde - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Energieeffizienz bei Gebäuden - M oder Z 5 

Finite Elemente Anwendungen in der Statik 
und Dynamik 

- 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Planung und Entwurf von Brücken - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Stoff- und Wärmetransport - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

Konstruieren im Stahlbau - 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 

5 Informatik 

Mustererkennung - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Einführung in die diskrete Simulation - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Einführung in die Modellierung mit Petri-
Netzen 

- oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Prozessrechentechnik - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

6 Elektrotechnik 

Elektromagnetische Verträglichkeit - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Grundlagen integrierter Analogschaltungen - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Modellierung elektrothermischer Prozesse - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
3 

7 Maschinenbau 

Biomedizinische Technik für Ingenieure I - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Computerunterstützte tomographische 
Verfahren 

- oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Industrielle Bildverarbeitung - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Biomechanik der Knochen - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Biomedizinische Technik für Ingenieure II - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Fahrzeugakustik - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Fahrzeugreifen – Entwicklung, Produktion 
und Gebrauchseigenschaften 

- oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Keramische Werkstoffe - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

8 
Geodäsie und 
Geoinformatik 

Geostatistik - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
3 

GIS für Fahrzeugnavigation - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
3 

Methodik der Ingenieurgeodäsie - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
5 
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Geodatenvisualisierung II (interaktive 3D-
Visualisierung) 

- oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
3 

Geodätische Auswertemethoden - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

Industrievermessung - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
3 

Radarfernerkundung - oder S 
K oder M oder H oder 

P oder Z 
4 

 
Je nach Angebot der Fakultät sind weitere Wahlpflichtmodule wählbar. Die Zuordnung zu dem jeweiligen 
Kompetenzbereich ergibt sich aus dem Modulkatalog. 

 

Außerdem ist eine Seminararbeit im Umfang von 5 Leistungspunkten sowie ein Praxisprojekt im Umfang von 
30 LP anzufertigen. 

 

Anlage 2.3: Modul für die Seminararbeit 

Modul Semesterempfehlung Voraussetzungen für die Zulassung Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Seminararbeit 4 - 
Seminararbeit 

+ Kolloquium 
5 

 

 

Anlage 2.4: Modul für das Praxisprojekt 

Modul Semesterempfehlung Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Praxisprojekt 3 - 
Praktikumsbericht + Kolloquium / 

Präsentation 
30 

 

 

Anlage 2.5: Modul für die Masterarbeit 

Modul Semesterempfehlung Voraussetzungen für die Zulassung Prüfungsleistung Leistungspunkte 

Masterarbeit 4 mind. 80 LP 
Masterarbeit 

+ Kolloquium 
25 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
hat in seiner Sitzung am 27.05.2020 die nachstehende geänderte Prüfungsordnung für den Studiengang Windenergie-
Ingenieurwesen mit dem Abschluss Master of Science vom 12.09.2011, zuletzt geändert am 20.02.2013, beschlossen. 
Das Präsidium hat die Änderung am 19.08.2020 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hoch-
schulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 
01.10.2020 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung 
für den Studiengang Windenergie-Ingenieurwesen 

mit dem Abschluss Master of Science 

vom 12.09.2011, zuletzt geändert am 20.02.2013 

 

Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
gemäß §§ 7 Ab-satz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Prü-
fungsordnung erlassen: 

 

Erster Teil: Bachelorprüfung 

§ 1 bis § 6 entfallen 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 
§ 7  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwen-
digen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge des 
Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbei-
ten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Science (M. Sc.)". 

 

§ 8  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 
 

§ 9  Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach Anlage 
2.1, Wahlpflichtmodulen nach Anlage 2.2, dem Modul "Projektarbeit" nach Anlage 2.3 und dem Modul  
„Masterarbeit“ nach Anlage 2.4. 2Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem 
Modulkatalog. 
 

§ 10  Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus dem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu bearbeiten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anwenden kann. 2Das Modul Masterarbeit besteht aus einer schriftlichen Aus-
arbeitung und einem Kolloquium. 3Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prü-
fungszweck (§ 7  
Abs. 1) und der Bearbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für eine bestandene Masterarbeit wer-
den 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Die Masterarbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe abzuliefern. 2Diese Frist kann nur bei Vorliegen 
triftiger Gründe verlängert werden. 3Sie ist in der Regel innerhalb von 4 Wochen von zwei Prüfenden zu 
bewerten. 

(3) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig verfasst wurde 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Arbeit, 
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die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht 
sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

 

§ 11  Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 9 in Verbindung mit der Anlage 2 genannten Module 
einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ bestanden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte 
erworben wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 9 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 12  Zulassung 

(1) 1Für die Masterprüfung (Prüfung) ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind 
den Anlagen zu entnehmen. 

(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem der 
Studiengänge Bauingenieurwesen, Maschinenbau oder Elektrotechnik, eine Prüfung endgültig nicht be-
standen ist. 

(3) 1Die Zulassung zur Masterarbeit muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit 
setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 80 Leistungspunkte erworben wurden. 

(4) Die Zulassung nach Abs. 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

§ 13  entfällt 

 

§ 14  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Masterarbeiten, Projektarbeiten, Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbei-
ten, Praktika und zusammengesetzte Prüfungsleistungen. 

(2) 1Studienleistungen sind insbesondere Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Praktikumsbe-
richte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten, die der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Eine Stu-
dienleistung kann die regelmäßige Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung beinhalten. 

(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach der Anlage. 3Abwei-
chend von der Anlage können Klausuren auch durch mündliche Prüfungen ersetzt werden. 4Die Ankün-
digung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 

(4) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach der Anlage. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustel-
lende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleis-
tung werden in einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes be-
rechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf 
Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(5) 1Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Arbeit. 2Der Umfang richtet sich nach den Anlagen. 

(6) Ein Praktikum umfasst eine selbstständige experimentelle Arbeit unter Anleitung und eine schriftliche 
Auswertung der Ergebnisse in Form eines Praktikumsberichts. 

(7) 1Eine Hausarbeit oder ein Praktikum können auf Wunsch des Prüfers durch einen Vortrag oder ein 
Fachgespräch ergänzt werden. 2Die Bewertung des schriftlichen bzw. experimentellen und schriftlichen 
Teils ist dem Prüfling vor dem Vortrag oder Fachgespräch bekannt zu geben. 3Vortrag oder Fachge-
spräch können mit einer Anhebung oder Absenkung der Note um maximal 0,7 in die Benotung einge-
hen. 

(8) Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern sich die einzelnen 
Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(9) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus zwei Teilen. 2Der eine Teil ist entweder eine 
Klausur oder eine mündliche Prüfung; der andere Teil ist entweder ein Praktikum oder eine Hausarbeit. 
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3Jeder Teil muss bestanden sein. 4Die Gewichtung der beiden Teile ergibt sich aus der Modulbeschrei-
bung. 

(10) 1Projekt- und Masterarbeiten bestehen aus einer selbständigen schriftlichen Hausarbeit und einem  
Kolloquium. 2Der schriftlichen Arbeit ist eine Zusammenfassung in englischer Sprache voranzustellen.  
3In einer Auseinandersetzung über die schriftliche Arbeit hat der Prüfling in einem Kolloquium nachzu-
weisen, dass er in der Lage ist, problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich der Arbeit selbstän-
dig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die Arbeitsergebnisse in einem Fachgespräch 
zu vertiefen. 4Das Kolloquium besteht bei der Projektarbeit aus einem Vortrag; bei der Masterarbeit aus 
einem Vortrag mit anschließender Diskussion. 5Der Vortrag ist fakultätsöffentlich. 6Die Bewertung er-
folgt unter Einbeziehung des Kolloquiums. 7Das Kolloquium geht mit einer Anhebung oder Absenkung 
der Note um maximal 0,7 in die Benotung ein. 

(11) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle 
Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind. 

(12) 1Einzelne Lehrveranstaltungen sowie die zugehörigen Prüfungen können auf Wunsch des Prüfers in 
englischer Sprache stattfinden. 2Die Ankündigung der Lehrveranstaltungs- und Prüfungssprache muss 
spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen. 

(13) 1Prüfungsleistungen können auf Antrag in englischer Sprache abgelegt werden, sofern Prüfer und Ver-
tretungsprüfer ihre Zustimmung erteilen. 2Bei Projekt- und Masterarbeiten ist dann zusätzlich eine Zu-
sammenfassung in deutscher Sprache erforderlich. 

(14) 1Eine bestandene Prüfungsleistung kann im gleichen Semester durch eine mündliche Prüfung ergänzt 
werden. 2Eine Ergänzung ist nur möglich, wenn die geforderte Prüfungsleistung eine Klausur oder 
mündliche Prüfung ist. 3Das Ergebnis der Ergänzung ist bei der Bewertung der Prüfungsleistung gleich-
gewichtig zu berücksichtigen. 4Eine Notenverschlechterung ist ausgeschlossen. 5Bei einer zusammen-
gesetzten Prüfungsleistung nach § 14 Abs. 9 kann nur der Teil ergänzt werden, der eine Klausur oder 
mündliche Prüfung ist. 6Die Ergänzung einer Prüfungsleistung ist unverzüglich bei der oder dem Prüfen-
den anzumelden. 7Die oder der Prüfende legt den Termin hierfür fest. 

 

§ 15  Anmeldung 

(1) Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine ge-
sonderte Anmeldung erforderlich. 

(2) 1Im Bereich der Wahlpflichtmodule können jeweils mehr Module gewählt und abgelegt werden, als zur 
Erlangung der notwendigen Leistungspunkte erbracht werden müssen. 2Zur Berechnung der Gesamt-
note nach § 19 Abs. 3 werden die Module mit den besten Bewertungen herangezogen. 3Die übrigen 
Module werden als Zusatzprüfungen gem. § 21 behandelt. 

 

§ 16  Wiederholung 
1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann zweimal wiederholt werden. 3Auf schriftlichen Antrag kann eine dritte Wiederholung genehmigt werden. 
4Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 5Der Prüfungsausschuss darf den Antrag nur dann 
ablehnen, wenn kein erfolgreicher Abschluss des Studiums zu erwarten ist und der Prüfling zuvor angehört 
wurde. 6Im Verlauf des Masterstudiengangs können maximal zwei im ersten, zweiten und dritten Versuch 
nicht bestandene Prüfungsleistungen ein drittes Mal wiederholt werden (vierter Versuch). 7Ausgenommen 
hiervon ist die Masterarbeit. 8Eine nicht bestandene Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 9Nicht be-
standene Module im Wahlpflichtbereich müssen nicht wiederholt werden. 10Stattdessen können andere Mo-
dule aus dem Wahlpflichtbereich gewählt werden. 11Ein endgültiges Nichtbestehen eines  Wahlpflichtmo-
dules führt gem. § 11 Abs. 2 zum endgültigen Nichtbestehen des Studiengangs. 

 

§ 17  Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung kann bis zum Be-
ginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin wird als Rück-
tritt gewertet. 3Der Rücktritt nach den Sätzen 1 und 2 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 4Ausge-
nommen hiervon ist die Anmeldung zur Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleistung nach § 
16 Sätze 8 und 9. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung nach 
deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
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hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
triftige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein fachärztliches oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der 
triftigen Gründe trifft der Prüfungsausschuss. 5In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen Grün-
den nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass lediglich der Abga-
betermin für die Prüfungsleistung hinausgeschoben wird, ohne dass die Prüfungsleistung als nicht un-
ternommen gilt. 

(3) 1Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung ist nur aus triftigen Gründen zulässig. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden" bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 3In besonders schwerwiegenden Fällen – insbe-
sondere bei Plagiaten oder einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 – kann der Prüfungsausschuss 
den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. 

(3) 1Die Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des oder 
der Studierenden. 2Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses ist die Prüfung fortzusetzen, es sei 
denn, dass nach der Entscheidung der aufsichtsführenden Person ein vorläufiger Ausschluss der/des 
Studierenden zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich ist. 

 

§ 19  Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen vier Wochen bewertet. 2Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

 1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

 1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

 2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen  Anfor-
derungen entspricht, 

 3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen  ent-
spricht, 

 5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

 5Eine mit „nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem 
Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3Liegt das errechnete Mit-
tel genau zwischen zwei Notenstufen nach Abs. 1, so ist die bessere der beiden Notenstufen maßge-
bend.  
4Gleiches gilt bei der Berechnung der Noten für zusammengesetzte Prüfungsleistungen nach § 14 Abs. 
9 entsprechend. 

(3) 1Die Gesamtnote der Prüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller benoteten Prüfungsleistungen. 
2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamt-
note lautet 

 bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  

 bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

 bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

 bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

 bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 
 4Bei besonders herausragenden Leistungen kann der Prüfungsausschuss das Prädikat "Mit Auszeich-

nung bestanden" vergeben. 

(4) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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(5) 1Werden mehr Module erfolgreich belegt als nötig, so werden die besten Module bei der Bildung der 
Gesamtnote berücksichtigt. 2Die überschüssigen Module werden als zusätzliche Prüfungsleistungen 
gemäß § 21 verbucht. 

 

§ 20  Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote wird gemäß § 19 Abs. 3 aus den Noten der im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten 
Prüfungsleistungen gebildet. 

 

§ 21  Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen 
Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen werden auf Antrag in 
das Zeugnis bzw. die Bescheinigungen gemäß § 24 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamt-
note nicht mit einbezogen. 

 

§ 22  Anrechnung 

(1) [entfällt] 

(2) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungs- und Studienleistungen, die im Inland oder Ausland in 
demselben oder einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, 
wenn die Institution, an der die Prüfungs- bzw. Studienleistung unternommen wurde, einer deutschen 
Hochschule gleichsteht und die auswärtige Leistung nach Umfang und Inhalt im wesentlichen der Prü-
fungs- bzw. Studienleistung entspricht, für die eine Anrechnung begehrt wird oder wenn die Anrech-
nung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte berufspraktische Leis-
tungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(3) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notens-
kala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungs-
punkte entsprechend den Anlagen vergeben. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen bleibt die Prü-
fungsleistung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 2 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im 
Zeugnis gekennzeichnet. 

(4) 1Prüfungs- und Studienleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 60 der nach § 8 
erforderlichen Leistungspunkten angerechnet. 2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag das nach die-
ser Prüfungsordnung zuständige Organ. 3Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Ver-
einbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberührt. 4Eine außerhalb der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover erbrachte Masterarbeit wird nicht angerechnet. 

 

§ 23  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und deren No-
ten, die Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungspunkte 
enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich der Masterarbeit) 
beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte so-
wie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich als Dezimalzahl 
ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die Prüfung bestanden wurde. 6Mit glei-
chem Datum wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein Diploma Supple-
ment ausgestellt. 

(2) Über endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausge-
stellt, welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leis-
tungspunkte aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, 2. Alternative weist die Bescheinigung darauf hin, dass die 
Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausge-
stellt. 

 

§ 25  Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser  Prüfungsord-
nung wird ein Prüfungsausschuss gebildet. 2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 
3Dem Prüfungsausschuss gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder, welche die Hochschul-
lehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie 
ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitglie-
dern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen in der Fakultät 
für Bauingenieurwesen und Geodäsie gewählt. 5Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und 
Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörte-
rung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftrag-
ten Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, 
führt sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende. 2Der Prüfungsausschuss kann weitere Prüfende bestellen, 
sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation be-
sitzen. 

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen 
Terminen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

 

§ 26  Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungs-
akte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu ge-
ben. 3Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann bin-
nen eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche 
Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser 
oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsge-
mäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsaus-
schuss die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 

 1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

 2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

 3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
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 4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch    be-
wertet worden ist, oder ob 

 5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
 4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 

(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 27  Inkrafttreten 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung vom 12.09.2011, zuletzt geändert am 20.02.2013, tritt nach Ge-
nehmigung durch das Präsidium nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2020 in Kraft. 

 

§ 28  Außerkrafttreten 

(1) Der Masterstudiengang Windenergie-Ingenieurwesen wurde zum 30.09.2019 geschlossen. 

(2) 1Diese Prüfungsordnung tritt zum 30.09.2021 außer Kraft. 2 Studierende des Masterstudienganges 
Windenergie-Ingenieurwesen, die zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens den Regelungen dieser Prü-
fungsordnung unterliegen, werden zum 01.10.2021 in die zu diesem Zeitpunkt geltende Prüfungsord-
nung überführt. 3Masterarbeiten können letztmalig bis zum 29.01.2021 angemeldet werden. 

 

§ 29  Fernstudium 

Ausgewählte Module werden auch als Fernstudienmodule angeboten. 
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Anlage 1 entfällt 

Anlage 2 Bestandteile des Masterstudiums 

1. Im Rahmen des Masterstudiums im Umfang von 120 Leistungspunkten (LP) sind eine Projektarbeit 
(10 LP), eine Masterarbeit (30 LP) und sowie Pflicht- und Wahlpflichtmodule fachübergreifenden und 
fachspezifischen Inhalts (jeweils 40 ± 2 LP) zu belegen. Die Studierenden wählen einen Kompetenzbe-
reich, in dem sie vertiefen möchten. Die Pflichtmodule ergeben sich in Abhängigkeit von Basiskompe-
tenz und gewähltem Kompetenzbereich der Vertiefung. Eine Übersicht der curricularen Anteile ist in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ein Modul in einem Kompetenzbereich umfasst Vorlesungen und Übungen oder Praktika oder Seminar-
veranstaltungen. 

3. Ein Kompetenzbereich ist ein Zusammenschluss fachlich verwandter Module. Ein Kompetenzbereich ist 
entweder den fachübergreifenden oder den fachspezifischen Inhalten zugeordnet. Folgende Kompe-
tenzbereiche werden unterschieden: 

 

Fachübergreifende Inhalte Windenergietechnik 

Bauingenieurwesen 

Elektrotechnik 

Maschinenbau 

Studium Generale 

Fachspezifische Inhalte Elektrische Energiewandlung und Netzanbindung 

Dimensionierung von Tragstrukturen 

Projektierung, Fertigung, Bau und Betrieb 

Wind und mechanische Energiewandlung 

 

4. Die Basiskompetenz ist die Kompetenz, die im dem Masterstudium Windenergie-Ingenieurwesen vor-
hergehenden Bachelorstudium erworben wurde.  Je nach Basiskompetenz ist die Vertiefung in ver-
schiedenen Kompetenzbereichen fachspezifischen Inhalts wählbar. 

 

Basiskompetenz (B.Sc.) Wählbare Kompetenzbereiche der Vertiefung 

Bauingenieurwesen Dimensionierung von Tragstrukturen 

Masterstudium 
120 LP 

Fachübergreifende 
Inhalte  
50 ± 2 LP 

Fachspezifische In-
halte  
70 ± 2 LP 

Pflicht: 27 *± 2  LP 

Module d. fachspez. 
Kompetenzbereiche 
40 ± 2 LP 

Masterarbeit 30 LP 

Projektarbeit 10 LP 

Module d. fach-
übergr. Kompetenz-
bereiche 40 ± 2 LP 

Wahlpflicht: 13 ± 2 LP 
davon  5 LP Studium Generale 
(frei wählbar) 

Wahlpflicht: 21 ± 2 LP 
davon  10 LP aus anderen 
Kompetenzbereichen als dem 
gewählten Kompetenzbereich 

Pflicht: 20** ± 2  LP 

* abhängig von der Basiskompetenz 
** abhängig von dem gewählten Kompetenzbe-

reich der Vertiefung 
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Projektierung, Fertigung, Bau und Betrieb 

Computergestützte Ingenieurwissenschaften 
Wind und mechanische Energiewandlung 

Dimensionierung von Tragstrukturen 

Elektrotechnik Elektrische Energiewandlung und Netzanbindung 

Maschinenbau 
Wind und mechanische Energiewandlung 

Projektierung, Fertigung, Bau und Betrieb 

 

5. In jedem Kompetenzbereich wird eine ausreichende Anzahl Pflicht- und Wahlpflichtmodule angeboten. 
Die Zuordnung der Module zu den Kompetenzbereichen sowie die zugeordnete Leistungspunktzahl und 
die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistung in den Modulen der Kompetenzbereiche sind im Mo-
dulkatalog geregelt.  

6. Sofern mehrere mögliche Studien- und Prüfungsleistungen angegeben sind, legt der verantwortliche 
Prüfer zu Beginn des Semesters die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen fest. Mögliche Stu-
dien- und Prüfungsleistungen in Modulen der Kompetenzbereiche sind Studienleistungen (S) Klausur 
(K), mündliche Prüfung (M), Hausarbeit (H), Praktikum (P) oder zusammengesetzte Prüfungsleistung 
(Z). Die Aufspaltung einer Klausur in mehrere Kurzklausuren mit annähernd gleicher Gesamtdauer ist 
zulässig. Die Dauer einer Klausur beträgt rd. 20 Minuten pro Leistungspunkt. Die Dauer einer mündli-
chen Prüfung beträgt rd. 20 Minuten. Die Module haben in der Regel einen Umfang von 3 bis 5 Leis-
tungspunkten. 

7. Module, in denen bereits im Erststudium Prüfungen abgelegt wurden, können im Masterstudium nicht 
gewählt werden, soweit es sich im Erststudium nicht um freiwillig belegte Zusatzlehrveranstaltungen 
handelte. Handelt es sich um Pflichtmodule, benennt der Prüfungsausschuss Ersatzmodule. 

 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 01.09.2020 16/2020 

Seite 163 

Anlage 2.1 Pflichtmodule des Masterstudiums 

1. Abhängig von der Basiskompetenz sind Pflichtmodule fachübergreifenden Inhalts im Umfang von 27 ± 
2 LP erfolgreich zu bestehen.  

2. Je nach Basiskompetenz und gewähltem Kompetenzbereich der fachspezifischen Vertiefung sind 
Pflichtmodule fachspezifischen Inhalts im Umfang von 20 ± 2 LP erfolgreich zu bestehen. 

3. Die einzelnen Module sind dem Modulkatalog zu entnehmen. 

 

Anlage 2.2 Wahlpflichtmodule des Masterstudiums 

1. Abhängig von der Basiskompetenz sind Wahlpflichtmodule fachübergreifenden Inhalts im Umfang von 
13 ± 2 LP erfolgreich zu bestehen. Die einzelnen Module sind dem Modulkatalog zu entnehmen. Bis zu 
5 LP dürfen auch aus Modulen des restlichen Angebots der Leibniz Universität Hannover gewählt wer-
den, sofern die Module eine sinnvolle Ergänzung darstellen (Studium Generale). 

2. Je nach Basiskompetenz und gewähltem Kompetenzbereich der fachspezifischen Vertiefung sind 
Pflichtmodule fachspezifischen Inhalts im Umfang von 21 ± 2 LP erfolgreich zu bestehen. Davon dürfen 
bis zu 10 LP aus anderen Kompetenzbereichen als dem gewählten Kompetenzbereich belegt werden. 
Die einzelnen Module sind dem Modulkatalog zu entnehmen. 

 

Anlage 2.3 Modul für die Projektarbeit 

Modul Semesterempfeh-
lung 

Voraussetzung für die Zu-
lassung 

Prüfungsleistung Leistungs-
punkte 

Projektar-
beit 

3 - Hausarbeit und Kollo-
quium 

10 

 

Anlage 2.4 Modul für die Masterarbeit 

Modul Semesterempfeh-
lung 

Voraussetzung für die Zu-
lassung 

Prüfungsleistung Leistungs-
punkte 

Masterar-
beit 

4 Mind. 80 LP Hausarbeit und Kollo-
quium 

30 
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Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 19.08.2020 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) 
NHG die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den gemeinsamen konsekutiven Master-Studiengang "In-
ternet Technologies and Information Systems" an der Technischen Universität Braunschweig, der Technischen Uni-
versität Clausthal, der Georg- August-Universität Göttingen und der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
genehmigt. Die Prüfungsordnung tritt zum 01.10.2020 in Kraft. 

 

 

Änderung der Master-Prüfungsordnung 

für den internationalen Master-Studiengang Internet Technologies and Information Systems der 
Technischen Universität Braunschweig, der Technischen Universität Clausthal, der Georg- Au-

gust-Universität Göttingen und der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 
§ 1  Verantwortliche Einrichtungen, Lenkungsausschuss 
(1) Der Master-Studiengang „Internet Technologies and Information Systems“ wird unter der gemeinsa-

men Verantwortung der beteiligten Universitäten Technische Universität Braunschweig (Carl- Friedrich 
Gauß Fakultät), Technische Universität Clausthal (Fakultät für Mathematik/Informatik und Maschinen-
bau), Georg-August-Universität Göttingen (Fakultät für Mathematik und Informatik) und Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover (Fakultät für Elektrotechnik und Informatik), im weiteren 

 „verantwortliche Einrichtungen“ genannt, durchgeführt. 

(2) 1Die verantwortlichen Einrichtungen setzen einen gemeinsamen Lenkungsausschuss ein. 2Dieser be-
steht aus jeweils zwei Mitgliedern der Hochschullehrergruppe pro Einrichtung, einem Mitglied der Mit-
arbeitergruppe, sowie einem Mitglied der Studierendengruppe. 3Die Gruppenvertreter der Fakultätsräte 
der beteiligten Universitäten wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit die Mitglieder des Len-
kungsausschusses. 4Sie werden für eine Amtszeit von zwei Jahren bestellt. 5Abweichend davon be-
trägt die Amtszeit der Mitglieder der Studierendengruppe 1 Jahr. 6Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Mitglieds wird durch die entsprechenden Gruppenvertreter der Fakultätsräte analog zum beschriebe-
nen regulären Wahlverfahren ein Nachfolger bestimmt. 7Über die Sitzungen werden Niederschriften 
angefertigt. 

 

§ 2  Zweck der Master-Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Master-Prüfung bildet einen auf einem Bachelor-Abschluss aufbauenden berufsqualifizierenden 
Abschluss des Studiums.2Durch die Master-Prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den 
Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, 
die fachlichen Zusammenhänge des Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftli-
chen Grundsätzen selbständig zu arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Nach bestandener Master-Prüfung verleihen die verantwortlichen Einrichtungen den akademischen 
Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 3  Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) 1Die Regelstudienzeit des Studiums beträgt vier Semester. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium 
und Selbststudium beträgt 120 ECTS-Credits zu je 30 Stunden. 

(2) Das Studium besteht aus folgenden Teilen: 

a) Module im Gesamtumfang von mindestens 40 ECTS-Credits, davon 

(i) mindestens je 10 C aus den Kompetenzbereichen Theoretische, Praktische und 
 Technische Informatik 

(ii) ein Modul Soft Skills mit 5 ECTS-Credits 

(iii) ein Modul Business & Law mit mindestens 5 ECTS-Credits 

b) ein oder mehrere Forschungsprojekte mit insgesamt 30 ECTS-Credits 

c) Spezialisierungsbereich: Zum Thema der Forschungsprojekte passende Module im Gesamt-
umfang von mindestens 15 ECTS-Credits aus den vier Kompetenzbereichen, davon mindes-
tens 10 C aus der Informatik 

d) ein Modul Master-Arbeit mit 30 ECTS-Credits 

(3) 1Jedem oder jeder Studierenden des Master-Studiengangs wird spätestens nach dem ersten Studien-
halbjahr eine Prüfende oder ein Prüfender gemäß §18(6) als Mentor oder Mentorin zugeordnet. 

 2Hierbei soll nach Möglichkeit dem Vorschlag des oder der Studierenden entsprochen werden. 3Die 
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 oder der Studierende wird in die Forschungsgruppe des Mentors oder der Mentorin integriert, wo in der 
Regel dann auch das Forschungsprojekt bzw. die Forschungsprojekte sowie ggf. die Master-Arbeit be-
treut wird. 

(4) 1Die oder der Studierende erstellt einen Studienplan, der die zur Erbringung der nötigen ECTS- Credits 
gewählten Module gemäß §3(2) enthält. 2Der Mentor oder die Mentorin berät den Studierenden bei der 
Zusammenstellung des Studienplans und genehmigt den Studienplan. 3Der Studienplan kann mit Zu-
stimmung des Mentors oder der Mentorin während des Studiums geändert werden. 

(5) Das Studium endet mit Ablauf des Semesters, in dem die letzte erforderliche Prüfungsleistung erfolg-
reich abgelegt wurde. 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Master-Prüfung 
1Die Master-Prüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Kompetenzbereichen mit zu-
geordneten Modulen sowie dem Modul „Master-Arbeit“ nach Anlage 1. 3Die den Modulen zugeordneten 
Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog. 

 

§ 5  Master-Arbeit 

(1) 1Das Modul Master-Arbeit besteht aus einer Master-Arbeit und einem Kolloquium. 2Für das bestandene 
Modul werden 30 ECTS-Credits vergeben. 3Die Master-Arbeit hat einen Umfang von etwa 870 Stunden 
und muss in englischer Sprache verfasst werden. 4Mit Zustimmung des Erstprüfenden und des Prü-
fungsauschusses kann sie auch in einer anderen Sprache verfasst werden. Sie soll zeigen, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 5Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müs-
sen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 6Das Thema der Master-Arbeit wird vom Erstprüfenden 
nach Anhörung des Prüflings gestellt. 7Thema und Aufgabenstellung der Master- Arbeit müssen dem 
Prüfungszweck gemäß §2(1) und der Bearbeitungszeit nach Abs. (3) entsprechen. 8Das Kolloquium 
hat einen Umfang von etwa 30 Stunden. 

(2) 1Die Zulassung zu dem Modul Master-Arbeit ist in Schriftform bei dem Prüfungsausschuss zu beantra-
gen. 2Dabei sind folgende Unterlagen beizufügen: 

a) Nachweis, dass Module des Studiengangs gemäß §3(2) im Umfang von 60 ECTS-Credits be-
standen sind, 

b) ein Vorschlag für die Erstprüfende oder den Erstprüfenden sowie das von dieser oder diesem 
gestellte Thema, 

c) eine schriftliche Bestätigung der oder des Erstprüfenden 

d) eine Erklärung, dass es nicht der Fall ist, dass die Master-Prüfung in demselben oder einem ver-
gleichbaren Master-Studiengang an einer Hochschule im In- oder Ausland endgültig nicht be-
standen wurde oder als endgültig nicht bestanden gilt. 

 3Der Vorschlag nach Buchstabe b) sowie der Nachweis nach Buchstabe c) sind entbehrlich, wenn die 
oder der Studierende versichert, keine Erstprüfende oder keinen Erstprüfenden gefunden zu haben. 4In 
diesem Fall bestellt der Prüfungsausschuss die Erstprüfende oder den Erstprüfenden und legt das 
Thema der Master-Arbeit fest. 

(3) Die Master-Arbeit ist binnen 6 Monaten nach Ausgabe in dreifacher Ausfertigung sowie in elektroni-
scher Form bei der oder dem Erstprüfenden abzuliefern. 

(4) 1Die Liste der Erstprüfenden wird vom Prüfungsausschuss festgelegt. 2Erstprüfende bzw Erstprüfender 
kann eine Prüfende oder ein Prüfender gemäß §18(6) sein, der in Kompetenzbereichen mit aus-
schließlich Informatikinhalten prüft. 3Mit Genehmigung des Prüfungsausschusses kann das Thema im 
Einzelfall auch von einem anderen Mitglied der Hochschullehrergruppe als Erstprüfendem gestellt wer-
den. 4In jedem Fall muss eine oder einer der beiden Prüfenden zur Liste nach Satz 1 gehören. 

(5) 1Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema erhält. 2Die 
Ausgabe des Themas ist aktenkundig zu machen. 3Mit der Ausgabe des Themas werden die oder der 
Erstprüfende und die oder der Zweitprüfende bestellt. 4Während der Anfertigung der Arbeit wird der 
Prüfling von der oder dem Erstprüfenden oder einem von ihm oder von ihr Beauftragten betreut. 

(6) 1Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungszeit zurück-
gegeben werden. 2Im Falle der Wiederholung der Master-Arbeit ist die Rückgabe des Themas nach 
Satz 1 nur zulässig, wenn die zu prüfende Person im ersten Prüfungsversuch von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch gemacht hatte. 3Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der oder des Studieren-
den der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit bei Vorliegen eines triftigen, nicht der oder dem Stu-
dierenden zuzurechnenden Grundes um bis zur Hälfte der festgelegten Bearbeitungsdauer verlängern. 
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4Wird als triftiger Grund eine Krankheit angegeben, so ist diese unverzüglich anzuzeigen und durch ein 
ärztliches Attest zu belegen. 5Werden Fristen überschritten, ohne dass ein triftiger Grund vorliegt, so 
gilt die Master-Arbeit als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet; bei Vorliegen eines triftigen Grundes 
wird im Falle des Ablaufs der maximalen Verlängerungsfrist ein neues Thema ausgegeben. 

(7) 1Die Master-Arbeit kann auch als Gruppenarbeit angefertigt werden. 2Der als Prüfungsleistung zu be-
wertende Beitrag des einzelnen Studierenden muss die an die Prüfung zu stellenden Anforderungen 
erfüllen, sowie als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 3§ 8 
Abs. 8 gilt entsprechend. 

(8) Bei der Abgabe der Master-Arbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle 
Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche 
kenntlich gemacht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde 
vorgelegen hat. 

(9) 1In einem Kolloquium hat der Prüfling in einer Auseinandersetzung über die Master-Arbeit nachzuwei-
sen, dass er in der Lage ist, problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich seiner Master-Arbeit 
selbständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die Arbeitsergebnisse in einem Fach-
gespräch zu vertiefen. 2Das Kolloquium besteht aus einem Vortrag von ca. 30 Minuten Dauer mit an-
schließender Diskussion. 3Es soll in der Regel innerhalb von vier Wochen nach Abgabe  der Master-
Arbeit stattfinden. 

(10) 1Das Modul Master-Arbeit wird unter Einbeziehung des Kolloquiums von beiden Prüfenden bewertet. 
2Die Note für das Modul Master-Arbeit wird entsprechend §13 gebildet. 3Die Master-Arbeit ist in der 
Regel innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 

 

§ 6  Bestehen und Nichtbestehen 
(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die nach Anlage 1 erforderlichen Kompetenzbereiche und Mo-

dule einschließlich der Master-Arbeit bestanden sind und mindestens 120 ECTS-Credits erworben wur-
den. 

(2) Die Master-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn in diesem Studiengang 

a) ein im Studienplan gewähltes Modul im dritten Versuch endgültig nicht bestanden wurde oder als 
nicht bestanden gilt, 

b) oder die Master-Arbeit im zweiten Versuch nicht bestanden wurde oder als nicht bestanden gilt. 

 

§ 7  Zulassung zur Master-Prüfung 
(1) Für die Master-Prüfung ist zugelassen, wer im internationalen Master-Studiengang „Internet Technolo-

gies and Information Systems“ eingeschrieben ist. 
(2) Die Zulassung wird versagt, wenn in einem vergleichbaren Studiengang, insbesondere in einem Studi-

engang Informatik an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland, eine Prüfung endgültig 
nicht bestanden ist. 

 

§ 8  Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Prüfungsleistungen sind die Master-Arbeit, Klausuren, mündliche Prüfungsleistungen, Projektarbeiten, 

Übungen und Seminarleistungen. 
(2) Studienleistungen sind Übungen, Projektarbeiten und Seminarleistungen, die der laufenden Leistungs-

kontrolle dienen. 
(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen, 

dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufigen Methoden 
des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 3Die Klausurdauer beträgt 
in der Regel 12 bis 25 Minuten pro ECTS-Credit. 4Klausuren sind zu benoten. 5Abweichend von Anlage 
1 kann eine Klausur nach Maßgabe der oder des Prüfenden auch durch eine mündliche Prüfung er-
setzt werden; die Festlegung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn des Vorlesungszeitrau-
mes erfolgen. 

(4) 1Zu einer Klausur kann auf Antrag des Prüflings im Falle des Nichtbestehens der Klausur eine mündli-
che Ergänzungsprüfung angeboten werden; der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses zu stellen. 2Diese mündliche Ergänzungsprüfung wird von einem Prüfenden 
und einem Beisitzenden abgenommen; im Übrigen gilt §8(5) entsprechend. 3Nach mündlicher Ergän-
zungsprüfung kann maximal die Note "ausreichend (4.0)" vergeben werden. 4Die Dauer der mündli-
chen Ergänzungsprüfung beträgt in der Regel 15 Minuten.5Die mündliche Ergänzungsprüfung ist aus-
geschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung §11(2) oder §12 Anwendung 
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fanden. 
(5) 1Eine mündliche Prüfungsleistung findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden und ei-

ner oder einem Beisitzenden, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzt, als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung für bis zu fünf Studie-
rende gleichzeitig statt. 2Die oder der Beisitzende ist vor der Notenfestsetzung zu hören. 3Die Dauer 
der Prüfungsleistung beträgt je Prüfling 20 bis 30 Minuten. 4Die wesentlichen Gegenstände der Prü-
fungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 5Studierende, die sich in einem späteren Prü-
fungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die 
ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind, sofern die räumlichen Gegebenheiten dies 
zulassen und der Prüfling dem zustimmt, als Zuhörende zuzulassen. 6Dies erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 

(6) 1In einer Projektarbeit werden neue Sachverhalte und Lerninhalte unter Verknüpfung des erlernten 
Fachwissens aus unterschiedlichen Vorlesungen weitgehend selbständig, aber auch unter Anleitung,  
für eine gegebene Aufgabenstellung problemorientiert erarbeitet. 2Durch Projektarbeiten soll auch die 
Fähigkeit zur Teamarbeit insbesondere zur Entwicklung und Präsentation von Konzepten gefördert 
werden. 3Die Bearbeitung erfolgt einzeln oder in Gruppen. 4Teil der Projektarbeit ist die Anfertigung 
einer schriftlichen Dokumentation. 

(7) 1Eine Übung ist eine Lehrveranstaltung, die der Vertiefung und Anwendung der Kenntnisse über ein 
Wissensgebiet dient. 2Dabei führen die Studierenden praktische Versuche durch oder lösen Übungs-
aufgaben, wie Programmieraufgaben. 

(8) Eine Seminarleistung ist eine selbständige Bearbeitung einer fachspezifischen oder fachübergreifen-
den Aufgabenstellung, eine schriftliche Ausarbeitung des Themas sowie die Darstellung dieser Arbeit 
und ihrer Ergebnisse in einem mündlichen Vortrag mit einer anschließenden Diskussion im Gesamtum-
fang von 30 bis 45 Minuten. 

(9) Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern sich die einzelnen 
Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(10) 1Bei der Abgabe von schriftlichen Arbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als sol-
che kenntlich gemacht sind. 2Alle schriftlichen Arbeiten sind auch in elektronischer Form abzugeben. 

(11) Alle Lehrveranstaltungen und die zugehörigen Prüfungsleistungen werden in englischer Sprache ab-
gehalten. 

 

§ 9  Anmeldung 

(1) 1Für jede Prüfungsleistung und für jede Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Die Zulassung 
zur Master-Arbeit kann auch außerhalb der Meldezeiträume beantragt werden. 

(2) 1Mit der Anmeldung zu einer Prüfungsleistung werden auch das zugehörige Modul und der zugehörige 
Kompetenzbereich gemäß dem Studienplan gewählt. 2Die Wahl eines Kompetenzbereichs oder eines 
Moduls kann nur rückgängig gemacht werden, wenn alle zugehörigen angemeldeten Prüfungsleistun-
gen gemäß §11(1) (zulässiger Rücktritt) oder §11(2) Satz 2 (Rücktritt aus triftigen Gründen) als nicht 
unternommen gelten. 3Sie kann nur durch Änderung des Studienplans gemäß §3(4) erfolgen. 

 

§ 10  Wiederholung 
(1) Eine nicht bestandene Prüfungsleistung kann zweimal wiederholt werden. 
(2) 1Eine nicht bestandene Master-Arbeit kann einmal wiederholt werden. 2Das neue Thema der Master-

Arbeit wird in angemessener Frist – in der Regel innerhalb von 3 Monaten nach Bewertung der ersten 
Arbeit – ausgegeben. 3Ein erfolgloser Versuch in einem Studiengang nach §70 wird auf diese Wieder-
holungsmöglichkeit angerechnet. 

 

§ 11  Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer mündlichen Prüfungsleistung muss mindestens drei Tage vor Beginn der Prü-
fungsleistung erklärt werden. 2Der Rücktritt von einer Klausur kann bis zum Beginn der Prüfung erfol-
gen. 3In diesem Fall wird das Nichterscheinen zum festgesetzten Prüfungstermin als Rücktritt gewertet. 
4Der Rücktritt nach den Sätzen 1 bis 3 ist ohne Angabe von Gründen zulässig und wird nicht auf die 
Anzahl der Wiederholungen nach §10(1) angerechnet. 

(2) 1Bei Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin ohne fristgerechten Rücktritt und bei 
Rücktritt nach Beginn der Prüfung gilt die Prüfung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
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hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
triftige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3In Fällen, in denen 
ein Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, kann der Prüfungsausschuss 
entscheiden, dass lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleistung um höchstens zwei Wochen hin-
ausgeschoben wird, ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unternommen gilt. 4Für die Master- Arbeit 
gilt §5(6). 5Im Krankheitsfall ist ein ärztliches, im Einzelfall insbesondere bei lang andauernder oder 
wiederholter Krankheit, ein fachärztliches oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 6Die Entscheidung 
über die Anerkennung der Gründe trifft der Prüfungsausschuss. 

 

§ 12  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 3In besonders schweren Fällen - insbeson-
dere bei Plagiaten oder einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 - kann der Prüfungsausschuss die zu 
prüfende Person von der Erbringung weiterer Prüfungs- oder Studienleistungen ausschließen. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 

 „nicht bestanden“ bewertet. 

 

§ 13  Bewertung und Notenbildung 

(1) 1Mündliche Prüfungsleistungen sind im Anschluss an die Prüfungsleistung zu bewerten, andere Prü-
fungsleistungen in der Regel innerhalb von vier Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung. 2Prü-
fungsleistungen werden benotet, wenn nicht in Anlage 3 etwas anderes festgelegt wurde. 3Unbenotete 
Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende No-
tenstufen zu verwenden: 

 1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung,
 1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung,
 2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht,
 3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht,
 5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt.
5Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, errechnet sich die Note aus dem Durch-
schnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 2Eine unbenotete Prüfungsleistung ist be-
standen, wenn beide die Prüfungsleistung mit „bestanden“ bewerten. 

(3) 1Die Gesamtnote der Master-Prüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller benoteten Prüfungs-
leitungen. 2Dabei werden die in der Anlage 3 aufgeführten ECTS-Credits als Gewichte verwendet. 3Die 
Gesamtnote lautet 

 bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,
 bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut,
 bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend,
 bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend,
 bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend.
4Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 

Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) 1Ein Modul ist nach dem Erwerb der in Anlage 3 für dieses Modul geforderten ECTS-Credits bestan-
den. 2Die Modulnote wird gemäß §13(3) aus den Noten der im Rahmen des Moduls bestandenen be-
noteten Prüfungsleistungen gebildet. 

 

§ 14  ECTS-Credits und Module 

(1) 1Die in den Anlagen dieser Prüfungsordnung aufgeführten ECTS-Credits werden vergeben, wenn die 
geforderten Prüfungsleistungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden. 
2Durch inhaltlich gleichwertige Prüfungsleistungen können nicht erneut ECTS-Credits erworben wer-
den; dies gilt auch im Fall der Anrechnung gemäß §15. 3Über die Gleichwertigkeit entscheidet der Prü-
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fungsausschuss. 4Sofern eine Lehrveranstaltung mehreren Modulen zugeordnet ist, kann eine im Rah-
men dieser Lehrveranstaltung abgelegte Prüfungsleistung nur innerhalb eines Moduls berücksichtigt 
werden. 

(2) 1Das jeweils gültige Lehr- und Prüfungsangebot wird im Modulkatalog festgelegt. 2Der Modulkatalog 
enthält Angaben zu den in den Anlagen genannten Kompetenzbereichen, Modulen, Lehrveranstaltun-
gen und zugehörigen Studien- bzw. Prüfungsleistungen. 3Der Modulkatalog wird von der gemeinsamen 
Studienkommission des Master-Studienganges „Internet Technologies and Information Systems“ fest-
gelegt. 4Der jeweils aktuelle Modulkatalog wird bis spätestens zum Beginn des Semesters bekannt ge-
geben. 5Der Modulkatalog legt die wählbaren Studien- bzw. Prüfungsleistungen abschließend fest. 

(3) 1Die gemeinsame Studienkommission kann die Aufnahme weiterer, wählbarer Module in den Modulka-
talog beschließen. 2Sie sind spätestens nach drei Semestern in die Anlage 3 der Prüfungsordnung auf-
zunehmen. 

(4) 1Prüfungen von Modulen, die nicht Teil des Studienplans und für den Abschluss des Studiums nicht 
erforderlich sind, können als freiwillige Zusatzprüfungen abgelegt werden. 2Das Ergebnis einer Zusatz-
prüfung wird auf Antrag nicht in das Zeugnis aufgenommen. 3Das Ergebnis einer Zusatzprüfung wird 
nicht in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 4Durch Änderung des Studienplans gemäß 
§ 3(4) kann ein durch eine freiwillige Zusatzprüfung erfolgreich abgeschlossenes Modul in ein normal 
angerechnetes Modul oder ein abgeschlossenes Modul in eine freiwillige Zusatzprüfung umgewandelt 
werden. 

 

§ 15  Anrechnung 

(1) 1Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben oder einem 
vergleichbaren Studiengang unternommen wurden, werden in der Regel angerechnet, wenn die Institu-
tion, an der die Prüfungs- bzw. Studienleistung unternommen wurde, einer deutschen Hochschule 
gleichsteht. 2Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. 3Im Zweifel sind vor der Ent-
scheidung Stellungnahmen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. der Prüfenden ein-
zuholen. 4Außerhalb des Studiums erbrachte berufspraktische Leistungen werden auf Betriebspraktika 
angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. 

(2) 1Für angerechnete Studien- und Prüfungsleistungen werden ECTS-Credits entsprechend der Anlage 3 
vergeben und die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet. 2Für gemäß Anlage 3 benotete Prü-
fungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala umgerechnet; bei 
abweichendem Umfang oder abweichender Notenskala entscheidet der Prüfungsausschuss über die 
Umrechnung. 3Ist eine Notenumrechnung nicht möglich, bleibt die Prüfungsleistung unbenotet; dies gilt 
insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 4Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(3) Eine Anrechnung von Leistungen auf die Master-Arbeit ist ausgeschlossen. 
(4) Eine Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen ist spätestens zu-

sammen mit der nächsten Meldung zu Prüfungsleistungen nach Erbringen der auswärtigen Leistungen 
zu beantragen. 

 

§ 16  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss jeder Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungs-
akten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-
ses zu stellen. 

 

§ 17  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Master-Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das Module und de-
ren Noten, die Master-Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Master-Prüfung und die erwor-
benen ECTS-Credits enthält (Anlage 2a). 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module 
(einschließlich der Master-Arbeit) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveran-
staltungen und ECTS-Credits, die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten wer-
den zugleich als Dezimalzahl ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die letzte 
Prüfungsleistung bestanden wurde. 6Mit gleichem Datum werdem eine Urkunde über den verliehenen 
akademischen Grad (Anlage 2b) und ein Diploma Supplement ausgestellt (Anlage 2c). 7Zusätzlich wird 
auf dem Zeugnis das Ausstellungsdatum vermerkt. 

(2) Über nicht bestandene Prüfungsleistungen und die endgültig nicht bestandene Master-Prüfung ergeht 
ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1Im Fall des §6(2) sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem Studiengang wird auf Antrag eine 
Bescheinigung ausgestellt, welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die 
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dafür vergebenen ECTS-Credits aufführt. 2Im Fall des §6(2) weist die Bescheinigung darauf hin, dass 
die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(4) Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden sowohl in englischer Sprache als auch in deut-
scher Sprache ausgestellt (Anlagen 2a-e). 

 

§ 18  Prüfungsausschuss, Prüfende 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsord-
nung wird durch den Lenkungsausschuss ein Prüfungsausschuss bestellt. 2Dem Prüfungsausschuss 
gehören sieben Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, 
ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt, sowie zwei Mitgliedern der Studierendengruppe. 3Der 
Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt 
werden; sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden 
durch den Lenkungsausschuss bestellt. 4Die studentischen Mitglieder haben bei der Bewertung und 
Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die Amtszeit der Mitglieder des Prü-
fungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des studierenden Mitgliedes ein Jahr. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder stellver-
tretende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Hochschullehrergruppe, anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörte-
rung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vor-
sitz übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauf-
tragten Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses 
vor, führt sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden. 2Zur Abnahme von Prüfungsleistungen werden Mit-
glieder und Angehörige der beteiligten Hochschulen oder einer anderen Hochschule bestellt, die in 
dem betreffenden Gebiet zur selbständigen Lehre berechtigt sind. 3Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können in geeigneten Prüfungsge-
bieten zur Abnahme von Prüfungen bestellt werden. 4Zu Prüfenden dürfen nur Personen bestellt wer-
den, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzen. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen. 

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch 
amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu 
anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 

 

§ 19  Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungs-
akte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu ge-
ben. 3Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann bin-
nen eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche 
Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser 
oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsge-
mäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsaus-
schuss die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, 
ob 

a) das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
b) bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
c) allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
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d) eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

e) sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 
(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats durch den Prüfungsausschuss entschieden werden. 
(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

§ 20  Änderungen 
1Änderungen dieser Ordnung werden auf Vorschlag der gemeinsamen Studienkommission vom Len-
kungsausschuss beschlossen. 2Den Fakultätsräten ist vor dem entsprechenden Beschluss Gelegenheit 
zur Stellungnahme einzuräumen. 3Beschlüsse des Lenkungsausschuss sind den Fakultätsräten unverzüg-
lich mitzuteilen. 4Diese haben das Recht, den Beschlüssen des Lenkungsausschusses innerhalb einer 
Frist von acht Wochen nach Zugang unter Darlegung ihrer Gründe zu widersprechen. 5Der Widerspruch 
hat aufschiebende Wirkung. 6Kommt innerhalb eines weiteren Monats keine Einigung zwischen dem Len-
kungsausschuss und dem widersprechenden Fakultätsrat zustande, so entscheiden abschließend die Fa-
kultätsräte der beteiligten Fakultäten. 

 

§ 20a  Schlussbestimmung 

Eine Prüfung nach dieser Prüfungsordnung wird letztmals im Wintersemester 2020/2021 durchgeführt. 

 

§ 21  Inkrafttreten 

Diese geänderte Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Technischen Univer-
sität Braunschweig, das Präsidium der Technischen Universität Clausthal, das Präsidium der Georg-Au-
gust- Universität Göttingen und das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 
01.10.2020 in Kraft. 
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Anlage 1: Kompetenzbereiche und Module des Master-Studiums 

 

Kompetenzbereiche 

 

Im Master-Studium dürfen folgende Kompetenzbereiche wie angegeben gewählt werden: 

 

Kompetenzbereiche ECTS-Credits Weitere An-
forderungen 

Theoretische Informatik mind. 10  

 

zusammen mind. 
40 

Praktische Informatik mind. 10 

Technische Informatik mind. 10 

Business & Law mind. 5 

Soft Skills 5 

Forschungs- 
projekt 

Projekt 30 Zusammen mind. 
45 

Module zum Forschungsthema mind. 15 

Master-Arbeit 30  

Gesamtanforderung: Mind. 120  

 

In den Kompetenzbereichen Theoretische, Praktische und Technische Informatik, sowie Business&Law und Soft 
Skills werden die folgenden Modularten angeboten: 

Modul ECTS-Credits Studienleistung Prüfungsleistung 

Vorlesungsmodul (2 
V + 1Ü) 

5 - Klausur oder mündlich 

Großes Vorlesungs-
modul 

(3 V + 1Ü) 

6 - Klausur oder mündlich 

Seminar 5 Vortrag und Seminararbeit  

Projektmodul 5 Projektarbeit - 

Großes Projektmodul 6 Projektarbeit - 

       

 

Die Module zum Forschungsthema im Umfang von mindestens 15 ECTS-Credits können aus den Kompetenzberei-
chen Theoretische, Praktische und Technische Informatik gewählt werden. 

Prüfungsleistungen können zwei Kernkompetenzbereichen zugeordnet sein. Jede Prüfungsleistung kann den-
noch nur einmal gewählt werden. Bei der Wahl ist anzugeben, welchem Kernkompetenzbereich die Prüfungsleis-
tung zugerechnet werden soll. 

Aus Seminaren und Projektarbeiten werden insgesamt maximal 20 Leistungspunkte angerechnet. Es muss min-
destens ein Seminarmodul bestanden werden. 

Die gewählten Kompetenzbereiche sowie die Master-Arbeit müssen sämtlich mit den jeweils angegebenen Leis-
tungspunktzahlen und mit zusammen mindestens 120 LP bestanden werden. 

Alle Klausuren, mündliche Prüfungen, Seminarleistungen und die Master-Arbeit werden benotet. Alle anderen 
Prüfungsleistungen bleiben unbenotet. 
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Anlage 2a (Zeugnis über die Master-Prüfung) 
 

Technische Universität Braunschweig 
Technische Universität Clausthal 
Georg-August-Universität Göttingen 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 
Zeugnis über die Master-Prüfung 
Frau/Herr *) .................................................... , 
geboren am ...................................................... , 
hat die Master-Prüfung im Studiengang Internet Technologies and Information Systems 
mit der Gesamtnote ................................. bestanden. 
Der Master-Abschluss ist äquivalent zum Diplom. 
ECTS-Grad:***) ......... 

 
Modulnummer Modulname Leistungspunkte Note 
... ... ... ... 

 
Master-Arbeit über das Thema *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30 Leistungspunkte): . . . . . . . . . 
(Note) 
Hannover, den ............ (Datum) 
..................................... 
(Siegel der Hochschule) Vorsitzende/r *) des Prüfungsausschusses 

Ausgestellt am ............ (Datum) 

*) Zutreffendes einsetzen, ***) falls anwendbar 
 

Anlage 2b (Master-Urkunde) 
 

Technische Universität Braunschweig 
Technische Universität Clausthal 
Georg-August-Universität Göttingen 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 
Maste-Urkunde 
Die Technische Universität Braunschweig, Technische Universität Clausthal, Georg-August- 
Universität Göttingen und Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
verleihen gemeinsam mit dieser Urkunde Frau/Herrn *) 
..................................................., 
geb. am ....................... in .............................. , 
den Hochschulgrad 
Master of Science 
(abgekürzt : M.Sc.), 
nachdem sie/er *) die Master-Prüfung im Studiengang Internet Technologies and Information 
Systems am ............................ bestanden hat. 
(Siegel der Hochschule) Hannover , den.......... (Datum) 
......................... ............................ 
Vorsitzende/r *) des Prüfungsausschusses 
*) Zutreffendes einsetzen 
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Anlage 2c (Diploma Supplement) 

 
Diploma Supplement 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and pro-
fessional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is desig-
ned to provide a description of the nature, level, context, content and status of the stu-
dies that were pursued and successfully completed by  the individual named on the 
original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any 
value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Informa-
tion in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an ex-
planation should give the reason why. 

 

 

1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Family Name 

«nachname» 

1.2 First Name 

«vorname» 

1.3 Date, Place 

«Gebdat_englisch», «gebort» 

1.4 Student ID Number or Code 

«mtknr» 
 

2. QUALIFICATION 

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language) 

Master of Science (M.Sc.) 

Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 

- 

2.2 Main Field(s) of Study 

Computer Science – Information Systems and Internet Technologies 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 

Technische Universität Braunschweig 

Technische Universität Clausthal 

Leibniz Universität Hannover 

Georg-August-Universität Göttingen 

Status (Type / Control) 

University / State Institution 

2.4 Institution Administering Studies (in original language) 

Technische Universität Braunschweig 

Technische Universität Clausthal 

Leibniz Universität Hannover Univer-

sität Göttingen 

Status (Type / Control) 

University / State Institution 

2.5 Language(s) of Instruction/Examination 

English 
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  Diploma Supplement for «vorname» «nachname»  
 
 

3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 

Graduate/second degree (two years) 

Research-oriented with thesis 

 
3.2 Official Length of Programme 

Two years (120 ECTS credits) 
 

3.3 Access Requirements 

Qualified Bachelor degree (three years) in Computer Science or an equivalent degree. 
 
 

 
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1 Mode of Study 

Full-Time 
 

4.2 Programme Requirements/Qualification Profile of the Graduate 

This programme focuses on teaching a deep understanding of selected advanced topics of 
Information and Internet Science and the ability to apply this knowledge in a research- ori-
ented as well as in a professional environment. In particular, the students have learned all 
required skills to develop complex solutions in this area in a scientific manner. 

The students are allowed to choose their particular area of interest (information systems, net-
works & communications, or distributed systems and algorithms). As one of the main building 
blocks of the curriculum, the students performed their own research project in that chosen 
area of interest (supervised independent scientific research in small teams in addition to the 
final master thesis, accompanied by additional relevant lectures). Furthermore, all students 
were required to acquire the according theoretical foundations, soft-skills, and related sub-
jects (e.g. law or business). 

 
4.3 Programme Details 

 
See table of exams for a list of courses and grades, and see Master of Science Examination 
Certificate for a list of aggregated examination subjects and grades, including topic and eva-
luation of the thesis. 
For the successful completion of the programme, 120 ECTS credit points (C) in total have to 
be earned. The mandatory part covering the fundamental topics compromises a minimum of 
10 C each. Additional courses in business and law, and soft skills for a minimum of 5 C are 
mandatory. The research project is performed over the course of a year (30 C) with additional 
courses for a minimum of 15 C. The master thesis (30 C) is completed over the course of 6 
months. For a graphical overview, see the following diagram: 
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  Diploma Supplement for «vorname» «nachname»  
 
 

 
 
 
 
 

4.4 Grading Scheme 

General grading scheme cf. sec. 8.6. 
 

4.5 Overall Classification (in original language) 

GRADE 

Based on weighted average of grades. 
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  Diploma Supplement for «vorname» «nachname»  
 
 
 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to Further Study 

Qualifies to apply for admission to a doctoral thesis (research thesis). 
 

5.2 Professional Status 

The M. Sc. degree is the second degree in computer science which qualifies for a 
professional and scientific career. 

 
 

 
6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 

This study programme “Internet Technologies and Information Systems” with the degree 
Master of Science has been accredited by the German Accreditation Agency ASIIN e.V., 
http://www.asiin.de/ in 2011. 

 

6.2 Further Information Sources 

on the programme: http://www.itis-graduateschool.de 

For national information sources cf. Sect. 8.8. 

Contact: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolf-Tilo Balke 

balke@ifis.cs.tu-bs.de Mühlenpfordt-

straße 23 

38106 Braunschweig 

+49 (531) 391 3271 
 
 

 
7. CERTIFICATION 

 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 

Master of Science Examination Certificate «pdatum_englisch» 
Master Certificate «datum_lang_englisch» 
Table of passed exams «pdatum_englisch» 

Certification Date: «datum_lang_englisch» 

 
 
 
 
 
 
 

Official Stamp/Seal 
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8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 
The information on the national higher education system on the following pages provides a context for 
the qualification and the type of higher education that awarded it. 

 
 

8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER 
EDUCATION SYSTEMI 

8.1  Types of Institutions and Institutional 
Status 

 
Higher education (HE) studies in Germany are offe-
red at three types of Higher Education Institutions 
(HEI).II 

- Universitäten (Universities) including various 
specialized institutions, offer the whole range of 
academic disciplines. In the German tradition, uni-
versities focus in particular on basic research so that 
advanced stages of study have mainly theoretical 
orientation and research-oriented components. 

 
- Fachhochschulen (Universities of Applied Sci-
ences) concentrate their study programmes in engi-
neering and other technical disciplines, business-re-
lated studies, social work, and design areas. The 
common mission of applied research and develop-
ment implies a distinct application- oriented focus 
and professional character of studies, which include 
integrated and supervised work assignments in in-
dustry, enterprises or other relevant institutions. 

 
- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of 
Art/Music) offer studies for artistic careers in fine 
arts, performing arts and music; in such fields as di-
recting, production, writing in theatre, film, and other 
media; and in a variety of design areas, architec-
ture, media and communication. 

 
Higher Education Institutions are either state or state-
recognized institutions. In their operations, including 
the organization of studies and the designation and 
award of degrees, they are both subject to higher 
education legislation. 

 
8.2 Types of Programmes and Degrees 
Awarded 

Artium degrees or completed by a Staatsprüfung 
(State Examination). 

 
Within the framework of the Bologna-Process one- 
tier study programmes are successively being re-
placed by a two-tier study system. Since 1998, a 
scheme of first- and second-level degree program-
mes (Bachelor and Master) was introduced to be of-
fered parallel to or instead of integrated "long" pro-
grammes. These programmes are designed to pro-
vide enlarged variety and flexibility  to students in 
planning and pursuing educational objectives, they 
also enhance international compatibility of studies. 

 
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respec-
tively. Table 1 provides a synoptic summary. 

 
8.3 Approval/Accreditation of Programmes 
and Degrees 

 
To ensure quality and comparability of  qualifications, 
the organization of studies and general degree requi-
rements have to conform to principles and regulati-
ons established by the Standing Conference of the 
Ministers of Education and Cultural Affairs of the Län-
der in the Federal Republic of Germany (KMK).III In 
1999, a system of accreditation for programmes of 
study has become operational under the control of an 
Accreditation Council at national level. All new pro-
grammes have to be accredited under this scheme; 
after a successful accreditation they receive the qua-
lity- label of the Accreditation Council.IV 

 

Studies   in   all   three   types   of   institutions  have    
traditionally been offered in integrated "long" (one- 
tier) programmes leading to Diplom- or Magister 

 
IThe information covers only aspects directly relevant to purposes of 

the Diploma Supplement. All information as of 1 July 2005. 
IIBerufsakademien are not considered Higher Education Insti-

tutions, they only exist in some of the Länder. They offer 
educational programmes in close cooperation with private companies. 
Students receive a formal degree and carry out an apprenticeship at 
the company. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which 
are recognized as an academic degree if they are accredited by a 
German accreditation agency. 

IIICommon structural guidelines of the Länder as set out in Article 9 
Clause 2 of the Framework Act for Higher Education (HRG) for the 
accreditation of Bachelor’s and Master’s study courses (Resolution of 
the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural 
Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10. 
2003, as amended on 21.4.2005). 

IV “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of 
Study Programmes in Germany’”, entered into force as from 
26.2.2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with the Decla-
ration of the Länder to the Foundation “Foundation: Foundation for the 
Accreditation of Study Programmes in Germany” (Resolution of the 
Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs 
of the Länder in the Federal Republic of Germany of 16.12.2004. 
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Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSITIES 
(Universitäten) & SPE‐
CIALISED INSTITUTIONS 
of university standing 
(Theologische und Päd‐
agogische Hochschu‐

len) 

 
 
 

Transfer Procedures 
 

 
Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)  [1‐2 years] [3‐4 years]  Master 

(M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

 
Diplom & Magister Artium (M.A.) degrees [4‐5 years] 

 
 

Staatsprüfung (State Examination) [3‐6.5 years] 

 
 
 

Transfer Procedures 
 
 

Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B)  [1‐2 years] [3‐4 years]  Master 

(M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

 
Diplom (FH) degree [4 years] 

Transfer Procedures
 

 
Transfer Procedures 

 
 

Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.)  [1‐2 years] 

 
[3‐4 years]  Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 

 
 

Diplom & M.A. degrees, certificates, certified examinations 
[4.5 years] 

 

[Doctorate] 

 
 

UNIVERSITIES OF AP‐
PLIED SCIENCES (UAS) 

‐ 

(Fachhochschulen) 
(FH) 

 
 

UNIVERSITIES OF 
ART/MUSIC 
(Kunst‐/ 

Musikhochschulen) 

[Some Doctorate] 

 
 
 
 

Pro‐
grammes/ 
Degrees 

 

 
Integrated/Long (One‐Tier) Programmes 

 
 
 
 
 

First degree 

 
 
 
 
 
 

Transfer Procedures 

Second degree 

 
 
 

Doctorate 

 
 
 

 
Doctorate 

(Dr.) 
 
 

(Thesis research; 
may include for-

mal course 
work) 

  

 
 
 

Doctorate 
(Dr.) 
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8.4 Organization and Structure of Studies 

The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor’s and Master’s study courses may be studied consecutively, at various higher 
education institutions, at different types of higher education institutions and with phases of professional work between the first and the second qualification. The 
organization of the study programmes makes use of modular components and of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with  30 
credits corresponding to one semester. 

8.4.1 Bachelor 

Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, provide methodological skills and lead to qualifications related to the professional field. 
The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years. 
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study courses leading to the Bachelor degree must be accredited according to the Law 
establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany.V 
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), 
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music (B.Mus.). 

8.4.2 Master 

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study programmes must be differentiated by the profile types “more practice-oriented” and “more 
research-oriented”. Higher Education Institutions define the profile of each Master study programme. 
The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study programmes leading to the Master degree must be accredited according to the Law 
establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany.VI 
Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M), Master 
of Fine Arts (M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.). Master study programmes, which are designed for continuing education or which do not build on  the preceding 
Bachelor study programmes in terms of their content, may carry other designations (e.g. MBA). 

8.4.3 Integrated "Long" Programmes (One-Tier): 
Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung 

An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom degrees, most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises a combination of 
either two major or one major and two minor fields (Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad orientations and foundations of the field(s) 
of study. An Intermediate Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite 
to enter the second stage of advanced studies and specializations. Degree requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) and compre-
hensive final written and oral examinations. Similar regulations apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of qualification is equivalent to the Master 
level. 

- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom degree, Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom degree is awarded in 
engineering disciplines, the natural sciences as well as economics and business. In the humanities, the corresponding degree is usually the Magister Artium 
(M.A.). In the social sciences, the practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing for the legal, medical, pharmaceutical and teaching 
professions are completed by a Staatsprüfung. 
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral studies. 
Further prerequisites for admission may be defined by the Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5. 

- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While the FH/UAS are 
non-doctorate granting institutions, qualified graduates may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting institutions, cf. Sec. 8.5. 

- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music etc.) are more diverse in their organization, depending on the field and individual objecti-
ves. In addition to Diplom/Magister degrees, the integrated study programme awards include Certificates and certified examinations for specialized areas and 
professional purposes. 

8.5 Doctorate 

Universities as well as specialized institutions of university standing and some Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal prerequisite 
for admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent. Particularly qualified 
holders of a Bachelor or a Diplom (FH) degree may also be admitted to doctoral studies without acquisition of a further degree by means of a procedure to 
determine their aptitude. The universities respectively the doctorate-granting institutions regulate entry to a doctorate as well as the structure of the procedure 
to determine aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation research project by a professor as a supervisor. 

8.6 Grading Scheme 

The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with numerical equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut" (1) = Very Good; 
"Gut" (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory; "Ausreichend" (4) = Sufficient; "Nicht ausreichend" (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum passing grade is 
"Ausreichend" (4). Verbal designations of grades may vary in some cases and for doctoral degrees. 
In addition institutions may already use the ECTS grading scheme, which operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 %), D (next 25 %), 
and E (next 10 %). 

8.7 Access to Higher Education 

The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for admission to all higher 
educational studies. Specialized variants (Fachgebundende Hochschulreife) allow for admission to particular disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS)  is 
also possible with a Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 years of schooling. Admission to Universities of Art/Music may be based on 
other or require additional evidence demonstrating individual aptitude. 
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission procedures. 

8.8 National Sources of Information 
- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers 

of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic 
of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501- 
229; Phone: +49[0]228/501-0 

- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC; p 
www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 

- "Documentation and Educational Information Service" as German 
EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education 
system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail: eury-
dice@kmk.org) 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference]; 
Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone: 
+49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de 

- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference 
features comprehensive information on institutions, programmes of 
study, etc. (www.higher-education-compass.de) 

 

 
V See note No. 4. 
VI See note No. 4. 
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Anlage 2d (Zeugnis in englischer Sprache) 
 

Technische Universität Braunschweig 
Technische Universität Clausthal 
Georg-August-Universität Göttingen 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 
Statement of results of the Master examination 
(name *) .................................................... , 
born ...................................................... , 
has passed the Master examination in Internet Technologies and Information Systems 
with the grade ................................. 
This Master degree is equivalent to a Diploma in Computer Science. 
ECTS-grade:***) ........... 

Module 
number 

Module name Credit points Grade 

... ... ... ... 
 

Subject of the Master’s thesis *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30 credit points): . . . . . . . . . 
(grade) 
(Seal of the university) Hannover , ......... (date) 
.................................................. 
Chairman of the examining board 

Issued at ............ (date) 

 
*) fill in as appropriate, ***) if applicable 

 
 

Anlage 2e (Urkunde in englischer Sprache) 
 

Technische Universität Braunschweig 
Technische Universität Clausthal 
Georg-August-Universität Göttingen 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 
Master Certificate 
Through this certificate, issued jointly by Technische Universität Braunschweig, Technische 
Universität Clausthal, Georg-August-Universität Göttingen und Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität Hannover, 

 
(name*) ................................................... , 
born ....................... in .............................. , 
is awarded the degree of a 
Master of Science 
(abbr.: M.Sc.), 
after having passed 
the Master examination in Internet Technologies and Information Systems 
on ........................... . 
(Seal of the university) Hanover , ......... (date) 
......................... ............................ 
Chairman of the examining board 
*) fill in as appropriate 
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Anlage 3 (Übersicht der Module) 
 
 

Type Nr Name Credits Type Exam Type 

 T
he

or
et

ic
al

 F
ou

nd
at

io
ns

 

 
1.01 

 
Distributed Algorithms 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
1.02 

 
Online Algorithms 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

1.03 Modal Logic 6 Lecture Written (120 min) 
1.04 Complexity Theory 6 Lecture Written (120 min) 
1.05 Multi Agent Systems II 6 Lecture Written (120 min) 

 
1.06 

 
Advanced Logics 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
1.07 

 
Algorithms and Complexity 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
1.08 

 
Efficient Algorithms 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
1.09 

 
Formal Languages 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
1.10 

 
Information and Coding 

 
6 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 D
at

a 
&

 In
fo

rm
at

io
n 

 
2.01 

 
Multimedia Database Retrieval 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.02 

Foundations of Information 
Retrieval 

 
5 

 
Lecture 

Written (90 min) or Oral 
(25min) 

 
2.03 

Cooperative Systems 
Technologies 

 
6 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.04 

Computer-Supported Cooperative 
Work 

 
6 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.05 

XML Databases and Semantic 
Web 

 
6 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.06 

Software Architectures of 
Distributed Systems 

 
6 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.07 

Web Information Systems and 
Services 

 
6 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.08 

 
Testing of Distributed Systems 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.09 

Foundations of Grid- and Cloud- 
Computing 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.10 

Advanced Software Engineering 
for Distributed Systems 

 
6 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.12 

Application Development with Web 
Services 

 
6 

 
Project 

 
Oral (25min) 

 
2.13 

 
Semantic Web 

 
5 

 
Lecture 

Written (60 min) or Oral 
(30 min) 

 
2.14 

 
Web Science 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

2.15 Advanced Topics in Web Science 5 Seminar Presentation (30-90 min) 
 
2.17 

Data Warehousing and Data 
Mining Techniques 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
2.18 

Advanced Topics in Information 
Systems 

 
5 

 
Seminar 

 
Oral (25min) 

 
 
2.19 

 
Personalization and User Modeling 

 
 
5 

 
 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
 
2.20 

 
Advanced Topics in Databases 

 
 
5 

 
 
Seminar 

Oral (25min) 
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 N
et

w
or

ki
ng

 &
 C

om
m

un
ic

at
io

n 

 
3.01 

 
Advanced Networking I 

 
5 

Integrated 
Course 

 
Oral (25min) 

 
3.02 

 
Multimedia Networking 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
3.03 

 
Advanced Networking II 

 
5 

Integrated 
Course 

 
Oral (25min) 

 
3.05 

Foundations of Mobile 
Communications 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
3.06 

Advanced Topics in Computer 
Networking I 

 
5 

 
Seminar 

Presentation (45-90 min) 
and written report 

 
3.07 

Advanced Topics in Network 
Security 

 
5 

 
Seminar 

Presentation (45-90 min) 
and written report 

 
3.09 

Advanced Topics in Internet 
Research (I) 

 
6 

 
Seminar 

Presentation (45-90 min) 
and written report 

 
3.10 

Advanced Topics in Internet 
Research (II) 

 
6 

 
Seminar 

Presentation (45-90 min) 
and written report 

 
3.11 

Advanced Topics in Mobile 
Communications II 

 
5 

 
Seminar 

Presentation (45-90 min) 
and written report 

 
3.12 

 
Network Security 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
3.13 

Advanced Topics in Mobile 
Communications I 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
 

3.14 

 
Practical Course on Advanced 
Networking 

 
 
6 

 
 
Lab 

written report (12-14 
pages) + presentation incl. 
discussion (40min) 

 
3.15 

 
Peer-to-Peer Networks 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
3.16 

Selected Topics in Internet 
Technologies 

 
5 

 
Seminar 

Presentation (45-90 min) 
and written report 

 
3.17 

Selected Topics in Advanced 
Networking 

 
5 

Integrated 
Course 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
3.18 

Practical Course in Advanced 
Topics in Mobile Communication 

 
5 

 
Lab 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 B
us

in
es

s 
&

 L
aw

 

 
 

4.01 

Electronic Business and 
Operations Research, case study 
based 

 
 
6 

 
 
Lecture 

 
Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
4.02 

Multimedia and Telecom-
munications Law 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
4.03 

Information and Communication 
Management 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
4.04 

 
Cooperate Communications 2.0 

 
5 

 
Lecture 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

4.05 Business Intelligence 6 Lecture Written (120 min) 

 S
of

ts
ki

lls
 

 
5.01 

Presenting and Discussing 
Scientific Results 

 
5 

 
Seminar 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
 

5.02 

Communication Skills for 
International Conferences and 
Meetings 

 
 
5 

 
Integrated 
Course 

 
Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 
5.03 

German as a Foreign Language for 
Scientists 

 
5 

 
Seminar 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

5.04 Web 2.0 5 Project Oral (25min) 
 

5.05 
 
German as a Foreign Language 

 
5 

 
Seminar 

Written (120 min) or Oral 
(25min) 

 R
es

e
ar

ch
 

 
 

6.01 

 
 
Research Project 

 
 
30 

 
 
Project 

Written report (15-20 
pages) + presentation incl. 
discussion (40min) 

6.02 Master Thesis 30 Thesis n.a. 
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Rahmenvorgaben des Präsidiums für die Finanzordnung der Studierendenschaft  

gemäß § 20 Abs. 4 des niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) 

 

Das Finanzwesen der Studierendenschaft richtet sich gemäß § 20 Abs. 4 S. 3 NHG nach einer nach Maß-
gabe der §§ 105 bis 112 der LHO von ihr zu beschließenden Finanzordnung. Aufgrund von § 20 Abs. 4 S. 4 
NHG erlässt das Präsidium der Leibniz Universität Hannover hierzu folgende Rahmenvorgaben: 

 

Präambel 

Die Studierenden haben die im Rahmen der Finanzverwaltung anfallenden Aufgaben neben ihrem Studium 
zu erledigen. Daher sollen sowohl die Rahmenvorgaben des Präsidiums als auch die von der Studierenden-
schaft zu erlassene Finanzordnung einerseits alles Erforderliche abbilden und andererseits dabei so einfach 
und klar sein, dass jedermann ohne Weiteres in der Lage ist, den Haushaltsplan zu erstellen sowie zu lesen, 
Buch zu führen und die laufenden Finanzgeschäfte der Studierendenschaft zu bewältigen. 

 

1. Allgemeines 

Die Studierendenschaft beschließt für ihr Finanzwesen unter Beachtung dieser Rahmenvorgaben und nach 
Maßgabe der §§ 105 bis 112 LHO eine Finanzordnung, welche durch das Präsidium genehmigt werden 
muss.  

Die Rahmenvorgaben fußen auf der niedersächsischen Landeshaushaltsordnung. Sofern einzelne Regelun-
gen in diesen Rahmenvorgaben nicht genannt oder präzisiert werden, gelten die gesetzlichen Bestimmun-
gen.  

Das Finanzwesen der Studierendenschaft basiert auf den Grundsätzen der Kameralistik, die bis auf weiteres 
als zweckmäßig angesehen wird. § 110 LHO, der alternativ die Aufstellung eines Wirtschaftsplans vorsieht, 
findet keine Anwendung. 

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben stellen einschließlich der Investitionen (§ 13 Abs. 3 S. 2 LHO) 
einen Globalhaushalt dar und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für 
die jährliche Bewirtschaftung der Finanzmittel.  

Der Haushaltsplan ist für je ein Haushaltsjahr (01. April bis 31. März) aufzustellen und zu bewirtschaften. 
Das Rechnungswesen basiert auf einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung.  

Dazu ist für die Einnahmen und Ausgaben einschließlich Investitionen eine Systematik nach Nr. 2.1 dieser 
Rahmenvorgaben zu wählen, die es auch in der Buchführung Ungeübten erlaubt, die Grundsätze von Klar-
heit und Wahrheit zu gewährleisten. 

Der AStA berichtet dem Studierendenparlament mindestens einmal im Semester schriftlich und mündlich 
über den Vollzug des Haushaltsplans und die Budgetsituation. 

 

2. Wirtschaftsführung 

2.1 Aufstellung des Haushaltsplans 

Für den jährlichen Umgang mit den Finanzen der Studierendenschaft ist ein Haushaltsplan zu erstellen. Die-
ser bildet die zu der Tätigkeit und den Einzelaktivitäten der Studierendenschaft gehörende Finanzplanung ab 
und gibt die sich daraus ergebenden Einnahmen und Verpflichtungen vollständig wieder. 

Der Haushaltsplan ist für das folgende Haushaltsjahr im Vorjahr zu erstellen und vom Studierendenparla-
ment bis zum 31. Januar des Vorjahres zu verabschieden. Binnen 14 Tagen ist dieser dem Dezernat Finan-
zen zur Prüfung vorzulegen. Dieses leitet den Haushaltsplan schließlich dem Präsidium der Leibniz Universi-
tät Hannover zur Genehmigung zu. 

Bis zum Beschluss des Haushaltsplans durch das Studierendenparlament und der Genehmigung durch das 
Präsidium gemäß § 108 LHO können nur solche Ausgaben getätigt werden, die zur Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebs erforderlich sind. Änderungen des Haushaltsplans (z.B. für außerplanmäßige Ausgaben) 
sind ebenfalls vom Studierendenparlament zu verabschieden und vom Präsidium zu genehmigen. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Studierendenschaft untergliedern sich im Haushaltsplan in übergeord-
nete Einnahme- und Ausgabetitel. Diese geben Auskunft über die Quelle und voraussichtliche Höhe der ge-
planten Einnahmen sowie den Verwendungszweck und voraussichtliche Höhe der geplanten Ausgaben. 
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Wesentliche Abweichungen von der vorherigen Haushaltsplanung (> 20 %) sind schriftlich zu erläutern und 
zu begründen. 

Für die Darstellung der Einnahmen, Ausgaben und Investitionen ist eine Systematik zu wählen, die mindes-
tens folgende Unterscheidungen ermöglicht:  

- Einnahmen nach Herkunft,  
- Personalausgaben inkl. Aufwandsentschädigungen, 
- Sachausgaben gegliedert nach Verwendungszwecken,  
- Investitionen (Wertgrenze 5.000 €). 

Je Einnahme-, Ausgabe- und Investitionsposition sind im Haushaltsplan anzugeben: 

- das Ist des zuletzt festgestellten Haushaltsjahres, 
- der Planwert des laufenden Haushaltsjahres und 
- der zu beschließende Planwert des folgenden Haushaltsjahres. 

Der Haushaltsplan muss auch über das Vermögen der Studierendenschaft informieren, d. h. über das Anla-
gevermögen ist ein Bestandsverzeichnis zu führen (VV zu § 73 LHO). Ferner ist nachzuweisen, über welche 
Rücklagen die Studierendenschaft verfügt und ob bzw. wie geplant wird, diese im Haushaltsjahr zu verwen-
den. 

 

2.2  Ausführung des Haushaltsplans 

Die Studierendenschaft ist zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verpflichtet.  

Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben erhebt die Studierendenschaft Beiträge von den immatrikulierten Studierenden 
der Leibniz Universität Hannover. Für alle freiwilligen Maßnahmen, die voraussichtlich Einnahmen generie-
ren, ist eine Kalkulation zu erstellen. Diese muss alle anfallenden Ausgaben, die voraussichtlichen Einnah-
men und eine Darstellung der Deckung beinhalten. Diese Kalkulation ist zu den Rechnungsunterlagen zu 
nehmen.  

Die Ausgaben der Studierendenschaft haben sich an ihren gesetzlich zugewiesenen Aufgaben zu orientie-
ren. Soweit sich Ausgaben nicht offenkundig von dem Aufgabenkatalog des § 20 Abs. 1 NHG ableiten las-
sen, ist stets zu prüfen, ob eine Maßnahme, ein Projekt oder dergleichen einer der Aufgaben unterfällt. 

Die für die Finanzen der Studierendenschaft Verantwortlichen haben sich zu vergegenwärtigen, dass Ausga-
ben, die von den Aufgaben der Studierendenschaft nicht gedeckt sind, unter Umständen strafrechtliche Re-
levanz, insbesondere unter dem Aspekt der Untreue haben können. 

 

3. Buchführung und Rechnungswesen 

Die Buchführung ist so zu gestalten, dass die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Grunds-
ätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff gewahrt sind. Für alle Buchungen und Zahlungen gilt das Vier-
Augen-Prinzip, d. h. Durchführung und Kontrolle der Durchführung müssen durch zwei verschiedene Perso-
nen erfolgen. Ferner sind diese nicht zur Zeichnung in eigenen Angelegenheiten befugt. 

Mit der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung ist ein fachkundiger Dritter zu beauftragen.  

Die Studierendenschaft unterhält für ihre liquiden Mittel und zur Durchführung des Zahlungsverkehrs ein Ge-
schäftskonto bei einer Bank oder Sparkasse mit Sitz in Deutschland, welches die zeitnahe Kontoführung und 
die Einlagensicherung gewährleistet. Es ist sicherzustellen, dass jegliche Einzahlungen und Auszahlungen 
ausschließlich über das Geschäftskonto erfolgen. Nebenbuchhaltungen, Schattenhaushalte oder schwarze 
Kassen sind unzulässig. 

Der Umgang mit Bargeld ist soweit möglich zu vermeiden und auf die Bereiche zu begrenzen, welche eine 
Bargeldauszahlung erfordern. Hierzu zählen unter anderem die Darlehensvergabe, Aufwandsentschädigun-
gen und in Teilen die Auszahlung von Finanzierungsanträgen. Für diese Zwecke obliegt es der verantwortli-
chen Person, Bargeld in Höhe von bis zu 5.000 € in einem normkonformen Geldbehälter aufzubewahren. 
Ebenfalls werden dort jegliche Zahlungsmittel, Sparbücher und sonstige Zahlungsunterlagen aufbewahrt und 
gegen unbefugten Zugriff geschützt. Das übrige Bargeld ist spätestens am auf die Einnahme folgenden 
Werktag gegenüber einer verantwortlichen Person tagesgenau nachzuweisen und abzurechnen und von 
dieser unverzüglich auf das Geschäftskonto einzuzahlen. 
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Nicht benötigte Finanzmittel können bis zu ihrer Verwendung zinsbringend bei einer Bank oder Sparkasse 
mit Sitz ausschließlich in Deutschland angelegt werden. Eine Vermögensanlage darf ausschließlich mündel-
sicher, d. h. Wertverluste der Anlage sind praktisch ausgeschlossen, erfolgen.  

Kredite zur Finanzierung von Maßnahmen oder Investitionen dürfen nicht aufgenommen werden. 

 

4. Jahresrechnung 

Nach Ende des Haushaltsjahres ist eine Rechnungslegung vorzunehmen. Diese soll zeigen, dass mit den 
Finanzmitteln der Studierendenschaft ordnungsgemäß und wirtschaftlich umgegangen wurde. Sie zeigt auch 
die Erfüllung des Haushaltsplans in realen Daten. Die Ergebnisse der Rechnungslegung sind ihrerseits 
Grundlage der Haushaltsplanung des Folgejahres. 

Die Jahresrechnung ist bis Ende April im nachfolgenden Haushaltsjahr aufzustellen. Die wesentlichen 
Punkte der Jahresrechnung sind vom AStA in einem Kurzbericht festzuhalten. Dieser Bericht enthält somit 
einen Vergleich von Soll und Ist und eine Kommentierung der wichtigsten Zahlen der Jahresrechnung. 

Danach ist die Jahresrechnung durch mindestens zwei unabhängige und unbefangene Prüferinnen oder 
Prüfer zu prüfen. Die Prüfung soll innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres abgeschlos-
sen sein. Sie hat sich auch darauf zu erstrecken, ob wirtschaftlich verfahren wurde und ob bei der Haus-
halts- und Wirtschaftsführung die geltende Finanzordnung eingehalten wurde. Das Ergebnis der Prüfung ist 
in einem Bericht festzuhalten. 

Das Studierendenparlament hat die Aufgabe, über die Jahresrechnung unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Prüfung sowie über die Entlastung des AStA per Beschluss bis Ende Juli des nachfolgenden 
Haushaltsjahres zu befinden. 

Nach der Entlastung durch das Studierendenparlament sind die Jahresrechnung und die dazugehörigen Un-
terlagen im Rahmen der jährlichen Prüfung durch das Präsidium zu genehmigen. 

 

5. Jährliche Prüfung 

Gemäß § 20 Abs. 4 S. 4 NHG überprüft die Leibniz Universität Hannover mindestens einmal jährlich die Ein-
haltung der Rahmenvorgaben des Präsidiums durch die Studierendenschaft. 

Nach Entlastung durch das Studierendenparlament sind: 

- die Jahresrechnung, 
- der Kurzbericht des AStA sowie 
- der Bericht über die Prüfung 

dem Dezernat Finanzen der Leibniz Universität Hannover unverzüglich vorzulegen, welches die Einhaltung 
der geltenden Regelungen und Rahmenvorgaben prüft und im Anschluss dem Präsidium zur Genehmigung 
vorlegt. 

Die Innenrevision der Leibniz Universität Hannover oder auch andere vom Präsidium Beauftragte haben dar-
über hinaus das Recht zu Sonderprüfungen, wenn die jährlichen Prüfungen dazu Anlass geben oder dies 
vom Präsidium für erforderlich gehalten wird. 

 

6. Weitere Vorgaben 

Die Finanzordnung hat über die o. g. Punkte hinaus insbesondere Regelungen für folgende Sachverhalte 
vorzusehen:  

- Einkauf von Waren- und Dienstleistungen (Anwendung des geltenden Vergaberechts),  
- Verpflichtungen, die über ein Haushaltsjahr hinausgehen,  

- Begründung und Vergütung von Beschäftigungsverhältnissen jeglicher Art, inklusive tarifrechtlicher As-
pekte,  

- Berücksichtigung des Nichtversicherungsprinzips, welches auch für die Studierendenschaft gilt, 
- Verkauf von Leistungen und Gütern,  
- Reisen in Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft,  
- Gewährung von Darlehen an Studierende, 
- Gründung von Vereinen und Unternehmen sowie Beteiligung an solchen (diese unterliegen dem Zustim-

mungserfordernis des Präsidiums), 
- zum Inhalt und zur zeitlichen Nähe von Abrechnungen (z. B. von Veranstaltungen),  
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- zu Aufbewahrungsfristen (z. B. von Belegen) 
- zum Zahlungsverkehr (z. B. Kontovollmachten) und  
- zur Kontoüberwachung. 
 

7. Inkrafttreten 

Die Rahmenvorgaben hat das Präsidium am 19.08.2020 beschlossen. Diese treten nach ihrer Bekanntma-
chung im Verkündungsblatt der Leibniz Universität Hannover in Kraft.  
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Anlage zu den Rahmenvorgaben des Präsidiums für die Finanzordnung der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 

 

Haushaltsplan 20.. der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 
 

Einnahmen 

 
 

Ausgaben 

 
 

 
 

 

 

IST PLAN PLAN

Titel Nr. Herkunft HHJahr 20.. HHJahr 20.. HHJahr 20..

Summe Einnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IST PLAN PLAN

Titel Nr. Zweckbestimmung HHJahr 20.. HHJahr 20.. HHJahr 20..

Summe Personalausgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Sachausgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Investitionen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe Ausgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Anlage zu den Rahmenvorgaben des Präsidiums für die Finanzordnung der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 

 

Jahresabschluss 20.. der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 
 

Einnahmen 

 
 

Ausgaben 

 
 

 
 

PLAN IST

Titel Nr. Herkunft HHJahr 20.. HHJahr 20..

Summe Einnahmen 0,00 € 0,00 €

PLAN IST

Titel Nr. Zweckbestimmung HHJahr 20.. HHJahr 20..

Summe Personalausgaben 0,00 € 0,00 €

Summe Sachausgaben 0,00 € 0,00 €
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Summe Investitionen 0,00 € 0,00 €

Summe Ausgaben 0,00 € 0,00 €

Jahresergebnis (Einnahmen - Ausgaben) 0,00 € 0,00 €
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Anlage zu den Rahmenvorgaben des Präsidiums für die Finanzordnung der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover 

 

Bestandsverzeichnis über das Anlagevermögen der Studierendenschaft der Leibniz Univer-
sität Hannover 
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C. Hochschulinformation 
 
Der Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am  
10.06.2020 seine nachfolgende geänderte Geschäftsordnung beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am 
19.08.2020 genehmigt. Sie tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft. 

 

 

Geschäftsordnung des Fakultätsrats 

der Naturwissenschaftlichen Fakultät 

der Leibniz Universität Hannover 

 

Gemäß § 6 Abs. 3 der Grundordnung der Leibniz Universität Hannover hat der Fakultätsrat am 27.04.2005 
die folgende Geschäftsordnung beschlossen. 

 

§ 1  Einladung 

(1)1Der Fakultätsrat tagt während der Vorlesungszeit mindestens einmal monatlich auf Einladung des Deka-
nats.2Auf Verlangen von mindestens vier stimmberechtigten Fakultätsratsmitgliedern hat das Dekanat 
den Fakultätsrat unverzüglich einzuladen. 

(2)1Die Einladungen sind mindestens fünf Werktage vor der Sitzung an die Fakultätsratsmitglieder und deren 
Erste Stellvertreter zu übersenden; diese haben innerhalb dieser Frist das Recht auf Einsicht der Unterla-
gen. 2Die Versendung kann als PDF-Datei per E-Mail erfolgen; gleiches gilt für die Tagesordnung und 
das Protokoll sowie ggf. für Mitteilungen über die Auslage von Dissertationen und Habilitationsschriften. 

 

§ 2  Tagesordnung 
1Zusammen mit der Einladung versendet das Dekanat einen Vorschlag zur Tagesordnung. 2Jedes Fakultäts-
ratsmitglied kann bis spätestens 12.00 Uhr am fünften Werktag vor der Sitzung die Aufnahme eines Tages-
ordnungspunkts verlangen. 3Der Fakultätsrat beschließt die Tagesordnung zu Beginn der Sitzung. 

 

§ 3  Protokoll 

(1)1Eine vom Dekanat beauftragte Person führt das Protokoll. 2Es enthält Angaben über die Anwesenden, 
die gefassten Beschlüsse sowie das Stimmenverhältnis, dieses wird jedoch nur auf Antrag in das zur 
Veröffentlichung bestimmte Protokoll übernommen. 3Auf Antrag einer Minderheit ist deren Votum dem 
Beschluss beizufügen. 

(2)1Das Protokoll wird vom Vorsitz und von der Protokollführung unterzeichnet, den Fakultätsratsmitgliedern 
zugesandt und hochschulöffentlich bekannt gemacht. 2Es gilt als genehmigt, wenn binnen zehn Werkta-
gen kein Fakultätsratsmitglied Einwände erhebt. 3Andernfalls entscheidet der Fakultätsrat in seiner fol-
genden Sitzung. 

 

§ 4  Beschlussfähigkeit und Abstimmung 

(1)1Der Fakultätsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und soweit die 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 2Stellt der Vorsitz Beschlussunfähigkeit fest, 
lädt er zu einer erneuten Sitzung ein, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig ist. 

(2)1Ein Beschluss kommt zustande, wenn die Zahl der Jastimmen die Zahl der Neinstimmen übersteigt; bei 
der Zählung bleiben Enthaltungen, ungültige und nicht abgegebene Stimmen außer Betracht. 2Abwei-
chend hiervon können Satzungen qualifizierte Mehrheiten vorsehen. 

(3)1Auf Antrag eines Fakultätsratsmitglieds ist geheim abzustimmen. 2Über Berufungslisten und in Personal-
angelegenheiten wird stets geheim abgestimmt. 3Geheime Abstimmung können in elektronischer Form 
durchgeführt werden. 

(4)1Das Dekanat kann Beschlüsse im Umlaufverfahren herbeiführen, sofern kein Fakultätsratsmitglied wider-
spricht. 2Die Umlaufzeit beträgt zehn Werktage. 3Der Umlauf kann durch E-Mail mit Rückmeldung durch-
geführt werden; eine nicht erfolgte Rückmeldung wird wie ein Widerspruch gegen das Verfahren gewer-
tet. 
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(5)1Das Dekanat kann Beschlüsse in Promotionsverfahren im Umlaufverfahren herbeiführen. 2Die Umlauf-
zeit beträgt zehn Werktage. 3Der Umlauf kann durch E-Mail mit Rückmeldung durchgeführt werden; eine 
nicht erfolgte Rückmeldung wird nicht als Stimme berücksichtigt. 

 

§ 5  Öffentlichkeit 
1Der Fakultätsrat tagt in hochschulöffentlicher Sitzung. 2Er kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten die 
Öffentlichkeit ausschließen. 3Zu einzelnen Punkten kann das Dekanat Gästen Rederecht erteilen oder hoch-
schulfremde Sachverständige zulassen. 

 

§ 6  Kommissionen und Ausschüsse 
1Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung gelten für Gremien (Kommissionen und Ausschüsse) des Fa-
kultätsrats sinngemäß. 2Gremien tagen in nichtöffentlicher Sitzung; sie können die Hochschulöffentlichkeit 
zu einzelnen Tagesordnungspunkten zulassen. 3Hat der Fakultätsrat keinen Vorsitz bestimmt, übernimmt 
diesen ein Mitglied des Dekanats, bis das Gremium selbst einen Vorsitz wählt. 4Gremien sollen mindestens 
einmal im Semester tagen. 5Die Fakultätsratsmitglieder können an den Gremiensitzungen teilnehmen; sie 
erhalten Einsicht in die Sitzungsunterlagen und Protokolle. 

 

§ 7  Schlussbestimmungen 
1Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Leibniz Univer-
sität Hannover in Kraft. 2Änderungen bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Fakultätsrats. 
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